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Corona: Kriminalität in der Krise?!
Von Joachim Lenders, Erster stellvertretender Bundesvorsitzender

Alljährlich mit Einsetzen des 
 Frühjahrs(erwachens), und das 
mittlerweile bereits seit 1953, 
beginnt das fast schon rituali
sierte Prozedere der einzelnen 
Innenministerien, die Zahlen 
der Polizeilichen Kriminalsta
tistik (PKS) des vergangenen 
Jahres vorzustellen, zu analy
sieren und zu bewerten. Und 
natürlich wird man nicht müde 
zu erklären, warum die Zahlen 
in einigen Bereichen nicht bes
ser sein können, und besonde
res Augenmerk auf die Zahlen 
zu fokussieren, die einen spür
baren Rückgang zu den Vorjah
ren belegen. Dies ist der Grad
messer für den politischen 
Erfolg, der errungen wurde. 

Oft sind es gerade die Zahlen, 
die im Jahr zuvor exorbitant 
nach oben geschnellt waren, 
wofür man öffentlich Schelte 
bezogen hatte und zumindest 
nun die Genugtuung erfahren 
kann, dass es hier zu einer 
deutlichen Verbesserung ge
kommen ist und dies als poli
tischen Erfolg verkaufen darf. 
In Wirklichkeit haben sich die 
Zahlen meistens nur auf dem 
(teilweise hohen) Stand der 
Vorjahre wieder eingepegelt. 
Gerne wird bei der Einleitung 
zur jeweiligen PKS bereits dar
auf hingewiesen, dass die PKS 
kein Spiegelbild der „Kriminali
tätswirklichkeit“, sondern eine 
je nach Deliktsart mehr oder 
weniger starke Annäherung an 
die Realität ist. Viele Faktoren 
haben Einfluss auf die PKS
Zahlen, beispielsweise das An
zeigeverhalten des Bürgers, die 
polizeiliche Kontrolle oder auch 
die Änderung der Erfassungs
regeln. Zum ersten Mal seit 
Einführung der PKS gibt es ein 
vollkommen neues Phänomen, 
welches die Zahlen beeinflusst 
– eine Pandemie. 

Die aktuellen Zahlen für das 
Jahr 2020 weisen ausnahms
weise bundesweit einen positi

ven Trend aus, wenn auch na
türlich noch längst nicht alle 
Zahlen veröffentlicht worden 
sind. 

Und der Grund ist relativ ein
fach zu benennen: Wir haben 
Corona. Diese Pandemie hat 
viel Unheil und Tod über uns 
gebracht. Und sie hat uns auch 
isoliert – uns geradezu einge
schlossen in den eigenen vier 
Wänden. 

Damit einhergehend haben  
wir natürlich auch bundesweit 
signifikante Kriminalitätsrück
gänge in einigen Deliktsberei
chen zu verzeichnen. Insbeson
dere in Deliktsbereichen wie 
beispielsweise dem Einbruch, 
dem Taschen und Trickdieb
stahl oder auch bei Körperver
letzungen und Raubdelikten. 

Es sind dann gottlob mal  
miese Zeiten für Einbrecher 
und Taschendiebe. Wenn die 
Bewohner zu Hause sind, kom
men  weniger Einbrecher zum 
un gebetenen Besuch, den 
 Taschendieben fehlen die 
 Tatbegehungsmöglichkeiten  
in Pandemiezeiten und wenn 
Kneipen, Amüsierviertel und 
Biergärten geschlossen sind, 
kann es demzufolge dort auch 
keine Schlägereien geben.

 < Straftaten verlagern sich 
in den virtuellen Bereich

Aber diese eigentlich positiven 
Botschaften sollten uns nicht 
täuschen. Straftaten verlagern 
sich von der realen Welt in die 
virtuelle Welt. Täter, Opfer und 
Schäden bleiben aber real. Eine 
Zunahme der Betrugsdelikte, 

insbesondere im Internet, 
zeichnet sich bereits ab.

Homeoffice, Kontaktbeschrän
kungen und Lockdown wer
den auch eine Zunahme von 
Gewaltdelikten im Bereich der 
häuslichen Beziehungsgewalt 
mit sich bringen. Oft jedoch 
statistisch nicht messbar, weil 
gerade in Pandemiezeiten die 
Anzeigebereitschaft eher 
sinkt, als dass sie ausgepräg
ter vorhanden ist. Die Dunkel
ziffer dieser Delikte wird ver
mutlich ebenfalls deutlich 
zunehmen. 

Man merkt eben, dass sich Kri
minalität verlagert, sie einfach 
in diesen Zeiten etwas anders 
wird, aber nicht weg ist. Straf
täter suchen sich neue Betäti
gungsfelder, suchen Wege in 
der Krise, damit sie auch in der 
neuen Situation davon profi
tieren können. Ein Beispiel ist 
der Subventionsbetrug: In der 
Krise werden CoronaSofort
hilfen illegal beantragt. Und 
es ist immer wieder erstaun
lich, dass Berechtigte monate
lang auf ihre zustehenden Co
ronaHilfen warten müssen, 
Straftätern es aber gelingt, in 
kürzester Zeit Wege zu finden, 
sich illegal zu bereichern. 

Das Fazit ist, dass in Pandemie
zeiten Straftaten sich verla
gern, dadurch aber nicht weni
ger werden, oder rückläufige 
Zahlen nicht falsch interpre
tiert werden sollten. Es ist ein
fach auch für die Kriminalität 
eine etwas andere Zeit – Krimi
nalität bleibt aber und muss 
nach wie vor entschieden be
kämpft werden. Und das geht 
nur mit Polizist(inn)en und ei
ner digitalen Welt auch für die 
Polizei – und von der sind wir 
in den meisten Bundesländern 
noch sehr weit entfernt. Auch 
das hat uns die Pandemie noch 
einmal deutlich vor Augen 
 geführt.  

 < Joachim Lenders
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DPolG für schnellere 
Impfung der Polizei
Die rasche politische Entscheidung für eine 
schnellere Impfung gegen das Coronavirus für 
Lehrkräfte und Erziehungspersonal ist nach der 
teilweisen Öffnung von Schulen und Kitas Ende 
Februar nachvollziehbar und richtig, so die Deut
sche Polizeigewerkschaft (DPolG). Wenig akzep
tabel sei allerdings, dass die Polizeikräfte noch 
 immer keine derartige Priorisierung erfahren. 

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Schulen und 
Kitas öffnen wieder, die Polizei 
hatte nie geschlossen. Unsere 
operativen Kräfte sind tagtäg
lich erhöhtem Infektionsrisiko 
ausgesetzt, ohne dass die Poli
tik auch nur darüber berät, wie 
sie durch rasche Impfung gut 
geschützt werden können. Das  
ist für unsere Kolleginnen und 
Kollegen völlig inakzeptabel.  

Wir haben immer darauf 
 hingewiesen, dass polizeili
ches Handeln im Einsatz nicht 
ohne erhöhtes Infektionsrisiko 
funktioniert. Eine Festnahme, 
Durchsuchung, Fesselung oder 
das Festhalten einer Person 
kann nicht ohne Unterschrei
tung des Mindestabstands 
 erfolgen. Und Tag für Tag wer
den die Kräfte zu Personen

ansammlungen geschickt, um 
die Einhaltung von CoronaRe
geln durchzusetzen, auch hier 
ist die Gefahr von Ansteckun
gen außerordentlich hoch.  

Tausende Kolleginnen und 
Kollegen haben sich in den 
vergangenen Monaten tat
sächlich infiziert oder mussten 
sich in Quarantäne begeben, 
auch durch die Kontrolle von 
Personen an den Landesgren
zen sind Polizistinnen und 
 Polizisten erhöhten Risiken 
ausgesetzt. Deshalb wäre es 
richtig und dringend notwen
dig, diese operativen Kräfte  
in besonderer Weise zu schüt
zen. Wir haben deshalb die 
dringende Erwartung, dass 
das Kabinett auch in dieser 
Frage zu raschen Entschei
dungen kommt.“ 

DPolG im Internet: www.dpolg.de
Ihre Meinung interessiert uns: dpolg@dbb.de

 < DPolG
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Ruhegehaltsfähigkeit, Grenzkontrollen, 
Polizei der Zukunft …
Gespräch zwischen der DPolGSpitze und Patrick Sensburg (CDU) MdB

Zu einem digitalen Gespräch über aktuelle 
 Themen der inneren Sicherheit sowie zur Ruhe
gehaltsfähigkeit der Polizeizulage trafen sich 
DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt, sein 
Stellvertreter und Vorsitzender der Bundespolizei
gewerkschaft, Heiko Teggatz, mit dem Bundes
tagsabgeordneten Professor Dr. Patrick Sensburg 
(CDU) am 4. Februar 2021. 

Die DPolGSpitze betonte,  
dass es nicht nur aufgrund der 
besonderen Belastungen, die 
der Polizeiberuf mit sich bringt, 
mehr denn je angezeigt sei, die 
Polizeizulage für die Bundes
polizei wieder ruhegehaltsfä
hig zu machen. Wer sich sein 
gesamtes Berufsleben über für 
die Sicherheit der Bürgerinnen 
und Bürger einsetze, solle dies 
bei der Zurruhesetzung auch 
anerkannt bekommen, forder
te Heiko Teggatz. Während 
Bayern die Ruhegehaltsfähig
keit nie abgeschafft habe, 
Sachsen und NordrheinWest
falen sie wieder einführten, sei 
auf Bundesebene noch nicht 
genügend Bewegung in der Sa
che. Die CSULandesgruppe im 
Bundestag bekundete jüngst 
Unterstützung für den Vor
schlag.  Patrick Sensburg zeigte 
im Gespräch grundsätzliches 
Verständnis für die Forderung, 
gab jedoch zu bedenken, dass 

auch andere Berufsgruppen, 
wie der Bereich der Hochschul
lehrenden, einbezogen werden 
müssten. Die Ruhegehaltsfä
higkeit müsse als Gesamtpaket 
betrachtet werden, auch im 
Blick auf den Haushalt.

Ein Gesetz, das schon weiter 
gediehen ist, jedoch noch der 
weiteren Klarstellung bedarf, 
wurde kürzlich mit dem Bun
despolizeigesetz auf den Weg 
gebracht. Anders als manche 
Medien es darstellen, gehe es 
nicht um übermächtige Befug
nisse für die Bundespolizei, so 
Heiko Teggatz. Es gehe um rei
ne Präventivbefugnisse, die je
doch auch aus parteitaktischen 
Gründen unterschiedlich ge
währt würden. So sei die Quel
lenTKÜ genehmigt, die Online
durchsuchung aber nicht. Auch 
die Festlegung des 30Kilo
meterRadius ab der Grenze,  
in dem die Bundespolizei aktiv 

werden darf, sei veraltet, so  
der Vorsitzende der Bundes
polizei gewerkschaft. 

Dass bei den grenzpolizeili
chen Befugnissen und beim 
Thema Einreise nach Deutsch
land vor dem Hintergrund der 
CoronaPandemie nachgebes
sert werden müsse, fordert 
auch Patrick Sensburg. Anstatt 
Flüge zu streichen, sollte es bei 
jeder Einreise verpflichtend 
CoronaTests geben. Verhäng
te Quarantäne müsse dann 
auch kontrolliert werden. Die 
DPolGVertreter ergänzten, 
dafür müssen die Grenzen no
tifiziert werden, also als Gren
zen, die kontrolliert werden 
dürfen, deklariert werden.

Mittelfristig wird es bei der 
Ein und Ausreise einen elek
tronischen Einreisestempel 
 geben. Die EU hat die entspre
chenden Voraussetzungen da
für geschaffen. Derzeit ist die 
Bundespolizei mit der techni
schen Umsetzung befasst. Da
mit lässt sich eine europäische 
Datenbank aufbauen, die 
schnell und sicher notwendige 
Daten speichert. 

Polizeiarbeit werde künftig 
grundsätzlich stärker auf Da
ten, auf deren Verfügbarkeit, 
deren Vernetzung und deren 
intelligenter Auswertung be
stehen. Ein Projekt, das diesen 
Aspekt bundeseinheitlich ver
folgt, ist das Projekt Polizei 
2020, vom BKA aufgelegt. Bun
desvorsitzender Rainer Wendt 
begrüßt diesen Ansatz und das 
zielorientierte Arbeiten an die
sem Projekt. Patrick Sensburg, 
der zeitweise als Professor an 
der Fachhochschule des Bun
des für öffentliche Verwaltung 
– Fachbereich Kriminalpolizei 
beim BKA lehrte, betonte 
ebenfalls die Bedeutung sol
cher Vorhaben, die gerade in 
einem föderalen Land zumin
dest eine Grundlage an Ein
heitlichkeit liefern können.  

 < Zum Austausch auf digitalem Weg trafen sich der Bundestagsabgeord
nete Patrick Sensburg, DPolGBundesvorsitzender Rainer Wendt und sein 
Stellvertreter Heiko Teggatz.

 < Ein elektronischer Ein
reisestempel im Pass 
soll bei der Einreise in 
die EU auf den Weg 
gebracht werden.
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Interview mit Andrea Lindholz (CSU) MdB,  
Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestags

„Die Polizei verdient Respekt 
für ihre Arbeit“

 < Polizistinnen und Polizisten 
riskieren Gesundheit und 
Leben im Einsatz.

Die CSULandesgruppe im Deutschen Bundestag setzt sich dafür ein, dass die Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage im Bereich des Bundes wiedereingeführt wird. Im Januar verkündete die Landesgruppe 
öffentlich: „Wir wollen … der enormen Belastung unserer Polizistinnen und Polizisten im täglichen Ein
satz Rechnung tragen und dafür sorgen, dass die Polizeizulage ruhegehaltsfähig wird.“ Der POLIZEI
SPIEGEL sprach darüber und über die Ausstattung der Polizei sowie den bevorstehenden Bundestags
wahlkampf mit Andrea Lindholz (CSU), die Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag.

Liebe Frau Lindholz, die Polizei 
in Deutschland ist nicht nur 
aufgrund der Corona-Pande-
mie sehr gefordert. Die politi-
sche Rückendeckung ist jedoch 
manchmal lückenhaft. An wel-
cher Stelle sehen Sie die Politik 
stärker in der Pflicht, mehr für 
die Sicherheitsbehörden zu 
tun? 

Lindholz: Im Bundestag  haben 
wir massive Personalaufsto
ckungen für Bundespolizei und 
BKA auf den Weg gebracht. 
Die Länder dürfen sich da ger

ne ein Beispiel nehmen, mein 
Heimatland mal ausgenom
men [lacht]. Aktuell arbeiten 
wir am Bundespolizeigesetz. 
Wir wollen moderne Befugnis
se und eine bessere Unterbrin
gung an Bahnhöfen. Die deut
sche Polizei insgesamt verdient 
Respekt für ihre Arbeit. Das 
muss bei den Struk turen, aber 
auch in den poli tischen Debat
ten deutlich werden. Wenn die 
SPDVorsitzende der Polizei la
tenten Rassismus unterstellt, 
provoziert sie damit nur weite
re Herabwürdigungen. Selbst

verständlich müssen wir über 
Rechts extremismus in der Poli
zei diskutieren, aber bitte mit 
 Augenmaß, Anstand und 
 Sachkenntnis. 

Corona bestimmt die Schlag-
zeilen und beschäftigt natür-
lich die Kolleginnen und Kolle-
gen. In welchem Maße mit 
Spätfolgen einer COVID-19- 
Erkrankung zu rechnen ist, da-
rüber herrscht große Unsicher-
heit. Es ist deshalb folgerichtig 
und höchste Zeit, eine COVID- 
19-Erkrankung als Berufs-

krankheit bei der Polizei an-
zuerkennen und damit einem 
Dienstunfall gleichzustellen. 
Wissen wir die CSU da an der 
Seite der Polizeibeamtinnen 
und -beamten?

Lindholz: Die CSU steht grund
sätzlich immer an der Seite der 
Polizistinnen und  Polizisten. 
Sie machen auch in der Pande
mie einen großartigen Job – 
das sehen wir sehr genau. Das 
allgemeine Infek tionsrisiko er
schwert aber den Nachweis 
der Infektionen im Dienstall
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tag und auch die Abgrenzung 
zu anderen Berufsgruppen. In 
bestimmten Kon stellationen 
kann die Infektion ja auch ei
nen Arbeitsunfall  darstellen. 
Insofern würde ich erst einmal 
eine umfassende Datenerfas
sung und analyse vornehmen.

Den Einsatz der Polizeibe-
schäftigten wertzuschätzen – 
zumindest bei der Bundes-
polizei – wäre es, die Ruhe - 
gehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage wiedereinzuführen.  
Die CSU-Landesgruppe unter-
stützt diese Forderung der 
DPolG. Sehen Sie eine reale 
Chance, das in dieser Koalition 
noch durchzusetzen?

Lindholz: Unsere Polizistinnen 
und Polizisten riskieren über 
Jahre hinweg ihre Gesundheit 
für unser aller Sicherheit. Diese 
Leistung muss im Alter berück
sichtigt werden. Deswegen 
halten wir die Ruhegehaltsfä
higkeit der Polizeizulage für 
richtig. Sollte uns das noch in 
dieser Legislatur gelingen, 
wäre das ein großartiger Er
folg. Auf jeden Fall vertritt die 
CSU diese Forderung heute 
schon mit aller Kraft – wir ent
scheiden in der Koalition aber 
nicht allein.

Bei der Ausstattung der Poli-
zei ist das Elektroimpulsgerät, 
auch Taser, in der erfolgrei-
chen Erprobungsphase bei  
der Bundespolizei. Die DPolG 
fordert, dass die Einordnung 
letztlich nicht als Schusswaf-
fe, sondern als Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt dringend 
angesagt ist. Damit würde der 
Einsatz erleichtert. Kann die 
DPolG in der Frage auf Sie 
zählen?

Lindholz: Der Taser kann im 
Ernstfall helfen, einen Schuss
waffeneinsatz zu vermeiden. 
Die Pilotprojekte in Bund und 
Ländern zeigen auch, dass der 
Taser in Gefahrensituationen 
eine stark deeskalierende 
 Wirkung auf das polizeiliche 
Gegenüber hat. Gleichwohl 
dürfen wir die erheblichen 
 Gesundheitsrisiken, die von 

 einem Elektroimpuls mit 
50 000 Volt ausgehen, nicht 
unterschätzen. Insofern halte 
ich den Ansatz für richtig, sich 
dem Thema weiter zu nähern, 
aber mit der gebotenen Um
sicht. Erst mal sollten wir noch 

mehr eigene Erfahrungswerte 
im Dienstalltag sammeln, be
vor wir über weiterführende 
Schritte entscheiden. 

In diesem Jahr steht die Bun-
destagswahl an. Mit welchen 

Forderungen und Themen im 
Bereich der inneren Sicherheit 
wird die Union im Wahlkampf 
antreten?

Lindholz: Wir als CSU im Bun
destag haben im Januar einen 
breiten Forderungskatalog 
zum Thema Sicherheit er
arbeitet: Wir wollen die volle 
Beweislastumkehr zur Vermö
genseinziehung im Kampf 
 gegen kriminelle Clans, eine 
echte BundesCyberpolizei, 
leichtere Durchsetzung von 
Schmerzensgeldansprüchen 
für Polizeibeamte, Zulagen für 
Polizisten mit stark belasten
den Aufgaben, lebenslange 
Waffenverbote für Extremis
ten, Reformen im Bevölke
rungsschutz und vieles mehr. 
Aber diese Legislatur ist noch 
nicht vorbei. Aktuell arbeiten 
wir am Bundespolizeigesetz, 
dem BNDGesetz und Verfas
sungsschutzgesetz. Leider 
 blockiert die SPD wichtige 
sicherheits politische Vorhaben. 
Wie man im digitalen Zeitalter 
und angesichts der Radikalisie
rungsprozesse im Netz dem 
Verfassungsschutz Instrumen
te wie die QuellenTKÜ oder 
die Onlinedurchsuchung ver
weigern kann, erschließt sich 
mir nicht. Ich befürchte jeden
falls, dass der Union die sicher
heitspolitischen Forderungen 
nicht ausgehen werden.  

 < Andrea Lindholz 

 > Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat

 > Parlamentarisches Kon trollgremium (Art. 45 des GG)

 > Vorsitzende des Gremiums nach Art. 13 Abs. 6 des Grundgesetzes

 > 1. Untersuchungsausschuss „Anschlag Breitscheidplatz“ 
 (stellvertretend)

 > Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (stellvertretend)

 > Ausschuss für Kultur und Medien (stellvertretend)

 > seit 2013: Kuratoriums mitglied der Stiftung  
„Denkmal für die ermor deten Juden Europas“

 > seit 2017: Mitglied im  Verwaltungsrat der Filmförderanstalt (FFA)

 < Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wurde im Bund 2007 abgeschafft.
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Eindämmung der CoronaPandemie

DPolGSpitze besucht  
stationäre Grenzkontrollen
Seit Mitte Februar finden an den Grenzen zu Tschechien und 
 Tirol stationäre Grenzkontrollen statt. Zur Eindämmung der  
 CoronaPandemie sind diese Kontrollen notwendig geworden, 
um die Verbreitung der aktuellen CoronaVirusvarianten 
 möglichst gering zu halten. Die Bundespolizei hat aus diesem 
Grund an den Grenzen stationäre Kontrollstellen aufgebaut.

 < Die DPolGSpitze suchte das Gespräch 
mit Einsatzkräften vor Ort.

Innerhalb kürzester Zeit wur
den vor Ort alle Vorausset
zungen geschaffen, um diese 
Kontrollen durchführen zu 
können. Die DPolG Bundes
polizeigewerkschaft hat es 
sich selbstverständlich nicht 
nehmen lassen, sofort eine 
Einsatzbetreuung auf die Bei
ne zu stellen. Bereits von Be
ginn an sind entsprechende 
Betreuungsteams unterwegs. 
Nicht nur zur Versorgung der 
Einsatzkräfte, sondern insbe
sondere auch, um Probleme 
vor Ort erkennen zu können. 

Die Bundespolizei hat jedoch 
hervorragende Arbeit geleis
tet und alle Hebel in Bewe
gung gesetzt, die Kolleginnen 
und Kollegen gut auszustat
ten und unterzubringen.

Die Betreuungsteams wurden 
am 18. Februar 2021 vom DPolG
Bundesvorsitzenden  Rainer 
Wendt sowie Heiko  Teggatz, 
stellvertretender Vorsitzender 
der DPolGBundespolizeigewerk
schaft, unterstützt. Die beiden 
wollten sich einen Eindruck 
über die Kontrollen vor Ort ma
chen und haben es sich nicht 
nehmen lassen, auch DPolG
Einsatzpakete zu verteilen.

Die beiden waren unterwegs 
auf der BAB 17 (Breitenau), 
dem Grenzübergang Zinnwald, 
ZinnwaldCinovec und Neu 
Rehefeld. Viele gute fachliche 
Gespräche mit den eingesetz
ten Kräften haben ein klares 
Bild aufgezeigt. Die logisti
schen Voraussetzungen sind 
durch die Bundespolizei gut 

umgesetzt worden. Grund zu 
Beschwerden gab es keine. 
An der Grenzübergangsstelle 
BAB 17 Breitenau gab es ein 
Aufeinandertreffen mit hoch
rangigen Vertretern des Bun
desinnenministeriums (BMI) 
und der Bundespolizei.

Vor Ort haben sich ebenfalls 
ein Bild der polizeilichen Maß
nahmen Innenminister Horst 
Seehofer, Staatssekretär im 
BMI, HansGeorg Engelke, und 
die Abteilungsleiterin Bundes
polizei im BMI, Dagmar Busch, 
gemacht. Für die Bundespoli
zei waren Bundespolizeipräsi
dent Dr. Dieter Romann und 
der Präsident der BPOLD Pirna, 
André Hesse, anwesend. Auch 
Vertreter der Landes politik 
haben sich dort ein aktuelles 
Lagebild machen können. Ver
treten war die Landespolitik 
durch den Innenminister 
Sachsens, Dr. Roland Wöller, 
und den Polizeipräsidenten 
Sachsens, Horst Kretzschmar. 

Rainer Wendt und Heiko 
 Teggatz stellten zum Ab
schluss ihres Besuches klar: 
„Wir werden weiterhin für  
die Einsatzkräfte eine Einsatz
betreuung sicherstellen und 
uns die Probleme, wenn es 
welche gibt, gleich vor Ort 
 zeigen lassen.“ 

 < Rainer Wendt und Heiko Teggatz im Gespräch mit Bundesinnenminister 
Horst Seehofer (CSU).

 < Der DPolGBundesvorsitzende schaut sich den Ablauf der Grenzkontrolle an.
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DPolG begrüßt Gesetzesänderung

Automatische Kennzeichenerfassung  
zur Strafverfolgung
Die DPolG begrüßt die geplan
te Änderung der Strafprozess
ordnung, die der Polizei unter 
anderem künftig die Möglich
keit einräumen soll, mit mo
derner Technik amtliche Kenn
zeichen von Kraftfahrzeugen 
sowie deren Standort mit Uhr
zeit und Fahrtrichtung erfas
sen zu können.

„Selbstverständlich darf dies 
nur beim Verdacht schwerer 
Straftaten erfolgen, das ist 
kein Instrument, um Eierdiebe 
zu fangen“, so der DPolGBun
desvorsitzende Rainer Wendt. 
In der Vergangenheit hat es 
derartige schwere Delikte ge
geben, etwa den „Autobahn
Sniper“, der jahrelang auf an
dere Fahrzeuge geschossen 
und sein Unwesen auf den 
 Autobahnen getrieben hatte. 

Er war erst nach langwierigen 
Ermittlungen unter ungeheu
rem Aufwand gefasst worden.

Auch die sogenannten „Be
hältnisschleusungen“ könnten 
nach Auffassung der DPolG auf 
diese Weise besser bekämpft 
werden. Immer wieder waren 
nach Europa eingeschleuste 
Personen ums Leben gekom
men, weil sie im Lkw erstickt 
oder erfroren waren. Mithilfe 
der neuen Möglichkeiten könn
te die Polizei den Schleusern 
leichter auf die Spur kommen.

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Es geht um 
Schwerkriminalität, um Gefahr 
für Menschenleben und die 
Überführung von Tätern, die 
teilweise international operie
ren und brandgefährlich sind, 

nicht um die Überwachung 
oder Bespitzelung von Men
schen. Wir verbinden mit 
der Initiative der Bundes
regierung die große 
Hoffnung, dass die 
Änderung noch in 
dieser Legisla
turperiode 
kommt!“ 

DPolG begrüßt Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Einsatz von elektronischen Fußfesseln 
verfassungskonform
Die Deutsche Polizeigewerk
schaft (DPolG) begrüßt die Ent
scheidung des Bundesverfas
sungsgerichts vom 4. Februar 
2021, wonach der Einsatz von 
elektronischen Fußfesseln für 
aus der Haft entlassene Straf
täter zulässig ist. Wenn ein 
Rückfallrisiko besteht, kann 
diese Art der Überwachung 
 angewandt werden.

DPolGBundesvorsitzender 
 Rainer Wendt: „Mit der Ent
scheidung des Bundesverfas
sungsgerichts bekommen wir 
endlich Rechtssicherheit. Wenn 
es bei Straftätern um Bewäh
rungsauflagen oder bei ehe

mals Sicherungsverwahrten 
um die weitere Gefährlichkeit 
der Straftäter geht, kann die 
elektronische Fußfessel ein 
Mittel sein, um den Aufent

haltsort zu überwachen. Der 
Einsatz einer elektronischen 
Fußfessel ist im Vergleich zur 
Unterbringung in Strafhaft 
oder Sicherungsverwahrung 

die weitaus günstigere Maß
nahme. Selbstredend ist sie 
auch weniger einschneidend 
mit Blick auf die Rechte des 
Überwachten.

Allerdings darf niemand sich 
Illusionen hingeben: Die Fuß
fessel ersetzt im Zweifel nicht 
die Arbeit der Polizei. Proble
matisch wird es dann, wenn 
von dem Überwachten weiter
hin eine erhebliche Gefahr aus
geht, und insbesondere dann, 
wenn es zu einem technischen 
Defekt an der elektronischen 
Fußfessel kommt. Hier sind 
dann weiterhin AdhocEinsät
ze der Polizei erforderlich.“ 
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< Der sichere und schnelle Austausch 
von Daten wird für die Sicherheits
behörden essenziell.

Die Zukunft der BOSBreitbandkommunikation 
auf dem Prüfstand

Übertragung von Daten 
wird zum A und O

Der jährlich stattfindende Informationsaustausch zwischen der Bundesanstalt für Digitalfunk  
(BDBOS) und den Polizeigewerkschaften befasste sich jüngst schwerpunktmäßig mit der Zukunft  
der BOSBreitbandkommunikation.

Seit 2016 können Einsatzkräf
te der Polizeien von Bund und 
Ländern, der Feuerwehren, 
Rettungsdienste und Hilfsor
ganisationen den Digitalfunk 
BOS deutschlandweit für ihre 
einsatzkritische Sprachkom
munikation nutzen. Auch Bun
deswehr und Verfassungs
schutzbehörden zählen zum 
Teilnehmerkreis. Mittlerweile 
zählt das deutsche BOSDigi
talfunknetz fast eine Million 
registrierte Teilnehmer. Es ist 
nicht nur hochsicher, hochver
fügbar und flächendeckend 
ausgebaut – es ist auch das 
weltweit größte TETRANetz.

Doch aus dem Einsatzalltag 
nicht nur unserer Polizistinnen 
und Polizisten wissen wir: 
Sprachkommunikation allein 
ist längst nicht mehr ausrei
chend. Im digitalen Zeitalter  
ist die Übertragung von Daten 
bereits voll im Alltag etabliert. 
Geolokalisierung, Videostrea
ming und vieles mehr sind all
gegenwärtig. Das hat auch 
Auswirkungen auf den Ein
satzalltag der BOS, die Bedarfe 
sind gestiegen. 

Denken wir zum Beispiel an 
Bodycams: Sie werden für die 
Sicherheit unserer Einsatzkräf

te eingesetzt und dokumentie
ren das Einsatzgeschehen. Soll 
man die Aufnahmen nur lokal 
speichern oder zusätzlich live 
an die Einsatzleitung strea
men? Oder denken wir an die 
Datenübertragung bei Perso
nenkontrollen, den Abgleich 
von Meldedaten bei Demon
strationen, am Flughafen oder 
bei Verkehrskontrollen – hier
für braucht es ein hochverfüg
bares, flächendeckendes und 
belastbares Breitbandnetz. 

Zur Realisierung einer solchen 
Breitbandinfrastruktur hatte 
sich die BDBOS bei der Bundes

netzagentur für die Nutzung 
der besonders geeigneten Fre
quenzen im 450MHzSpek
trum beworben. Nach langem 
Hin und Her hat sich die Bun
desnetzagentur letztlich dafür 
entschieden, die Frequenzen 
nicht an die BOS, sondern vor
rangig für Anwendungen kri
tischer Infrastrukturen der 
Energie und Wasserwirtschaft 
bereitzustellen. Was jetzt, war 
die Frage, insbesondere nach
dem klar ist, dass die nächsten 
geeigneten Frequenzen im Be
reich von 470 bis 694 MHz erst 
ab 2030 frei werden und dass 
deren Nutzung noch zu ringen 
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sein wird. Der dringende Be
darf der BOS an breitbandigen 
Anwendungen für einsatzkriti
sche Datenkommunikation ist 
geblieben und wird weiter zu
nehmen.

 < Kommerzielle Mobil-
funkbetreiber an Bord?

In den Fokus gerät jetzt eine 
Variante, wie sie bereits mit 
individuellen Vertragslösun
gen in den einzelnen Bundes
ländern und im Bund zum Ein
satz kommt: die Mitnutzung 
der Netzinfrastrukturen der 
kommerziellen Mobilfunk
betreiber.

Da sich diese Netze jedoch an 
eine andere Zielgruppe richten, 
können sie prinzipiell nicht die 
hohen Anforderungen erfüllen, 
wie sie BOS und Bundeswehr 
an Verfügbarkeit, Flächende
ckung und Sicherheit stellen 
und es aus dem TETRAbasier
ten Digitalfunk BOS gewohnt 
sind. Allerdings sollten zumin
dest gewisse Grundanforde
rungen gewährleistet sein. Bei
spielsweise müssen sich die 
BOS darauf verlassen können, 
dass ihre Einsatzbedarfe ge
genüber sonstigen Nutzern 
 priorisiert zur Verfügung ste
hen. Und falls ein Mobilfunk
netz mal ausfallen sollte, muss 

sichergestellt sein, dass die 
 Anwendungen der BOS zum 
Beispiel mittels National 
 Roaming verfügbar bleiben.  
Da die kommerziellen Mobil
funknetzbetreiber auch bei 
diesen Anforderungen nicht 
Hurra schreien werden, hilft 
nur, mit einem gemeinsamen 
Vorgehen von Bund und Län
dern diesen Anforderungen 
Gehör zu verschaffen und die 
Leistungen vertraglich zu ver
einbaren, die BOS und Bundes
wehr dringend brauchen. Für 
das gemeinsame Vorgehen 
spricht auch, dass damit ein 

langfristiger technischer Fli
ckenteppich vermieden wird 
und gleichzeitig nicht nur beim 
digitalen Sprechfunk, sondern 
auch bei der Datenkommuni
kation eine organisationsüber
greifende und sichere Kommu
nikation gewährleistet wird –  
ganz zu schweigen von einem 
zu erwartenden günstigeren 
Preis, der bei den zunehmend 
leerer werdenden Kassen nicht 
un bedeutend sein wird.

Mit der Einführung von BOS
Breitbandkommunikation 
 werden darüber hinaus auch 

große Veränderungen bei den 
Diensten und deren Implemen
tierung auf den Endgeräten 
einhergehen. Während im 
 TETRANetz wesentliche Teile 
der Dienste direkt in der Basis
software der Digitalfunkgeräte 
programmiert sind, werden die 
Dienste in Breitbandnetzen 
 zukünftig in eigenständigen 
Applikationen auf Endgeräten 
und Servern umgesetzt – viele 
Bundesländer haben ja bereits 
Smartphones und Tablets für 
ihre Polizei im Einsatz. Auch 
entsprechende Apps gibt es 
hier schon, jedoch sind diese 
nicht einheitlich und arbeiten 
nicht mit Apps anderer Polizei
behörden zusammen. Von zen
traler Bedeutung sind bei der 
Entwicklung von Applikationen 
und Diensten auch die einsatz
kritischen Dienste, zum Bei
spiel Gruppenkommunikation 
und Priorisierung, für die Appli
kationen entwickelt werden 
sollen, welche dem internatio
nalen Mobilfunkstandard der 
3GPP entsprechen. 

Die Zukunft der breitbandigen 
Datenkommunikation für un
sere Einsatzkräfte ist greifbar, 
wird jedoch für alle Beteiligten 
eine große Herausforderung, 
wenn es uns nicht gelingt, un
sere Kräfte zu bündeln und ge
meinsam voranzugehen.  

 < Der Präsident der Bundesanstalt für Digitalfunk, Andreas Gegenfurtner, 
bei der Videokonferenz mit den Polizeigewerkschaften
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Linksextremismus in Deutschland 
Eine aktuelle Analyse der Sicherheitsbehörden
Prof. Dr. Stefan Goertz, Hochschule des Bundes, Fachbereich Bundespolizei, Lübeck

Dieser Beitrag untersucht auf 
der Basis der Analyse der deut
schen Sicherheitsbehörden 
 aktuelle Tendenzen und Phä
nomene im deutschen Links
extremismus, darunter den 
Trend zur Radikalisierung im 
gewaltorientierten Linksextre
mismus. Weiter untersucht 
werden die aktuellen linksex
tremistischen Aktionsfelder 
„Antifaschismus“, „Antirepres
sion“ und „Antigentrifizie
rung“. Einführend werden die 
Zahlen der aktuellen linksex
tremistischen Straftaten und 
das Personenpotenzial Links
extremismus in Deutschland 
untersucht.

Die Zahl linksextremistisch mo
tivierter Straftaten hat im Jahr 
2019 erheblich zugenommen, 
um knapp 40 Prozent. Eine deut
liche Zunahme um 58,6 Prozent 
auf 3 520 Delikte zeigte sich ins
besondere bei Sachbeschädi
gungen. Auch die Zahl der 
Brandstiftungen erhöhte sich 
um 51,9 Prozent auf 164. In 
zwei Fällen kam es zu versuch
ten Tötungsdelikten durch 
Linksextremisten. In der Über
zeugung, der „strukturellen“ 
und „repressiven Gewalt des 
kapitalistischen Systems“ selbst 
eine „revolutionäre Gewalt“ 
entgegensetzen zu müssen, be
gehen vor allem Autonome seit 
Jahren eine Vielzahl schwerer 
Gewalttaten. In der direkten 
Auseinandersetzung mit dem 
politischen Gegner, aber auch 
mit der Polizei, war bei auto
nomen Gewalttätern nur eine 

geringe Hemmschwelle fest
zustellen. So würden nach An
gaben des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz schwere 
 Gesundheitsschädigungen und 
in Einzelfällen auch der mögli
che Tod von Menschen billi
gend in Kauf genommen. 

 < Phänomenbereich 
 Linksextremismus – 
 Definition und Kurz-
zusammenfassung

Linksextremismus zielt je nach 
ideologischpolitischer Orientie
rung auf eine sozialistische be
ziehungsweise kommunistische 
oder eine „herrschaftsfreie“ Ge
sellschaft ab. Links extremisten 
wollen die durch das Grundge
setz vorgegebene Staats und 
Gesellschaftsordnung der Bun
desrepublik Deutschland besei
tigen. Die linksextremistischen 
politischen Ziele richten sich vor 
allem gegen durch das Grund
gesetz garantierte Grundrechte, 
die parlamentarische Demokra
tie, die Gewaltenteilung, die 
Volkssouveränität, das Rechts
staatsprinzip und den Pluralis
mus.

 < Linksextremismus

 > verfolgt das Ziel, die Staats 
und Gesellschaftsordnung 
der Bundesrepublik Deutsch
land und damit die freiheitli
che Demokratie abzuschaffen 
und durch ein kommunisti
sches oder ein „herrschafts
freies“, anarchistisches Sys
tem zu ersetzen;

 > betrachtet Gewalt, bezeich
net als „revolutionäre Ge
walt“ der „Unterdrückten 
 gegen die Herrschenden“, als 
„legitimes“ Mittel und setzt 
dieses häufig ein;

 > die linksextremistischen 
Agenden richten sich insbe
sondere gegen durch das 
Grundgesetz garantierte 
Grundrechte, die parlamenta
rische Demokratie, die Gewal
tenteilung, die Volkssouverä
nität, das Rechtsstaatsprinzip 
und den Pluralismus;

 > Linksextremismus will die 
freiheitlichedemokratische 
Grundordnung (fdGO) der 
Bundesrepublik Deutschland 
abschaffen;

 > in der linksextremistischen 
Szene bilden Autonome den 
weitaus größten Teil des ge
waltbereiten Personenpoten
zials. Ziel der Autonomen ist 
es, den Staat und seine Ein
richtungen zu zerschlagen. 
Neben Sachbeschädigungen 
wenden Autonome auch Ge
walt gegen Personen – vor 
 allem (vermeintliche) Rechts
extremisten und Polizisten –  
an, um ihre Vorstellungen 
durchzusetzen;

 > Linksextremisten kämpfen 
für die Überwindung, sprich: 
die Abschaffung der beste
henden Wirtschafts und 
 Gesellschaftsordnung. Sie 
streben eine sozialistische/
kommunistische Staatsord
nung oder eine herrschafts
freie, anarchistisch geprägte 
Ordnung ohne staatliches 
System an; 

 > Linksextremisten versuchen, 
ihre Vorstellungen von 
„selbstbestimmtem Leben“ 
bereits in der bestehenden 
Gesellschaftsordnung – ge
gen Gesetze und Verord
nungen – durch ihre „eigene 
Lebensweise“ und die Errich
tung „herrschaftsfreier Räu
me“ zu verwirklichen.

 < Verfassungsschutz-
bericht: Straftaten und 
Personenpotenzial

Die deutschen Sicherheitsbe
hörden zählen im aktuellen 
Verfassungsschutzbericht aus 
dem Juli 2020 für das Jahr 2019 
9 849 Straftaten von Linksext
remisten in Deutschland, da
von 1 052 Gewalttaten. Die 
Zahl der linksextremistisch 
motivierten Straftaten stieg 
damit um 39,5 Prozent, wohin
gegen die Zahl der Gewaltta
ten um 8,8 Prozent sank. Die 
Zahl linksextremistischer Kör
perverletzungen sank im Jahr 
2019 von 363 im Vorjahr auf 
355, die Zahl linksextremisti
scher Brandstiftungen dage
gen stieg von 108 auf 164 im 
Jahr 2019. Ebenfalls gestiegen 
ist die Zahl von Sprengstoffex
plosionen, von eins auf acht. 
Daneben verübten deutsche 
Linksextremisten im Jahr 2019 
72 Mal Landfriedensbruch und 
254 Widerstandsdelikte. Links
extremistisch motivierte Ge
walttaten gegen die Polizei/
Sicherheitsbehörden verringer
ten sich von 625 im Jahr 2018 
auf 467 im Jahr 2019. Die Zahl 
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linksextremistischer Gewaltta
ten gegen Rechtsextremisten 
oder vermeintliche Rechtsext
remisten erhöhte sich von 289 
auf 297 Delikte, wohingegen 
die Zahl linksextremistischer 
Gewalttaten gegen den Staat, 
seine Einrichtungen und Sym
bole um 85,1 Prozent auf 385 
Straftaten anstieg. Die in abso
luten Zahlen meisten linksext
remistisch motivierten Ge
walttaten ereigneten sich im 
Jahr 2019 mit 205 registrierten 
Delikten in Berlin, was gegen
über dem Vorjahr für die Stadt 
Berlin mehr als eine Verdoppe
lung bedeutet. Danach folgen 
NordrheinWestfalen mit 200 
Delikten und Sachsen mit 117 
Delikten.

Das Personenpotenzial des 
deutschen Linksextremismus 
stieg von 30 400 im Jahr 2017 
auf 33 000 im Jahr 2018 und 
34 500 im Jahr 2019. Davon stu
fen die deutschen Sicherheits
behörden circa 9 200 Linksex
tremisten als gewaltorientiert 
ein, jeder vierte deutsche Links
extremist ist damit als gewalt
orientiert einzuschätzen.

 < Radikalisierung im 
 gewaltorientierten 
Linksextremismus 

Die deutschen Verfassungs
schutzbehörden analysieren 
 aktuell, dass sich im gewalt
orientierten Linksextremismus 
deutschlandweit ein hohes Ra
dikalisierungsniveau zeigt. Vor 
allem in Berlin, Hamburg und 
Sachsen, aber auch in Bayern, 
Bremen, NordrheinWestfalen 
und Thüringen liegen den deut
schen Sicherheitsbehörden An
haltspunkte dafür vor, dass sich 

ein Teil der linksextremisti
schen Szene zunehmend radi
kalisiert. Vor allem in Leipzig 
erreicht die gewaltorientierte 
linksextremistische Szene 
durch von ihr verübte Straf und 
Gewalttaten eine neue Eskala
tionsstufe. Nach Auffassung 
des Bundesamtes für Verfas
sungsschutz wird die links
extremistische seit Monaten 
aggressiver, gezielter, ent
hemmter und personenorien
tierter. Dabei findet ein Wech
sel der Aktionsformen von 
Massenmilitanz hin zu klandes
tinen Kleingruppenaktionen 
statt. Bis vor einigen Monaten 
äußerte sich linksextremisti
sche Gewalt vor allem in Form 
von Massenmilitanz im Rah
men von großen Versamm
lungslagen in mittelgroßen bis 
großen Städten. Diese Massen
militanz hat jedoch in letzter 
Zeit abgenommen. Als Reaktion 
der linksextremistischen Szene 
darauf ist zu beobachten, dass 
sich eher kleine Gruppen ge
waltbereiter Linksextremisten 
auf gezielte Aktionen, auch völ
lig losgelöst von Versamm
lungslagen, konzentrieren. Die 
Vorbereitung verläuft dabei 
sehr planvoll, im kleinsten Kreis 
und vom Rest der linksextre
mistischen Szene isoliert.

Als aktuellen Trend beschrei
ben die deutschen Sicherheits
behörden, dass sich die Ziel
auswahl linksextremistischer 
Angriffe immer häufiger von 
einer institutionellen auf eine 
persönliche Ebene verschieben. 
Opfer von linksextremistischer 
Gewalt werden gezielt ausge
sucht und in ihrem persönli
chen Rückzugsraum angegrif
fen. Ziel ist in den meisten 

Fällen Einschüchterung – nicht 
nur der angegriffenen Person, 
sondern auch des Umfelds 
oder der Gruppierung, die sie 
aus linksextremistischer Sicht 
repräsentiert. Diese linksextre
mistische Gewalt ist Mittel 
zum Zweck: Der Schaffung ei
nes Klimas der Angst, wodurch 
die unmittelbar oder mittelbar 
Betroffenen von einem konkre
ten Handeln oder der freien 
Meinungsäußerung abgehal
ten werden sollen.

Im Themenfeld „Antigentrifi
zierung“, vor allem bei der 
Schaffung und Verteidigung 
von selbsternannten „Freiräu
men“ im Kampf gegen städte
bauliche Umstrukturierung 
und im Kampf gegen tatsächli
che oder nur als solche ausge
machte Rechtsextremisten, 
zeugen linksextremistische An
griffe von einer gewachsenen 
Gewaltbereitschaft. Schwere 
Körperverletzungen der Opfer 
bis hin zum möglichen Tod 
werden billigend in Kauf ge
nommen.

Linksextremistische Gewalt 
wird szeneintern als legitime 
„Gegenwehr“ „gerechtfertigt“. 
Dabei verschärft sich seit Mo
naten die Tonlage, ein Wider
spruch von nicht gewaltorien
tierten Linksextremisten bleibt 
aus, weitreichende Aussagen 
werden stillschweigend tole
riert.

So wurde in der anarchisti
schen Zeitschrift „Zündlum
pen“ ein schwerer Angriff auf 
einen Polizisten in Leipzig in 
der Silvesternacht dahinge
hend kommentiert, dass die 
Polizisten „bekommen […] ha

ben, […] was sie verdienen“. 
Man würde niemandem den 
Tod wünschen, Mitleid habe 
man jedoch auch nicht, da 
„schwere Verletzungen und 
manchmal auch der Tod […] 
schon immer das Berufsrisiko 
der Scherg*innen des Staates“ 
gewesen seien (zitiert nach 
Bundesamt für Verfassungs
schutz).

Während der Ausschreitungen 
in der Silvesternacht 2019/2020 
in Leipzig waren drei Polizei
gruppenführer durch Links
extremisten von ihrer Einsatz
hundertschaft isoliert und 
angegriffen worden. Die Täter 
rissen den Beamten die Schutz
helme vom Kopf und schlugen 
und traten auf sie ein. Ein Poli
zeibeamter ging dabei zu Bo
den und verlor durch weitere 
Gewaltanwendung gegen den 
Kopf das Bewusstsein.

Abschließend: Die deutschen 
Sicherheitsbehörden bezeich
nen es als auffällig, dass sich 
die Intensität linksextremisti
scher Gewalttaten erhöht hat 
und sich gleichzeitig Teile ge
waltorientierter Linksextremis
ten abschotten. Scheinbare 
„rote Linien“, die sich aus den 
Grenzen der Vermittelbarkeit 
von Gewalt gegenüber nicht 
gewaltorientierten Linksextre
misten ergeben, werden mit 
zunehmender Häufigkeit über
schritten. Linksextremistische 
Taten werden professioneller 
durchgeführt, gewalttätiger 
und personenorientierter. 

Dieser Artikel erschien als Erstes in der 
Ausgabe 1/2021 der Zeitschrift Polizei 
Verkehr + Technik. Die Erlaubnis zum 
 Abdruck liegt vor.
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CESI@HOME

Wie reagiert die EU auf die 
Herausforderung Terrorismusbekämpfung?
Im Jahr 2020 gab es erneut eine Reihe von Terroranschlägen. Am 22. Januar ging eine OnlineVeranstal
tungsausgabe von CESI@home auf Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der europäischen Bürger und 
des Stellenwerts des Polizeipersonals bei der Gewährleistung der Sicherheit ein. Unter Beteiligung von 
Experten der Mitgliedsgewerkschaften der CESI und der EUInstitutionen und Behörden wurden ins
besondere die neuesten Entwicklungen in der EUPolitik zur Terrorismusbekämpfung untersucht und 
bewertet, inwieweit EUMaßnahmen wirksam zur Unterstützung der nationalen Sicherheitsbehörden 
und deren Personal beitragen.

Christiane Hoehn, Haupt
beraterin des EUKoordinators 
für Terrorismusbekämpfung 
(Europäischer Rat), und Steven 
Lambert, Senior Specialist am 
Europäischen Zentrum für Ter
rorismusbekämpfung, lieferten 
Erkenntnisse aus Maßnahmen 
der EUInstitutionen und Si
cherheitsbehörden und ver
wiesen unter anderem auf die 
jüngsten Entscheidungen der 
europäischen Innenminister,  
die Terrorismusbekämpfung 
durch eine intensivere Nutzung 
großer Datenbanken wie der 
Schengener Informationssyste
me, die Stärkung der Mandate 
von EUROPOL und seines ECTC 
(Europäisches Zentrum für Ter
rorismusbekämpfung) zu ver
stärken und die Intensivierung 
des Kampfes gegen die Verhin
derung von Radikalisierung und 
extremistischem Verhalten im 
Internet zu veranlassen. Die 
Teilnehmer erinnerten daran, 
dass die EUAgenda zur Terro
rismusbekämpfung seit den An
schlägen von Paris 2015 erheb
liche Fortschritte gemacht habe 
und die Art und Weise, wie sie 
gegen terroristische Bedrohun
gen vorgeht, weiter verschärft. 
In dem EuropolTESATBericht 
2020 heißt es, dass 2019 zwei 
Drittel der Fälle, in denen 
 dschihadistische Täter Gewalt
tätigkeiten in der EU planten, 
von den Sicherheitsbehörden 
verhindert wurden. Die Teilneh
mer äußerten sich jedoch auch 
besorgt darüber, dass sich der 
Informationsaustausch über 

Terrorismus und andere Formen 
der Kriminalität noch verbes
sern kann, und bauen dabei 
weiter auf den Errungenschaf
ten der letzten Jahre auf, um zu 
vermeiden, dass die Informa
tionen weiterhin auf Agenturen 
und Institutionen verteilt blei
ben. In diesem Zusammenhang 
wurde der bevorstehende EU
Kodex für polizeiliche Zusam
menarbeit als Fortschritt in 
Richtung einer stärkeren grenz
überschreitenden Zusammen
arbeit begrüßt.

 < DPolG teilt ihr Fachwissen

Vertreter der CESIStrafverfol
gungsbehörden aus Frankreich, 

Deutschland und den Nieder
landen teilten ihr Fachwissen 
über die nationalen Reaktio
nen auf den Terrorismus. Der 
Präsident und Vizepräsident 
des  CESIHandelsrates „Sicher
heit“, der auch Polizeigewerk
schaften in den Niederlanden 
(Gerrit van de Kamp) und in 
Deutschland (Hermann Benker 
bis Januar 2021) vertritt, er
wähnte die Notwendigkeit, 
dass die EU bei der Bekämp
fung von Sicherheitsbedrohun
gen mehr Führungsstärke zeigt 
und dass die einheimischen 
Akteure ihre Bemühungen zur 
Umsetzung der Strategie der 
EUSicherheitsunion verstär
ken. Laurent Arnaudas, Gene

ralsekretär der FAPolizei der 
CESI, der französischen Fö
deration für den autonomen 
öffentlichen Dienst, hob die 
Verwundbarkeit Frankreichs 
und die Herausforderungen  
für die französischen Sicher
heitsbehörden im Bereich  
der Terrorismusbekämpfung 
hervor. Alle Gewerkschaftsver
treter unterstrichen die ent
scheidende Bedeutung ausrei
chender Investitionen in die 
Terrorismusbekämpfung. Sie 
betonten, dass die Sicherheits
behörden neben weiteren Ver
besserungen der grenzüber
schreitenden Zusammenarbeit, 
des Daten und Informations
austauschs und des Zugangs 
zu elektronischen Beweismit
teln angemessene Human
ressourcen und Ausrüstung 
 benötigen und dass das Perso
nal gut ausgebildet und ange
messen geschützt sein muss. 
Darüber hinaus betonten sie 
die Bedeutung einer breiten 
öffentlichen Anerkennung 
durch die Gesellschaft für die 
Arbeit von Polizei und Sicher
heitskräften, um die Sicherheit 
der Bürger zu gewährleisten.

Die Veranstaltung fand im 
Rahmen des von der EU von 
CESI kofinanzierten PULSER
Projekts statt, das sich auf  
den Kapazitätsaufbau und  
die Unterstützung bei der Er
bringung öffentlicher Dienst
leistungen und des Personals 
öffentlicher Dienste in Europa 
konzentriert. 
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CoronaArbeitsschutzverordnung  
in Kraft getreten
Die Verordnung, die Ende Januar in Kraft getreten ist, enthält Schutzmaßnahmen für diejenigen 
 Beschäftigten, deren Anwesenheit im Betrieb unverzichtbar ist. Dazu kommentierte der DPolG 
Bundestarifbeauftragte Edmund Schuler: „Auch Tarifbeschäftigte in der Polizei brauchen in der 
 Pandemie den besten Schutz!“

Was ist wichtig? Das stellen 
wir im Folgenden kurz für 
 unsere Mitglieder dar. 

Das gilt jetzt schon:

 > Einhaltung des Mindest
abstands von 1,5 Metern zu 
anderen Personen; 

 > Tragen von MundNasen 
Bedeckung, wo dies nicht 
möglich ist.

 > In Kantinen/Pausenräumen 
muss ebenfalls der Mindest
abstand von 1,5 Metern ein
gehalten werden.

 > Arbeitgeber müssen Flüssig
seife und Handtuchspender 
in Sanitärräumen bereitstel
len.

 > Regelmäßiges Lüften muss 
gewährleistet sein.

Zusätzliche Maßnahmen, um 
den Gesundheitsschutz der 
 Beschäftigten zu gewährleisten

Zu den bereits geltenden 
 Arbeitsschutzregeln kommt 
neu hinzu – zunächst befristet 
bis zum 15. März 2021:

 > Arbeitgeber sind verpflichtet, 
Homeoffice anzubieten. 

 > Arbeitnehmer(innen) sollten 
das HomeofficeAngebot an
nehmen, soweit sie können.

 > Müssen Räume von mehre
ren Personen gleichzeitig ge
nutzt werden, müssen pro 
Person zehn Quadratmeter 
zur Verfügung stehen.

 > In Betrieben ab zehn Beschäf
tigten müssen diese in mög

lichst kleine, feste Arbeits
gruppen eingeteilt werden.

 > Arbeitgeber müssen mindes
tens medizinische Gesichts
masken zur Verfügung stel
len.

Wie viel ist diese Pflicht wert? 

Beschäftigten muss eine 
 Mischung aus Homeoffice  
und Arbeit am Arbeitsplatz er
möglicht werden. Bei näherer 
Betrachtung ist diese Pflicht 
aber nicht viel wert.

Arbeitgeber müssen demnach 
Homeoffice anbieten, wenn es 
möglich ist. Der Arbeitgeber ist 
verpflichtet, den Beschäftigten 
anzubieten, im Fall von Büroar
beit oder vergleichbaren Tätig
keiten, die sich dafür eignen, in 
ihrer Wohnung (Homeoffice) 
auszuführen, sofern zwingen
de betriebsbedingte Gründe 
dem nicht entgegenstehen. 

Welche betrieblichen Gründe 
können gegen eine Ausfüh-
rung von Arbeiten in Heim-
arbeit sprechen?

Aber viele Tätigkeiten in 
 Produktion, Dienstleistung, 
Handel, Logistik et cetera,  
aber auch innerhalb der Polizei 
 lassen eine Ausführung im 
 Homeoffice nicht zu.

Und letztlich kann bei einem 
fehlenden Internetzugang, Fir
menLaptop und der nötigen 
Software Homeoffice abge
lehnt werden. In der Polizei ist 
das schon oft dadurch gege
ben, weil man hier sichere Zu
gänge und Technik benötigt. 
Die Entscheidung über die Eig
nung beziehungsweise eventu
ell entgegenstehende Gründe 
trifft der Arbeitgeber.

Welche Möglichkeiten haben 
Beschäftigte, wenn Home-

office möglich ist, der Arbeit-
geber dies aber anders sieht?

„Wenn der Arbeitgeber Home
office verweigert, obwohl 
 Arbeiten von zu Hause aus 
möglich wären, sollten die Be
schäftigten zunächst mit dem 
Arbeitgeber darüber sprechen. 
Sie können sich auch an ihre 
betriebliche Interessenvertre
tung (Personalrat) wenden“, so 
Bundesminister Heil auf den 
Seiten seines Ministeriums. 

Und im äußersten Fall kann 
man die Arbeitsschutzbehörde 
oder die gesetzliche Unfall
versicherung um Hilfe bitten. 
Diese verschiedenen Stufen 
sollten Arbeitnehmer(innen) 
einhalten. Auch weil es zu ei
nem Arbeitsverhältnis gehört, 
die Lage nicht sofort eskalieren 
zu lassen, sondern Schritt für 
Schritt zu gehen. Geht es nach 
dem SPDArbeitsminister, sol
len die Personalvertretungen 
vor Ort eine als Pflicht darge
stellte, aber als „Bitte“ oder 
maximal als „Appell“ an die 
 Arbeitgeber formulierte Rege
lung vor Ort durchsetzen. 

Mit solchen „Verpflichtungen“ 
können die Personalvertretun-
gen vor Ort nichts anfangen, 
denn ein Klagerecht haben 
 Beschäftigte weiterhin nicht. 
Wir meinen: „Die Regeln ver-
sprechen mehr als sie halten. 
Und das gilt im besonderen 
Maße für den öffentlichen 
Dienst und die Polizei.“ 
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Neue Mobilitätsformen als 
 Herausforderung für die institutions 
übergreifende Verkehrssicherheitsarbeit
Handlungsschwerpunkte und Lösungsansätze
Von Marco Schäler, DPolGKommission Verkehr

1. Einführung

Mobilität gewinnt in einer im
mer schneller werdenden Ge
sellschaft zunehmend an Be
deutung und bildet dabei eine 
wesentliche Grundlage in der 
bedarfsorientierten Lebensge
staltung. Vor diesem Hinter
grund haben sich in den ver
gangenen Jahren zunehmend 
neue Mobilitätsformen etab
liert, die sich aufgrund ihrer 
flexiblen Einsetzbarkeit und 
der niedrigen Instandhal
tungskosten einer zunehmen
den Beliebtheit in der Gesell
schaft erfreuen. Zusätzlich 
gelten sie als ökologisch nach
haltiges Fortbewegungsmittel 
zur Überwindung kleinerer 
Distanzen im Straßenverkehr. 
Demgegenüber gibt es jedoch 
auch kritische Stimmen, die 
den tatsächlichen Mehrwert 
solcher Fortbewegungsmittel 
infrage stellen und einen zu
sätzlichen Einflussfaktor in 
der Verkehrsunfallstatistik 
 sehen. 

2.  Neue Mobilitätsformen

2.1  Interventionsfeld 
 „Pedelecs“

Mit Inkrafttreten des Gesetzes 
zur Änderung des Güterkraft
verkehrsgesetzes und anderer 
Gesetze zum 21. Juni 2013 
wurden Pedelecs im Rahmen 
einer gesetzlichen Fiktion vom 
Kraftfahrzeugbegriff ausge
nommen und dem konventio
nellen Fahrrad gleichgestellt. 
Seither ist eine rapide Zunah
me der jähr lichen Absatzzahlen 
und der verschiedenen Varia
tionen von Pedelecs (zum Bei
spiel Trekkingbikes, Citybikes, 
Lastenräder) auf dem Fahrrad
markt zu verzeichnen. Zugleich 
ist aber auch seit Jahren ein 
deutlicher Anstieg der Ver
kehrsunfälle sowie tödlich ver
letzten PedelecFahrenden zu 
konstatieren, der im Jahr 2020 
seinen neuerlichen Höhepunkt 
erreicht hat.

Darüber hinaus hat sich in den 
vergangenen Jahren ein eige
ner Markt in der „PedelecTu
ningSzene“ etabliert, der dem 
Endverbraucher eine unkom
plizierte Erhöhung der Fahr
geschwindigkeit mithilfe von 
Softwareprodukten oder An
bauteilen ermöglicht und so
mit zu einer exponentiellen 
Gefahrenerhöhung beiträgt.

2.2.  Interventionsfeld 
 „Elektrokleinstfahrzeuge“

Mit Inkrafttreten der Verord
nung über die Teilnahme von 
Elektrokleinstfahrzeugen am 
Straßenverkehr zum 15. Juni 
2019 hat der Verordnungsgeber 
auf die bestehende Nachfrage 
in der „Mikromobilität“ reagiert 
und die Regelungslücke zum eu
ropäischen Typgenehmigungs
recht geschlossen. Seither kam 
es im Zeitraum von Januar bis 
Oktober 2020 zu insgesamt 
1 900 statistisch erfassten Ver

kehrsunfällen mit 1 953 verletz
ten Verkehrsteilnehmenden 
und sieben getöteten Elektro
kleinstfahrzeugFührenden. 

Im Gegensatz zum Pedelec er
fährt das Elektrokleinstfahr
zeug seine Marktdurchdrin
gung noch überwiegend im 
Rahmen von Verleihkonzepten 
und findet nur allmählich Ein
zug in den privaten Fahrzeug
bestand. Dementsprechend 
divergieren auch die polizeili
chen Beanstandungen, die für 
den Bereich der Verleihkonzep
te eher Verhaltensverstöße 
(zum Beispiel Mitnahme einer 
weiteren Person, Nutzung von 
Gehwegen) oder Zuwiderhand
lungen gegen die Vorschriften 
zum Alkoholkonsum betreffen 
und bei privat erworbenen 
Fahrzeugen zusätzlich die In
betriebnahme von unzulässi
gen Fahrzeugen (zum Beispiel 
Hoverboards, ESkateboards, 
MonoWheels) sowie Verstöße 
gegen das Pflichtversiche
rungsgesetz umfassen.
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3.  Handlungsschwerpunkte und Lösungsansätze
< Bei der Ver

kehrsunfal
laufnahme 
unterstützen 
Drohnen bei 
der Vermes
sung des Un
fallortes.

3 (subventionierte) Fahr
sicherheitstrainings,

3 Gewährleistung einer 
umfangreichen Beratung 
beim Verkauf/Verleih,

3 Vermittlung der Vor
schriften und Hand
habungskenntnisse im 
Rahmen der Jugendver
kehrsschulen oder (schu
lischen) MofaAusbil
dung,

3 Einbeziehung der Beson
derheiten von neuen 
 Mobilitätsformen in die 
Ausbildung von fahr
erlaubnispflichtigen 
Kraftfahrzeugen,

3 verkehrspädagogische 
Schulungen gemäß  
§ 48 StVO. 

Verkehrsraumplanung 

 > Bedarfsgerechter Ausbau 
der Radverkehrsinfrastruk
tur und Anpassung an die 
besonderen Anforderungen 
von neuen Mobilitätsfor
men, insbesondere 
3 in der Planungsphase,
3 unter Berücksichtigung 

der von den Verleihfir
men anonymisiert zur 
Verfügung stehenden 
Bewegungsdaten der 
Nutzenden,

3 unter fortlaufendem 
 Monitoring von örtlichen 
Unfallhäufungen,

3 durch Festlegung von 
ausgewiesenen Auf und 
Abstellplätzen,

3 im Hinblick auf das Span
nungsfeld zwischen 
Kraftfahrzeugverkehr 
und Fuß/Radverkehr. 

Verkehrsüberwachung 

 > Gewährleistung einer qua
lifizierten Verkehrsüber
wachung, insbesondere 
3 durch spezialisierte 

 Überwachungskräfte 
(zum Beispiel polizeiliche 
Fahrradstaffeln),

3 durch konsequente und 
beweissichere Verfol
gung von Verstößen,

Rechtsgrundlagen 

 > Anpassung der Elektro
kleinstfahrzeugeVerord
nung, insbesondere durch 
3 Festschreibung einer 

Prüfbescheinigungs und 
Helmpflicht,

3 Einführung einer Vor
schrift zum verpflichten
den Anbau von Fahrtrich
tungsanzeigern und 
Bremsleuchten,

3 Ersetzen der Versiche
rungsplakette durch 
 besser lesbare und nut
zungsbeständigere Ver
sicherungskennzeichen. 

 > Anpassung der Vorschrif
tenlage im Bereich Pede
lecs, insbesondere durch 
3 Einführung einer gene

rellen Helmpflicht und 
Anpassung der Normung 
von Fahrradhelmen (DIN 
EN 1078) an die Beson
derheiten des elektro
motorisch unterstützten 
Radverkehrs,

3 Implementierung einer 
Vorschrift in der StVZO, 
wonach Pedelecs so ge
baut sein müssen, dass 
technische Veränderun
gen, die zu einer Ände
rung der elektromoto
risch unterstützten 
Fahrzeuggeschwindigkeit 
führen, wesentlich er
schwert beziehungswei
se leicht erkennbar sind,

3 fortlaufende Anpassung 
der vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen der 
Motorenhersteller in der 
DIN EN 15194:201712. 

Aufklärung und 
 Öffentlichkeitsarbeit

 > Interdisziplinäre Aufklärung 
über die einschlägigen Ver
kehrsregeln und risikobe
hafteten Verhaltensweisen, 
beispielsweise durch 
3 zielgruppenorientierte 

Öffentlichkeitskampag
nen und Präventionsver
anstaltungen,

3 durch eine digitale Be
reitstellung der Versiche
rungsbescheinigung und 
Datenbestätigung über 
die Betriebserlaubnis 
durch die Verleihfirmen.

 > Verbesserung der polizei
lichen Ermittlungsmög
lichkeiten, insbesondere 
durch 
3 Erfassung von Echtper

sonalien der Nutzenden 
durch die Verleihfirmen,

3 Ausstattung mit geeig
neten Diagnosegeräten 
und Rollenprüfständen,

3 technischen Direktzugriff 
auf Fahrzeugdaten bei 
schweren Verkehrsunfäl
len. 

Aus- und Fortbildung sowie 
Kooperationen 

 > Durchführung von internen 
Aus und Fortbildungs
veranstaltungen, insbe
sondere zur 
3 rechtlichen Klassifizie

rung von neuen Mobili
tätsformen und deren 
Einbindung in den Stra
ßenverkehr, 

3 Verdachtsgewinnung 
von technischen Manipu
lationen,

3 Gewährleistung einer be
weissicheren Verkehrs
unfallaufnahme. 

 > Institutionsübergreifender 
Erfahrungsaustausch zwi
schen den mit Verkehrssicher
heitsaufgaben betrauten 
Akteuren, um verkehrssicher
heitsrelevante Handlungs
erfordernisse kurzfristig 
umzusetzen. 

4.  Schlussbetrachtung 

Die Etablierung von neuen 
 Mobilitätsformen im öffentli
chen Verkehrsraum stellt die 
Verkehrssicherheitsarbeit vor 
besondere Herausforderungen 
und bedarf mit Blick auf eine 
mögliche Zulassung weiterer 
intermodaler Mobilitätsformen 
auch zukünftig einer institu
tionsübergreifenden Schwer
punktsetzung. Vor diesem Hin
tergrund sei exemplarisch auf 
das für den 11. August 2021 
terminierte Fortbildungssemi
nar „Neue Mobilitätsformen  
im Straßenverkehr“ der DPolG
Landesverbände Rheinland
Pfalz und Saarland hingewie
sen, in dem die Teilnehmenden 
einen Überblick über die Rechts
grundlagen sowie technischen 
Manipulationsmöglichkeiten 
erhalten und in Kooperation 
mit verschiedenen Organisa
tionen (TIER, ADFC, Kreisver
kehrswacht und Electric Em
pire) eigene Fahrerfahrungen 
mit Elektrotretrollern und 
 Pedelecs sammeln können. 
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„Teufelsberg“ – Kriminalroman von Martin Lutz, 
Sven Felix Kellerhoff, Uwe Wilhelm
Westberlin, Ende der Sechzi
gerjahre: Die Frau eines Rich
ters wird brutal erwürgt. Berlin 
ist in Aufruhr. Denn die Tote 
war Jüdin, und der Richter er
hielt Morddrohungen von der 
radikalen Linken um Dieter 
Kunzelmann. Aber war es wirk
lich ein politisch motivierter 
Mord? Und was planen die Tä
ter als Nächstes? Kommissar 
Wolf Heller arbeitet eng mit 
der Nichte der Toten zusam
men, der smarten Amerikane
rin Louise Mackenzie. Es ver
dichten sich die Hinweise, dass 
ein Attentat auf die jüdische 
Gemeinde geplant ist. Doch 
bevor Wolf Heller die Verdäch
tigen festnehmen kann, über
schlagen sich die Ereignisse: 
Louise wird entführt, und Hel
ler bleibt nicht viel Zeit, die 
 Katastrophe zu verhindern.

In dem Kriminalroman geht es 
um einen Bombenanschlag auf 
das Jüdische Gemeindehaus in 
Berlin (historisch von der links
extremen Szene verübt). Der 
junge Kommissar Wolf Heller 
muss den Fall lösen und die 
Bombe entschärfen, aber er 
hat einen mächtigen Gegen
spieler. Zuerst wird die Frau 
 eines Richters ermordet, dann 
gibt es auch noch eine Entfüh
rung. Das Buch verknüpft his
torische Ereignisse mit einem 
fiktiven Kriminalfall.

Martin Lutz (1969) und Sven 
Felix Kellerhoff (1971) sind von 
Beruf Journalisten. Uwe Wil
helm (1957) ist Drehbuchautor 
und Schriftsteller. Kriminalität, 
Geschichte und Geschichten 
sind schon seit Jahren ihre Pas
sion. Alle drei leben in Berlin. 

Teufelsberg, 384 Seiten, 14,99 Euro (D), ISBN: 978-550-05065-7, 
erscheint am 15. März 2021 bei Ullstein

 < Urlaubsangebote

Privates Holzferienhaus am Wittensee/SH 
Liebevoll komplett eingerichtet, herrlicher Garten, dir. See
zugang, 2 SZ max. 5 Pers., Nähe NOK und Ostsee/Eckernförde. 
 Kamin, Kanu, Fahrräder inkl. Ab 80 €/Nacht. Tel.: 0176.20284339 
oder dgossel@gmx.de 

Lago Maggiore/Italien 
FeWo in Tronzano (Ostufer) a. Rande des Tessin, 3 km hinter CH
Grenze. 3 Zi, Kü, Bad, Balkon, 65 m2 (4 Pers.), Seeblick., 320 €/Wo. 
+ Endr., Tel.: 07660.576, EMail: kurtbohl@gmx.de

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 
Bitte beachten Sie:
1.  Keine gewerblichen Inserate.  

Wir behalten uns  Kürzungen vor.
2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben 

sein und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: max. 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben i. Überschrift, 160 Buchstaben i. Text)

4.  Kosten: 20 Euro; Rechnung abwarten! 
E-Mail: dpolg@dbb.de
REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

< Arbeitsplatzbörse

Ihr Inserat kommt im Rahmen des Platzangebots zum  Abdruck. 

Bitte beachten Sie:

1.  Keine gewerblichen Inserate.  
Wir behalten uns  Kürzungen vor.

2.  Ihre Zusendung muss mit Schreibmaschine/PC geschrieben 
sein und  Ihren  Namen mit Anschrift enthalten.  
Kein Fax! Bitte benutzen Sie das Internet/EMail.

3.  Umfang: maximal 190 Buchstaben  
(30 Buchstaben/Überschrift, 160 Buchstaben/Text)

4.  Kosten: 20 Euro; Rechnung abwarten! 

E-Mail: dpolg@dbb.de

REDAKTION POLIZEISPIEGEL, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin

Die DPolG unterstützt in dieser Rubrik die Bemühungen  aller 
 Kolleginnen und Kollegen zum Wechsel in ein anderes Bundes
land. Die Veröffentlichung ist kostenfrei. Achtung: Mit Ihrer Zu
sendung stimmen Sie der  Veröffentlichung auch im  Internet zu!

Baden-Württemberg <-> 
Sachsen-Anhalt 
Ich bin von der LaPo BW  
(POKinA10) und möchte 
zur LaPo SachsenAnhalt. 
Ein Ringtausch ist möglich. 

Der TP kann von A 9 bis A 11 
sein und kann in jedes PP 
innerhalt von BW wechseln. 
TP sollte nicht in der PI 
 Stendal beschäftigt sein. 
Tel.: 0159.04220098
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Hinausragen der Ladung im Sinne des § 22 StVO

Von wo ab ist zu messen?
Von Dr. jur. Adolf Rebler, MaxhütteHaidhof1

Es geht im Grundsatz (meist)1 
nur um wenige Zentimeter. 
Aber die bestimmen darüber, 
ob ein Verstoß gegen die Vor
schrift des § 22 Abs. 3 StVO – 
Hinausragen der Ladung nach 
hinten – vorliegt. Das kann für 
die Frage, ob ein Bußgeldtatbe
stand (§ 49 Abs. 1 Nr. 21 StVO) 
vorliegt, von Bedeutung sein 
– oder in krasseren Fällen, in 
denen etwa einem Langmate
rialzug eine Ausnahme von den 
Längenvorschriften genehmigt 
wurde, – zum „Stehen“ eines 
Transportes führen. Von wo ab 
ist der Überstand zu messen?

Nach § 22 Abs. 3 Satz 1 StVO 
darf die Ladung nach hinten 
bis zu 1,5 Meter hinausragen, 
bei Beförderungen über eine 
Wegstrecke bis zu einer Ent-
fernung von 100 Kilometern 
bis zu 3 Meter.2

Fraglich ist, von welchem 
Punkt an hier zu messen ist.  
So könnte man daran denken, 
hier auf die Regelungen der 
StVZO zurückzugreifen: Nach 
§ 32 Abs. 6 Nr. 5 StVZO sind 
beispielsweise die lichttechni
schen Einrichtungen bei der 
Messung der Länge nicht zu 

1 Dr. Adolf Rebler ist Referent für Straßen
verkehrsrecht bei der Regierung der Ober
pfalz in Regensburg und neben Werner 
Bachmeier und Prof. Dr. Dieter Müller Mit
herausgeber des Großkommentars zum 
Straßenverkehrsrecht im Luchterhand Ver
lag (Verlagshaus Wolters Kluwer).

2 Ein Verstoß gegen die Norm ist bußgeld
bewehrt (Bachmeier, Werner, in: Lütkes/
Bachmeier/Müller/Rebler (Hrsg.), Straßen
verkehr – Großkommentar zum Straßen
verkehrsrecht, September 2020, § 22 StVO 
Rn. 10; Bachmeier, Werner, in: Bachmeier/ 
Müller/Rebler (Hrsg.), Straßenverkehrsord
nung, Dezember 2020, § 22 StVO Rn. 10). 

berücksichtigen. Dann wäre 
beispielsweise von der Kante 
der Ladefläche ab zu messen.

Zu bestimmen ist der Mess
punkt unter Berücksichtigung 
des Schutzzweckes der Norm: 
(Die) Längenreglungen (des 
§ 32 StVZO) dienen dem 
Schutz des Straßenverkehrs:  
So spielt die Länge eines Fahr
zeugs etwa eine Rolle für den 
Überholweg oder das Verhal
ten im Kreisverkehr. Die Länge 
eines Ladungsüberstandes 
kann sich auch auf die Stabili
tät der Ladung auswirken –  
das würde dafürsprechen, ab 
Ladeflächenkante zu messen.

Doch § 22 Abs. 4 StVO ver
folgt vorwiegend einen ganz 
anderen Zweck: Es geht um 
Auffahrschutz, um den Schutz 
des nachfolgenden Verkehrs
teilnehmers, der im Dunkeln 
nicht sieht, dass sich ein Hin
dernis über eine beleuchtete 
Fahrzeugsilhouette hinaus 
fortsetzt. Das wird deutlich 
durch die Regelung in § 22 
Abs. 4 Satz 3 StVO: „Ragt das 
Ende der Ladung mehr als 
1 Meter über die Rückstrahler3 
des Fahrzeugs nach hinten hi
naus, so ist es kenntlich zu 
machen …“ 

Die neu gefasste StVO vom  
16. November 19704 traf in  
§ 22 Abs. 4 folgende Formulie
rung: „Nur bei Beförderungen 
über eine Wegstrecke bis zu 
100 Kilometer darf die Ladung 
nach hinten hinausragen. Fahr
zeug oder Zug samt Ladung 
darf nicht länger als 20 Meter 
sein. Ragt das äußere Ende der 
Ladung mehr als 1 Meter über 
die Rückstrahler des Fahrzeugs 

3 § 53 Abs. 4 Satz 1 StVZO: Kraftfahrzeuge 
müssen an der Rückseite mit zwei roten 
Rückstrahlern ausgerüstet sein.

4 VkBl. 1970, 735/739.

nach hinten hinaus, so ist es 
kenntlich zu machen …“ Aus 
dieser Formulierung ergibt sich 
deutlicher als bei der aktuellen 
Fassung der Bezug zur Beleuch
tung, da eine Maximallänge 
des Überstandes hier nicht 
 genannt wird, ein Bezug zur 
Gesamtlänge da mit nicht 
 geknüpft wird. 

Satz 3 nennt als einzige Be
stimmung im Abs. 4 einen 
„Messort“. Es spricht schon 
deshalb vieles dafür, den  
Halbsatz „über die Rück
strahler hinaus“ aus syste
matischen Gründen „nach  
vorne zu ziehen“. 

Die Auslegung muss innerhalb 
der Vorschrift aber ein faktisch 
einheitliches Ergebnis gewähr
leisten können. „Gedanklich“ 
ist davon auszugehen, dass der 
Fahrer des Fahrzeugs zweierlei 
ermitteln muss: ob der Ab
stand von 1 Meter überschrit
ten wird – dazu hat er ausge
hend von den Rückstrahlern zu 
messen. Dann weitermessend 
hat er nun zu prüfen, ob die 
Ladung auch noch innerhalb 
der Grenze von 1,50 Metern 
liegt. Würde er hier nicht in 
 einem Zuge „weitermessen“ 
können, sondern sein Maß
band neu ansetzen müssen, 
würde dies dem natürlichen 
Ablauf widersprechen.

Dementsprechend hat der 
 Verordnungsgeber in der Be

gründung zur StVO 1960 klar
gestellt5: „Zur Klärung der Mei
nungsverschiedenheiten wird 
auf Anregung des Sonderaus
schusses „Lichttechnische  
Einrichtungen“ des Länder
fachausschusses für das Kraft
fahrwesen einheitlich festge
legt, dass eine Ladung dann als 
überragend anzusehen ist, 
wenn ihr Ende mehr als 1 Me
ter von den Schlussleuchten 
entfernt ist.“ Ausgangspunkt 
hierfür war die Vorschrift des  
§ 19 Abs. 23 Satz 2 StVO 19536: 
„Ragt die Ladung nach hinten 
hinaus, so ist ihr äußerstes 
Ende durch mindestens eine 
hellrote, nicht unter 200 x 200 
Millimeter große Fahne … 
kenntlich zu machen.“7 Die  
Regelung erhielt 1960 die Fas
sung: „Ragt die Ladung nach 
hinten mehr als 1 Meter über 
die Schlussleuchten hinaus,  
so ist ihr äußerstes Ende durch 
mindestens eine hellrote, nicht 
unter 200 x 200 Millimeter 
große Fahne … kenntlich zu  
machen.“8

Fazit: Der Ladungsüberstand 
ist nicht von der Kante der La
defläche aus zu messen, son
dern von den Rücklichtern  
aus. 

5 VkBl. 1960, 477.
6 VkBl. 1953, 406.
7 Die amtliche Begründung führt hierzu aus: 

„Da in der unzureichenden Sicherung der 
Ladung eines Fahrzeugs die Ursachen vie
ler Unfälle liegt, müssen die Bestimmun
gen über die Sicherung der Fahrzeugla
dungen verschärft werden.“

8 VkBl. 1960, 428.
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Einführung einer Folienlösung  
für Versicherungskennzeichen
Von POK Marco Schäler, Koblenz1

 < 1. Einführung1

Weitestgehend unbemerkt 
wurde am 31. August 2020 
eine Verordnung über Ausnah
men von den Vorschriften der 
FahrzeugZulassungsver
ordnung (FZVAusnV)2 im 
Bundesgesetzblatt veröf
fentlicht, die die Erpro
bung einer Folienlösung 
für Versicherungskenn
zeichen mit Beginn des 
neuen Versicherungsjah
res ab dem 1. März 2021 
ermöglicht. Die Notwen
digkeit einer solchen 
 Regelung sieht der Ver
ordnungsgeber3 dabei 
schwerpunktmäßig in 
den nachfolgenden 
 Vorteilen:

 > Kosteneinsparungen  
in der Produktion und 
Distribution (insbeson
dere im Bereich der 
Herstellungs und  
Versandkosten),

 > geringere Treibhaus
gasemissionen im Rah
men der Herstellung 
von Kennzeichenfolien 
gegenüber herkömm
lichen Versicherungs
kennzeichen,

 > Einführung von fäl
schungserschweren
den Sicherheits
merkmalen,

 > geringerer Aufwand bei der 
Anbringung der Folienlösung 
durch den Halter.

1 Marco Schäler ist Polizeioberkommissar in 
RheinlandPfalz. Er absolvierte erfolgreich 
sein Studium an der Hochschule der Poli
zei RheinlandPfalz und hatte anschlie
ßende Verwendungen als Dienstgruppen 
und Dienststellenleiter. Autor von 
zahlreichen Fachbeiträgen in Verkehrs
rechtszeitschriften und ständiger Referent 
im Polizei und Verkehrsrecht. Mitglied in 
der DPolGKommission Verkehr.

2 BGBl. 2020 I Nr. 40 vom 31. August 2020,  
S. 1968 ff.

3 Referentenentwurf des Bundesministeri
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
vom 3. Juni 2020, S. 6.

 < 2. Regelungsinhalt  
der FZVAusnV

Nach § 1 Abs. 1 FZVAusnV 
dürfen sich Versicherungs
kennzeichen nach § 26 FZV 

abweichend von § 27 FZV 
i. V. m.  Anlage 12 zur FZV 
auch aus einer selbstkleben
den Kenn zeichenfolie und 
der dazugehörigen Träger-
platte zusammensetzen. 
Hierfür sind jedoch die 
nachfolgenden Ausfüh
rungen zum Anwendungs
bereich sowie zur Ausge
staltung und Anbringung 
der Kennzeichenfolien zu 
be achten.

 < 2.1 Anwendungsbereich

Der Anwendungsbereich  
der Ausnahmeverordnung  
erstreckt sich ausschließlich 
auf Kraftfahrzeuge, die ge 
mäß § 4 Abs. 3 Satz 1 FZV ein 
Versicherungskennzeichen 
nach § 26 FZV führen müssen.  

Hierbei handelt es sich um 
zweirädrige Kleinkraft räder 
(inkl. Mofas, Leicht mofas und 
Elektrofahrräder mit einer bau
artbedingten Höchstgeschwin
digkeit von nicht mehr als 
45 km/h), dreirädrige Klein
krafträder, motorisierte Kran
kenfahrstühle und vierrädrige 
Leichtkraftfahrzeuge. 

Die Anbringung an Elektro
kleinstfahrzeugen im Sinne 

des § 1 Abs. 1 eKFV ist somit 
unzulässig, denn hierfür finden 
ausnahmslos die Vorschriften 
zur Anbringung von selbstkle
benden Versicherungsplaket
ten nach den Vorschriften in  
§ 2 eKFV i. V. m. § 29 a FZV 
i. V. m. Anlage 13 zur FZV 
 Anwendung.4

 < 2.2 Ausgestaltung 
der Folienkenn-
zeichen

Einleitend in die be
sonderen Vorgaben  
zur  Aus gestaltung von 
Folienkennzeichen sollte 
festgehalten werden, 
dass mit Ausnahme der 
spezialgesetzlichen Vor
schriften in der FZVAusnV 
grundsätzlich die Vorga
ben zur Ausgabe und Gül
tigkeit sowie Anbringung 
von Versicherungskenn
zeichen nach §§ 26, 27 
FZV für Folienkennzei
chen zu beachten sind. 
Hierbei handelt es sich 
insbesondere um die

 >  Gültigkeit für ein  
Verkehrsjahr vom  
1. März bis zum Ablauf 
des Monats Februar 
des nächsten Jahres 
und die jährlich wech
selnden Kennzeichen
farben,

 >  Anbringung in einem 
Vertikalwinkel von 
höchstens 30 Grad  
in Fahrtrichtung,

 > Anbringung von nicht weni
ger als 200 Millimetern über 
der Fahrbahn,

 > Lesbarkeit im Winkelbereich 
von je 45 Grad beiderseits 

4 Schäler: Einführung einer Verordnung 
über die Teilnahme von Elektrokleinst
fahrzeugen am Straßenverkehr, SVR 
8/2019, S. 294; Schäler: Ausgabe von Ver
sicherungskennzeichen und plaketten 
durch Versicherungsunternehmen – Pro
blemfälle aus der polizeilichen Verkehrs
überwachungspraxis, Recht und Schaden 
6/2020, S. 331 f.
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der Fahrzeuglängsachse auf 
eine Entfernung von mindes
tens 15 Metern,

 > Wiederholung der Erken
nungsnummer des Versiche
rungskennzeichens, wenn 
ein Anhänger hinter dem 
Zugfahrzeug mitgeführt 
wird.

 < Form und Größe

Die inhaltliche und optische 
Ausgestaltung der Folienkenn
zeichen muss nach § 1 Abs. 3 
FZVAusnV dem Muster und 
den Angaben der Anlage zur 
FZVAunsV entsprechen. Hier
bei ist festzustellen, dass sich 
die Größe der Kantenlängen an 
den Vorgaben zum herkömm
lichen Versicherungskennzei
chen gemäß Anlage 12 zur FZV 
orientiert und dabei ein Größt
maß von 105,5 Millimetern in 
der Breite und 130,0 Millime
tern in der Länge vorsieht. 

 < Fälschungserschweren-
de Sicherheitsmerkmale

Besonderes Merkmal der 
 Folienlösung ist neben ihrer 
selbstklebenden Eigenschaft 
auch die Implementierung 
von fälschungserschweren
den Sicherheitsmerkmalen 
auf dem Kennzeichen. Hier
für hat der Verordnungsgeber 
die bereits existierenden Vor
gaben zur Anbringung von 
Sicherheitsmerkmalen auf 
Versicherungsplaketten für 
Elektrokleinstfahrzeuge  
(§ 29 a FZV i. V. m.  Anlage 13 
zur FZV) aufgegriffen und 
den Aufdruck von mindes
tens zwei diffraktiven Holo
grammmotiven vorgeschrie
ben. 

Gemäß § 1 Abs. 6 FZVAusnV 
ist dabei ein Hologramm in 
Form eines durchgehenden 
Streifens linksbündig am 

rechten Rand des Versiche
rungskennzeichens transpa
rent auszugestalten und mit 
einem hellgrauen Schriftzug 
„Versicherungskennzeichen“ 
zu unterlegen. Zudem ist ein 
Hologramm in Form des 
Schriftzuges „GDV“ gefolgt 
von der jeweiligen Jahreszahl 
des Versicherungsjahres zwi
schen den beiden Zeilen der 
ZahlenBuchstabenKombi
nation des Versicherungs
kennzeichens rechtsbündig 
platziert vorzusehen (vgl.  
Abbildung auf Seite 22).

 < Witterungsbeständig-
keit und Schutz gegen 
Diebstahl und Miss-
brauch

Der ausgebende Versiche 
rer muss nach § 1 Abs. 4 
FZVAusnV gewährleisten, 
dass die Kennzeichenfolie 
eine hinreichende Witte

rungsbeständigkeit aufweist. 
Hierfür ist ein Gutachten ei
nes für Bauteilprüfungen ge
eigneten Sachverständigen 
nachzuweisen. Zum Schutz 
vor Diebstahl und Miss
brauch muss die Folie im 
 Übrigen so beschaffen sein, 
dass diese beim Abziehen 
reißt oder augenscheinlich 
deutlich erkennbare Verän
derungen auftreten.

 < 2.3 Anbringung der  
Folienkennzeichen

Die Kennzeichenfolie darf nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 FZVAusnV nur 
in Verbindung mit einer dazu
gehörigen Trägerplatte am 
Fahrzeug angebracht werden, 
die entweder dem Muster des 
Gesamtverbandes der Deut
schen Versicherungswirt
schaft (GDV) entspricht oder 
über ein Gutachten eines für 
Materialprüfung geeigneten 
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Sachverständigen verfügt. 
Grundsätzlich ist vorgesehen, 
dass die Trägerplatte dauer
haft am Fahrzeug verbleibt 
und in den Folgejahren nur 
noch eine neue Kennzeichen
folie über die des Vorjahres 
geklebt werden muss. Zudem 
sollen die Versicherer ihre 
Kunden schriftlich darauf hin
weisen, dass ein Folienkenn
zeichen direkt auf der Träger
platte aufzubringen ist.5

Das Aufkleben der Kenn
zeichenfolie ohne Träger
platte auf der Fahrzeug
oberfläche ist somit zwar 
unzulässig, allerdings ge
staltet sich die Begründung 
eines ordnungsrechtlichen 
Verstoßes schwierig. Zu
nächst erscheint es in die
sem Fall naheliegend, dass 
das Fahrzeug in Betrieb ge
nommen wurde, obwohl 
dessen Versicherungskenn
zeichen nicht entsprechend 
den Vorgaben in § 27 Abs. 7 
FZV angebracht war. Ein Ver
stoß hiergegen ist zwar ge
mäß § 48 Nr. 1 lit. c FZV ord
nungswidrig6, allerdings 
wird mit Blick in die Anlage 
zu § 1 Abs. 1 Abschnitt I lfd. 
Nr. 184 BKatV ersichtlich, 
dass hier – entgegen der 
Wortformulierung in § 27 
Abs. 7 FZV –  lediglich die wi
derrechtliche Ausgestaltung 
(nicht aber die vorschrifts
widrige Anbringung) des 
Versicherungskennzeichens 
mit einem Regelbußgeldsatz 
belegt wurde. Aus systema
tischer Sicht dürfte es sich 
hierbei jedoch lediglich um 
eine grammatikalische Un
genauigkeit handeln, da da
von auszugehen ist, dass der 
Verordnungsgeber auch die 
fehlerhafte Anbringung ei
nes Versicherungskennzei
chens im Sanktionsgefüge 
der BKatV verankern wollte. 

Problematisch ist in der zu
grunde liegenden Fallkon

5 Referentenentwurf des Bundesministeri
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
vom 3. Juni 2020, S. 10.

6 Weiß in: Freymann/Wellner, jurisPKStra
ßenverkehrsrecht, Rn. 22, 1. Aufl., § 26 FZV 
(Stand: 17. August 2016).

stellation allerdings, dass 
§ 27 Abs. 7 FZV lediglich auf 
die Anbringungs und Ausge
staltungsvorgaben in § 27 
Abs. 1 bis 3 FZV verweist,  
die sich wiederum nur auf 
die abschließend aufgeführ
ten Anbringungsvorgaben 
zum herkömmlichen Versi
cherungskennzeichen bezie
hen (zum Beispiel Anbrin
gungshöhe, Lesbarkeit oder 
Vertikalwinkel). Vor diesem 
Hintergrund ist die Herlei
tung einer Ordnungswidrig
keit nach §§ 27 Abs. 7, 48 
Nr. 1 FZV aufgrund einer 
nicht erfolgten Anbringung 
der Kennzeichenfolie auf ei
ner Trägerplatte nur schwer
lich zu begründen, da diese 
spezialgesetzlich hervorge
rufene Zuwiderhandlung 
nicht explizit in den allge
meingültigen Anbringungs
vorgaben normiert ist.

Ein weiterer Ansatz zur Be
gründung einer Ordnungs
widrigkeit könnte sich darauf 
stützen, dass die fehlende 
Anbringung auf der Träger
platte nicht den strengen An
forderungen der FZVAusnV 
genügt (insbesondere zur 
Witterungsbeständigkeit so
wie Material und Verbund
festigkeit) und die Ausnah
meverordnung somit keine 
Anwendung mehr findet. In 
diesem Fall hätte das Fahr
zeug mit einem herkömm
lichen Versicherungskenn
zeichen aus Aluminium 
beziehungsweise Stahl aus
gestattet werden müssen, 
sodass ein ordnungsrechtli
cher Verstoß nach §§ 4 Abs. 3, 
48 Nr. 3 FZV i. V. m.  § 1 Abs. 1 
BKatV (Anlage zu § 1 Abs. 1 
Abschnitt I lfd. Nr. 176) be
gründet werden könnte (vor
geschriebenes Versicherungs
kennzeichen nicht geführt).

 < 2.4 Inkrafttreten  
und Evaluation

Die Ausnahmeverordnung 
tritt mit Beginn des neuen 
Versicherungsjahres am  
1. März 2021 in Kraft und ist 
zunächst bis zum 29. Februar 

2024 befristet. Nach Ablauf 
von zwei Verkehrsjahren ist 
eine Evaluation vorgesehen, 
die unter anderem eine Prü
fung zu den Punkten „Sicher
heitsmerkmale“, „Festigkeit 
im Vergleich zu Stahl und 
Aluminiumblech“, „Umwelt
nutzen“ und „Vereinfachung 
der Prozesse für Fahrzeughal
ter“ enthalten soll.7 Fällt die 
Evaluierung positiv aus, dann 
soll der Regelungsinhalt zur 
Zulässigkeit der Folienkenn
zeichen nach Ablauf der Jahre 
der Gültigkeit dieser Ausnah
meverordnung dauerhaft in 
die FZV aufgenommen wer
den.8

 < 3. Fazit

Die Idee einer Folienlösung 
für Versicherungskennzei
chen resultiert im Kern aus 
den bisherigen Erfahrungen 
im Zusammenhang mit Ver
sicherungsplaketten für Elek
trokleinstfahrzeuge und soll 
eine umweltbewusstere so
wie fälschungssichere Alter
native zu den herkömmlichen 
Versicherungskennzeichen 
darstellen. Mit Blick auf die  
in der Ausnahmeverordnung 
festgeschriebene Evaluation 
bleibt jedoch abzuwarten, ob 
die Einführung von Kennzei
chenfolien tatsächlich den im 
Referentenentwurf beschrie
benen Mehrwert mit sich 
bringt.

An dieser Stelle ist bereits kri
tisch nachzufragen, warum 
nicht auch Sicherheitsmerk
male auf Versicherungskenn
zeichen aus Alu beziehungs
weise Stahl angebracht 
werden können (analog zu 
den DINPrüf und Überwa
chungszeichen auf amtlichen 
Kennzeichen). Zudem ist die 
Zeitersparnis bei der Anbrin
gung der Kennzeichen eher 
marginal (circa zwei Minuten 
pro Fahrzeug nach den Schät
zungen im Referentenentwurf 

7 Referentenentwurf des Bundesministeri
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
vom 3. Juni 2020, S. 6.

8 Referentenentwurf des Bundesministeri
ums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
vom 3. Juni 2020, S. 12.

des BMVI) und eine mit den 
herkömmlichen Versiche
rungskennzeichen vergleich
bare Nutzungs und Witte
rungsbeständigkeit dürfte 
angesichts der bereits vorlie
genden Erfahrungen mit Ver
sicherungsplaketten bei Elek
trokleinstfahrzeugen stark zu 
bezweifeln sein.

Positiv hervorzuheben ist 
jedoch die Verpflichtung, 
dass die Kennzeichenfolien 
zwingend auf der dafür vor
hergesehenen Trägerplatte 
anzubringen sind, um eine 
gewisse Verbundfestigkeit 
zu gewährleisten und Beein
trächtigungen der Lesbarkeit 
durch Krümmungen auf der 
Fahrzeugoberfläche zu ver
meiden. Eine solche Vor
schrift wäre auch für die  
Anbringung von Versiche
rungsplaketten wünschens
wert, da diese bislang nach  
§ 29 a Abs. 2 Nr. 2 FZV auch 
auf der Fahrzeugoberfläche 
abgebracht werden dürfen 
und hierdurch oftmals kaum 
lesbar sind.

 < Zusammenfassung

Mit Inkrafttreten der 
FZVAusnV zum 1. März 2021 
können Versicherungskenn
zeichen in Form einer Folie 
als Alternative zu den her
kömmlichen Versicherungs
kennzeichen ausgegeben 
und genutzt werden.

Eine Anbringung ist nur an 
zwei und dreirädrigen Klein
krafträdern, motorisierten 
Krankenfahrstühlen und vier
rädrigen Leichtkraftfahrzeu
gen zulässig (nicht an Elektro
kleinstfahrzeugen).

Versicherungskennzeichen in 
Form einer Folie dürfen nur 
auf den dafür vorhergesehe
nen Trägerplatten am Fahr
zeug angebracht werden. Das 
Aufkleben auf der Fahrzeug
oberfläche ohne Trägerplatte 
ist unzulässig und könnte 
eine Ordnungswidrigkeit 
nach §§ 4 Abs. 3, 48 Nr. 3  
FZV begründen. 

DPolG – Deutsche Polizeigewerkschaft
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Der Staatsdienst: ungeliebt, aber 
kompetent, verlässlich und krisenfest
Seit Jahrzehnten gehört er zu den Prügelknaben 
der Nation. Lange wurde er totgespart. Vielen gilt 
der Staatsdiener per se als faul. Beamtenwitze 
machen die Runde. Und wer kennt nicht das 
 Beamtenmikado?

Dabei ist es immer wieder der 
öffentliche Dienst, der sich als 
Rückgrat des Staates erweist, 
wenn es drauf ankommt: bei 
der Wiedervereinigung, in der 
Banken und Wirtschaftskrise, 
in der Migrationskrise. Und auch 
jetzt in der Pandemie hat der 
öffentliche Dienst seine beson
dere Leistungsfähigkeit unter 
Beweis gestellt. Eine aktuelle 
Studie von Next:Public belegt, 
dass es Bundes, Landes und 
Kommunalverwaltungen trotz 
der pandemiebedingten Ein
schränkungen gelungen ist, um
fassend arbeitsfähig zu bleiben.

Klar, wer schon vorher nichts ge
macht hat, der fällt auch in der 
Krise nicht unangenehm auf?

Das Gegenteil trifft zu: Der 
 öffentliche Dienst ist hochleis
tungs und anpassungsfähig. 
Weltweit werden wir um ihn 
beneidet. Nur im eigenen Land 
fehlt es an Achtung und Res
pekt. Ich frage mich oft, woran 
das liegt.

Ein Grund mag übersteigerter 
Individualismus sein, dem der 
Sinn für das Gemeinwohl fehlt. 
Ein anderer mag die auch his
torisch bedingte Durchset
zungsschwäche von Gemein
wohlinteressen gegenüber 
Individualinteressen sein. Ein
zelinteressen sind lauter, ver
nehmbarer und plakativer. Von 
einigen wird ja sogar die Exis
tenz eines Gemeinwohls in 
Zweifel gezogen. Wer sagt, er 
finde Erfüllung darin, dem Ge
meinwohl zu dienen, gilt im 
Zeitalter der Selbstverwirkli
chung als Dinosaurier. Wer will 
heute noch „dienen“? Das ist 

bestenfalls uncool, schlimms
tenfalls Pickelhaube.

Bewerberinnen und Bewerber 
für den öffentlichen Dienst ge
ben jedoch als Motivation für 
ihre Bewerbung regelmäßig an, 
dass sie gerne einer sinnhaften 
Tätigkeit nachgehen möchten, 
die dem Gemeinwohl dient. 
Dies dürfte auch ursächlich für 
die im weltweiten Vergleich 
geringe Korruption im öffentli
chen Dienst sein. Tatsächlich 
kann ich mir kaum etwas Eh
renwerteres vorstellen als den 
Dienst am Gemeinwohl.

Letztendlich spüren wohl auch 
die meisten Menschen in unse
rem Land, dass sie sich auf ih
ren Staat und ihre Beamten 
verlassen können.

Es ist keineswegs überholt, 
dass sich Beamtinnen und 
Beamte an den Grundsätzen 
Eignung, Leistung und Befähi
gung messen lassen müssen. 
Die Beschäftigten des öffentli
chen Dienstes sind deshalb gut 
ausgebildet, pflichtbewusst 
und hoch motiviert. Hier arbei
ten häufig die klügsten Köpfe 
dieses Landes. Wo es Verbesse
rungsbedarf gibt, wie bei der 
Digitalisierung, müssen die 
Rahmenbedingungen verbes
sert werden. Und daran arbei
ten wir mit Hochdruck.

Wer von Revolution spricht,  
hat die Anpassungsfähigkeit 
und den Leistungswillen unse
rer Staatsdiener unterschätzt. 
Umbrüche, Erneuerungen und 
Reformen finden längst statt. 
Aber nicht durch Befehl und 
 Gehorsam, sondern nach den 

Prinzipien eines demokratischen 
Rechtsstaates. Das bedeutet 
Optimierung und Neukonzepti
on in vielen kleinen und großen 
Schritten unter Beteiligung und 
Mitsprache der Betroffenen. So 
haben wir in Deutschland einen 
Weg gefunden, um digitale In
novationen mit dem föderalen 
System zu verbinden und dabei 
anwenderfreundliche Lösungen 
zu schaffen.

Bis Ende 2022 werden alle Ver
waltungsleistungen digital an
geboten. Jede Woche kommen 
neue Bausteine dazu. Aktuell ist 
zum Beispiel geplant, den elek
tronischen Personalausweis 
aufs Smartphone zu bringen. 
Die Pandemie ist dabei ein Digi
talisierungsbeschleuniger: Mo
biles Arbeiten, Videokonferen
zen und Digitalisierung von 
Verwaltungsleistungen reduzie
ren das Pendeln, Dienstreisen 
und das Anstehen auf dem Amt. 
Wer hätte sich dies alles vor ei
nem Jahr vorstellen können?

Bei der Krisenbewältigung 
schneidet Deutschland auch 
im internationalen Vergleich 

gut ab. Zentrale Verwaltungs
systeme sind nicht erfolgrei
cher als unser föderales Sys
tem. Im Gegenteil: Je näher die 
Entscheidung am Ort des Ge
schehens getroffen wird, desto 
pass und zielgenauer können 
die Verantwortlichen auf örtli
che Gegebenheiten reagieren. 
Demnächst sorgt der Portal
verbund für eine bessere digi
tale Vernetzung aller Ebenen. 
Alle online verfügbaren Ver
waltungsleistungen werden 
direkt mit wenigen Mausklicks 
erreichbar sein, unabhängig 
davon, auf welchem Portal 
Bürger oder Unternehmen 
 einsteigen.

Kein Staat ist vor Krisen sicher, 
unabhängig davon, welche 
Vorkehrungen wir treffen. 
Denn die nächste Krise wird 
wieder eine andere sein. Der 
beste Krisenbewältigungsme
chanismus ist und bleibt daher 
kompetentes und motiviertes 
Personal. Und das haben wir!

Horst Seehofer,  
Bundesminister des Innern,  

für Bau und Heimat

 < Horst Seehofer
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Jedes Jahr werden beim Bun-
destag mehr Petitionen einge-
reicht – im Durchschnitt etwa 
54 Petitionen pro Tag. Für 2019 
verzeichneten Sie rund 13 500 
Petitionen in Ihrem Jahresbe-
richt. Bei öffentlichen Petitio-
nen hat sich die Zahl der Mit-
zeichnungen zuletzt sogar 
mehr als verdoppelt. Was 
macht das Petitionswesen  
für die Bürgerinnen und  
Bürger attraktiv? 

Marian Wendt 
Artikel 17 des Grundgesetzes 
gibt jedem Menschen das 
Recht, sich mit Bitten oder Be
schwerden an den Deutschen 
Bundestag zu wenden. Tat
sächlich ist die Zahl der neu 
eingereichten Petitionen wie
der gestiegen. Es freut uns, 

wenn sich immer mehr Men
schen politisch engagieren und 
mit guten Ideen konstruktiv 
die Zukunft unseres Landes 
mitgestalten wollen. Das Peti
tionsrecht stellt ein wichtiges 
Instrument hierfür dar: Jeder 
Mensch auf der Welt hat den
selben Anspruch, sein Anliegen 
beim Deutschen Bundestag 
vorzutragen, unabhängig von 
tagespolitischer Aktualität 
oder Zahl der Unterstützer.  
Wir nehmen jede Petition  
ernst und prüfen alle Eingaben 
intensiv. Zwar kann dieser Pro
zess im Einzelfall auch einmal 
länger dauern. Dafür können 
die Petentinnen und Petenten 
sicher sein, dass ihr Anliegen 
umfassend und in Zusammen
arbeit mit den zuständigen 
Fachressorts geprüft wurde. 
Die Attraktivität des Petitions

wesens besteht darin, dass 
Menschen durch eine Petition 
unsere Gesellschaft wirklich 
mitgestalten können.

Könnte der Anstieg der Petiti-
onszahlen ein Zeichen dafür 
sein, dass die Politik an den 
 Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger vorbeiagiert? 

In einer aufgeklärten Wissens
gesellschaft ist der Wunsch 
nach mehr politischer Partizi
pation nichts Ungewöhnliches. 
Der deutliche Anstieg an Peti
tionen, die gesetzgeberische 
Vorschläge beinhalten, zeigt 
uns zum einen, wie viele Bür
gerinnen und Bürger sich kons
truktiv mit der Zukunft unse
res Landes auseinandersetzen. 
Die vielen einfallsreichen Bei
träge sind erfreulich und ver

anlassen uns oft zur Auseinan
dersetzung mit Themen, die 
nicht unmittelbar auf der poli
tischen Agenda stehen. Zum 
anderen sind wir durch die 
Vielzahl an Eingaben sehr nah 
am allgemeinen politischen 
Diskurs. Neben diesen Impul
sen für Gesetzesänderungen 
widmet sich der Petitionsaus
schuss jedoch nach wie vor 
zum größten Teil Einzelanlie
gen. Bei diesem Teil von aktuell 
57 Prozent aller Petitionen 
kann den Einsendern oftmals 
mit Rat und Unterstützung 
 geholfen werden.

Welche Erfolge können Petitio-
nen an den Bundestag vorwei-
sen? 

Viele Petitionen können am 
Ende des Verfahrens wirklich 

Marian Wendt, Vorsitzender des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages

Wir müssen das Petitionsrecht wehrhaft gegen   Missbrauch für politische Kampagnen machen

 < Marian Wendt
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Marian Wendt, Vorsitzender des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages

Wir müssen das Petitionsrecht wehrhaft gegen   Missbrauch für politische Kampagnen machen
etwas bewirken. Im Ausschuss 
haben wir etwa die Probleme 
beim Bilden einer Rettungs
gasse auf unseren Straßen the
matisiert. Nunmehr sind die 
Verhaltensregeln für Autofah
rer angepasst sowie einpräg
sam und leicht verständlich 
formuliert worden. Ein weite
rer Hilferuf „Rettet die Bäder“ 
kam von der Deutschen Le
bensRettungsgesellschaft
DLRG e. V. Nunmehr soll nach 
dem Willen der Ausschussmit
glieder ein bundesweiter Mas
terplan zur Erhaltung, Sanie
rung und Verbesserung der 
Schwimmbäderinfrastruktur 
erarbeitet werden. Genauso 
erfolgreich konnte die mit ei
ner Petition angesprochene 
Diskriminierung von Frauen 
durch die hohe Besteuerung 
von Periodenprodukten besei
tigt werden. Seit Juni 2020 gilt 
auch hier der ermäßigte Steu
ersatz. Neben diesen großen 
Themen widmet sich der Aus
schuss auch konkreten Einzel
fällen mit teils sehr persönli
chen Anliegen. So konnte einer 
Petentin bei der Anrechnung 
ihrer Mütterrente für die Erzie
hung von Adoptivkindern ge
holfen werden. Eine Frau mit 
besonders stark ausgeprägtem 
Lipödem erhielt die Zusage, 
dass die Behandlung als Leis
tung der gesetzlichen Kranken
versicherung bereits als Erpro
bungsphase zur Verfügung 
steht. Es ist der Antrieb aller 
Mitglieder des Ausschusses, 
für jedes gerechtfertigte An
liegen eine Lösung zu finden.

Welche Auswirkungen hat die 
Corona-Pandemie auf das Peti-
tionswesen? Hat die Pandemie 
das „Petitionsverhalten“ ver-
ändert, andere oder neue The-
men in den Fokus gerückt?

Die CoronaPandemie hat  
im letzten Jahr das gesamte 
öffentliche und private Leben 
bestimmt. Zum Schutz der 

Bürgerinnen und Bürger haben 
wir noch nie dagewesene 
Grundrechtseinschränkungen 
beschließen müssen. Es ver
wundert deshalb nicht, dass 
entsprechend viele Petitionen 
zu diesem Thema bei uns ein
gegangen sind. Insgesamt 
konnten wir etwa 1 800 Peti
tionen rund um das Thema 
 COVID19 verzeichnen. Die 
 Petitionen beschäftigen sich 
inhaltlich mit Vorschlägen zur 
Bewältigung der Pandemie 
 sowie mit Forderungen nach 
Unterstützung.

Wie hoch ist der Anteil der 
 Petitionen, die sich mit Fragen 
des öffentlichen Dienstes bezie-
hungsweise des Dienstrechts 
befassen? 

Der Anteil der Petitionen, die 
Fragen des öffentlichen Diens
tes tangieren, lag zwischen 
2016 und 2020 durchschnitt
lich bei 3,7 Prozent. Das ent
spricht etwa 472 Petitionen 
pro Jahr. Hiervon liegt der An
teil der Petitionen, die sich ex
plizit mit dem Personalrecht 
des öffentlichen Dienstes be
schäftigen, durchschnittlich 
bei 40,2 Prozent. Die Petition 
zur Verringerung der Arbeits
zeit für Beamte auf 39 Stunden 
hat sogar mehr als 50 000 Mit
zeichner gefunden und wurde 
öffentlich beraten.

Was halten Sie von Online-
Plattformen wie Change.org 
und OpenPetition? Ergänzung 
im Sinne der Bürgerbeteiligung 
oder wirkungslose Marketing-
instrumente? 

Für alle Bürgerinnen und 
 Bürger muss klar sein: Nur 
 Petitionen, die im Deutschen 
Bundestag eingereicht wur
den, werden von uns geprüft 
und haben die Chance auf Er
folg. Viele Plattformen simu
lieren einen vergleichbaren 
Status, den es jedoch nicht 

gibt. Es besteht keinerlei 
 Kooperation zwischen dem 
 Petitionsausschuss und priva
ten Kampagnenportalen, bei 
 denen politische Meinungs
mache und Effekthascherei  
im Vordergrund stehen. Platt
formen, wie sie von Ihnen ge
nannt wurden, begegnen uns 
bisweilen konfrontativ und 
versuchen, teils mit unlauteren 
Mitteln, die guten Ideen der 
Bürgerinnen und Bürger zu 
vereinnahmen, um eigene 
 Publicity zu generieren. Des
halb möchte ich allen davon 
abraten, diese Plattformen  
zu nutzen.

Ab 50 000 Mitzeichnungen 
können Petentinnen und 
 Petenten ihr Anliegen in einer 
öffentlichen Anhörung dem 
 Petitionsausschuss persönlich 
vortragen. Welche Anhörung 
hat Sie zuletzt besonders 
 beeindruckt? 

Grundsätzlich prüfen wir jede 
Petition gleich intensiv, unab
hängig ihrer Mitzeichnungen. 
Bekommt eine Petition mehr 
als 50 000 Unterschriften, füh
ren wir jedoch zusätzlich eine 
öffentliche Beratung durch. 
Dort wird den Petenten die 
 Gelegenheit gegeben, ihr An
liegen vor dem Ausschuss dar
zulegen und Fragen der Mit
glieder unseres Ausschusses zu 
beantworten. Am 25. Januar 
beispielsweise war eine junge 
Frau aus Hongkong zu Gast im 
Petitionsausschuss, die wegen 
des neuen Sicherheitsgesetzes 
Sanktionen gegen Vertreterin
nen und Vertreter der Volks
republik China fordert. Die Ak
tivisten in Hongkong leisten 
meiner Ansicht nach Bemer
kenswertes und geben persön
liche Freiheiten auf, um die 
Freiheit Hongkongs zu vertei
digen. Das beeindruckt mich 
persönlich sehr und erinnert 
mich daran, wofür wir am Ende 
eigentlich Politik betreiben.

Sollte das Petitionswesen nicht 
weiterentwickelt werden und 
die von Ihrem Ausschuss ge-
troffenen Entscheidungen über 
reine Beschlussempfehlungen 
hinausgehen?

Tatsächlich arbeiten wir zurzeit 
an einer institutionellorganisa
torischen Weiterentwicklung 
des Petitionswesens. Eine Stu
die des Bundestages hat uns im 
Herbst 2020 gezeigt, dass die 
breite Mehrheit der Bevölke
rung das Petitionsrecht kennt 
und in großen Teilen bereits 
auch aktiv geworden ist. Der 
Anteil der Menschen mit Migra
tionsgeschichte und der Dritt
staatsangehörigen ist jedoch 
vergleichsweise gering, weshalb 
wir unser Angebot besonders 
für diese Gruppen interessanter 
machen wollen. Gleichzeitig 
müssen wir das Petitionsrecht 
wehrhaft gegen Missbrauch für 
politische Kampagnen machen. 
Unter dem Deckmantel einer 
Petition haben bereits Gruppen 
und Firmen versucht, für ihr An
liegen zu werben; dafür braucht 
es eine Regelung. Zudem beste
hen Überlegungen, uns attrak
tiver mit großen SocialMedia
Plattformen zu vernetzen, um 
Mitzeichnungen so einfach wie 
möglich zu machen. Grundsätz
lich aber beschließt im Deut
schen Bundestag das Plenum, 
Ausschüsse formulieren die da
für notwendigen Beschluss
empfehlungen. Deshalb sehe 
ich hier keinen prinzipiellen 
 Änderungsbedarf, wenngleich 
Verfahren beschleunigt werden 
müssen. Die Entscheidungs
verantwortung liegt am Ende 
bei den Abgeordneten, weshalb 
wir in einer repräsentativen De
mokratie die Freiheit des Man
dats immer sicherstellen müs
sen. Mit dem Petitionswesen 
gibt uns das Grundgesetz ein 
gutes Instrument, um die de
mokratische Partizipation zu 
stärken. Dies gilt es weiterzu
entwickeln. 
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Das Petitionswesen

Grundrecht auf staatliche 
Überprüfung
Jede Person hat – unabhängig von Alter oder 
Staatsangehörigkeit – das Recht, sich mit Bitten 
oder Beschwerden an die Parlamente zu wen
den, wenn man mit Maßnahmen oder Entschei
dungen von staatlichen Stellen nicht einver
standen ist.

In Deutschland ist das Petitionsrecht im Grundgesetz und in 
den Landesverfassungen verankert. Jede Petition wird sachlich 
geprüft und schriftlich beantwortet. Für die Bearbeitung von 
Petitionen haben Bundestag und Länder eigene Petitionsaus
schüsse eingerichtet. Wenn die Beratung im Petitionsausschuss 
ergibt, dass die Petition begründet ist, fasst der Bundestag auf 
Empfehlung des Petitionsausschusses einen entsprechenden 
Beschluss – dieser wird der Bundesregierung übermittelt.  
Die Bundesregierung muss dem Beschluss nicht folgen, aber 
die abweichende Haltung gegenüber dem Petitionsausschuss 
begründen.

 < Petition einreichen oder mitzeichnen

Petitionen können per Brief, per Fax oder über ein Online 
Formular (nicht in allen Bundesländern) eingereicht werden. 
Eine einfache EMail reicht nicht aus. Auf der Petitionsplatt
form des Bundestages besteht auch die Möglichkeit, andere 
Petitionen zu unterstützen oder im Forum zu diskutieren. 
Dazu muss es sich um eine öffentliche Petition handeln.

 < Öffentliche Petitionen

Als Voraussetzung für eine öffentliche Petition gilt, dass das 
Anliegen von allgemeinem Interesse und für eine sachliche 
Diskussion geeignet ist. Öffentliche Petitionen werden auf der 
Internetseite des Petitionsausschusses veröffentlicht. Wenn 
innerhalb von 28 Tagen eine Petition mehr als 50 000 Mitzeich
nungen erhält, kann die Petentin beziehungsweise der Petent 
das Anliegen persönlich in einer öffentlichen Sitzung dem Peti
tionsausschuss des Bundestages vortragen. 

Die letzte öffentliche Petition, die das Quorum erreicht hat, 
fordert bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte. Insge
samt haben 206 667 Menschen das Anliegen durch ihre Mit
zeichnung unterstützt.

 < Bearbeitungszeit

Die Bearbeitung einer Petition kann einige Wochen, aber auch 
bis zu 1,5 Jahre dauern.

 < Mehr Informationen

Petitionsplattform des Deutschen Bundestages: 
https://epetitionen.bundestag.de

Datenstrategie der Bundesregierung

Digitale Infrastruktur 
verbessern
Das Kabinett hat am 27. Januar 2021 die Daten
strategie der Bundesregierung beschlossen.  
Mit rund 240 Maßnahmen soll Deutschland  
zum Vorreiter für das innovative Nutzen und 
 Teilen von Daten werden. 

„Ein sehr ambitioniertes Ziel 
für ein Land, das mit seiner di
gitalen Infrastruktur im euro
päischen Vergleich bisher auf 
den hinteren Rängen logiert“, 
kommentierte dbb Bundesvor
sitzender Ulrich Silberbach.

Mit der Datenstrategie widmet 
sich die Bundesregierung erst
mals grundsätzlich der Frage, 
wie Daten für das Gemeinwohl 
besser genutzt werden kön
nen. Der Staat soll hierbei mit 
gutem Beispiel vorangehen 
und auf diesem Wege eine bür
gerfreundliche Verwaltungs
praxis schaffen. „Wir fordern 
seit Jahren, dass der Staat agi
ler, transparenter und reakti
onsfähiger werden muss. Bür
gerinnen und Bürger erwarten 
digitale staatliche Dienstleis
tungen, doch dafür muss auch 
die notwendige Infrastruktur 

vorhanden sein“, mahnte der 
dbb Chef am 27. Januar 2021.

Die Bundesregierung möchte 
zunächst mehr Rechtssicher
heit schaffen, innovative digi
tale Technologien entwickeln 
sowie Methoden und Werk
zeuge vorantreiben, um die 
technologische Souveränität 
Deutschlands auszubauen. 

„Wir brauchen keine hoch
trabenden Erklärungen, 
 sondern müssen zügig Maß
nahmen umsetzen und zu 
Verbes serungen in Deutsch
land kommen. Die technischen 
 Lösungen müssen dabei inter
operable Standards verfolgen, 
damit auch Behörden die Mög
lichkeit haben, viel stärker 
fach und behördenübergrei
fend zusammenzuarbeiten“, 
sagte Silberbach. 
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 < Gesetzliche Rente

Höhere Hinzuverdienstgrenzen
Für die Jahre 2020 und 2021 wurden die 
Hin zuverdienstgrenzen bei vorgezogenen 
Alters renten in der gesetzlichen Renten-
versicherung erhöht. Die Regelung ist zeit-
lich begrenzt.

Für das Jahr 2021 steigt die Hinzuverdienst
grenze bei vorgezogenen Altersrenten auf 
46 060 Euro. Das bedeutet, dass dieser Kreis 
von Rentnerinnen und Rentnern bis zu 46 060 
Euro im Kalenderjahr zu ihrer Rente hinzuver
dienen darf, ohne dass diese gekürzt wird. 

Mit dieser vorübergehenden Erhöhung sollen 
Personalengpässe insbesondere im medizini
schen Bereich, aber auch in anderen Branchen 
behoben werden, die durch die SARSCoV2 
Pandemie entstanden sind. 

Die Hinzuverdienstgrenze muss allerdings 
nur von  Altersrentnerinnen und rentnern 
beachtet werden, welche die für sie maßge
bende Regelaltersgrenze noch nicht erreicht 
haben. Wird diese Altersgrenze erreicht, 
gibt es keine Begrenzung beim Hinzuver

dienst. Ab 2022 gilt voraussichtlich wieder 
die ursprüngliche Hinzuverdienstgrenze von 
6 300 Euro pro Kalenderjahr. Bereits für das 
Jahr 2020 war die genannte Grenze auf 
44 590 Euro angehoben worden.

Die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze 
gilt im Übrigen nicht für Erwerbsminde
rungs und Hinterbliebenenrenten. Gesetz
lich geregelt ist die bis zum 31. Dezember 
2021 befristete deutliche Anhebung in 
§ 302 Abs. 8 SGB VI.

Impfstrategie bei Seniorinnen und Senioren 

Verlässliche Informationen unabdingbar
Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertetung, Horst Günther 
Klitzing, hat die teilweise schlechte Organisation der Vergabe von 
Impfterminen kritisiert. Die Situation sei insbesondere für viele ältere 
Menschen oder solche mit Einschränkungen unhaltbar, sagte Klitzing 
am 1. Februar 2021 in Berlin. 

In einigen Bundesländern wür
den Seniorinnen und Senioren 
zum Beispiel aufgefordert, 
eine Telefonnummer zur Ter
minvereinbarung anzurufen. 
Dabei wüssten sie oft nicht, 
wann eine Impfung überhaupt 
rea listisch sei. „Es darf nicht 
sein, dass Betroffene über 
Stunden eine Hotline anwäh
len, um dann lediglich zu er
fahren, dass es derzeit keine 
Impfung gibt“, so der Chef der 
dbb  Senioren. 

Auch der derzeitige Mangel an 
Impfstoff rechtfertige einen 
solch respektlosen Umgang 
mit älteren Menschen nicht.  
Im Gegenteil sollte gerade 
 diese Personengruppe eine 
 verlässliche Information über 
den voraussichtlichen Zeit
raum erhalten, in dem sie ei
nen konkreten Impftermin 
 vereinbaren können, forderte 

Klitzing. Irritiert zeigte sich der 
dbb SeniorenChef außerdem 
über die Situation in den Seni
oren und Pflegeheimen, die je 
nach Bundesland stark variiere. 
Monatelang sei darüber disku
tiert worden, dass die dort le
benden Menschen besonders 
geschützt werden müssten. 
Jetzt stiegen die Infektions
zahlen in diesen Einrichtungen 
dennoch: „Daraus kann ich nur 
schließen, dass mehr als einen 
Monat nach Impfbeginn im
mer noch nicht alle Bewoh
nerinnen und Bewohner in 
 Senioren und Pflegeheimen 
geimpft sind.“ 

Positiv wertete Klitzing hinge
gen das Vorgehen in einigen 
Bundesländern, Betroffene per 
Brief zur Terminvergabe einzu
laden. Es müsse allerdings be
achtet werden, dass viele die
ser Personen selbst nicht in der 

Lage seien, einen Termin online 
zu vereinbaren. Ihnen bleibe 
dann wieder nur eine überlas
tete Telefonnummer. Hier sehe 
die dbb bundesseniorenvertre
tung Verbes se rungs bedarf. 
Grundsätzlich dürfe die Zuge
hörigkeit zur Hochrisikogruppe 
aus Gründen der Impfgerech

tigkeit nicht nur über das  
Alter definiert werden: „Viele 
Schwerstkranke brauchen die 
Impfung mindestens  genauso 
dringend oder gar dringender 
als rüstige Achtzigjährige – 
hier muss eine Einzelfallent
scheidung möglich sein“, so 
Klitzing. 
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Dr. Ansgar Klein, Geschäftsführer des Bundesnetzwerks  
Bürgerschaftliches Engagement (BBE)

Die Zivilgesellschaft ist gefordert, die 
Spielregeln des Miteinanders zu verteidigen
Wo sehen Sie Synergien zwi-
schen staatlichen Aufgaben 
und aktiver Bürgerschaft?

Ansgar Klein 
Die besonderen Stärken des 
Engagements liegen in der frei
willigen, oft spontanen Tätig
keit, die gerade dort ansetzen 
kann, wo drängende Problem
lagen rasches Handeln erfor
dern. Informelles Engagement 
entsteht gerade in den Sozial
räumen, in Nachbarschaft und 
Kiez und setzt hier neben Bei
trägen zur Hilfe und Unterstüt
zung Signale der Solidarität. 

Das Engagement einer aktiven 
Bürgerschaft steht als Zeit
spende neben Geld und Sach
spenden. Es kann oft zeitnah 
auch dort wirken, wo staatli
che und kommunale Einrich
tungen einen längeren Vorlauf 
benötigen. Oftmals ist Enga
gement dabei kreativ und er
öffnet Handlungsspielräume, 
die zuvor noch nicht im Fokus 
standen. Es kann also durch
aus von einer sehr spezifi
schen Qualität der über das 
Engagement geleisteten Bei
träge auch zur Bewältigung 
der Pandemiefolgen gespro
chen werden. 

Damit dieses freiwillige und 
„eigensinnige“ Engagement 
seine Beiträge auch in an
spruchsvollen Kontexten 
 aufeinander abgestimmten 
Handelns erfüllen kann, sind 
oftmals kompetente Beglei
tungen durch Infrastrukturak
teure der Engagementförde
rung (Beratung, Information, 
Vernetzung, Fortbildung, digi
tale Kompetenzen …) erforder
lich. In Formen der CoProduk
tion vor allem im sozialen 
Engagement im Kontext der 

Wohlfahrtsverbände, in denen 
Ehren und Hauptamt eng zu
sammenwirken, ist ein gutes 
Freiwilligenmanagement sinn
voll. Dabei sollte besondere 
Sorgfalt darauf verwendet 
werden, Engagement nicht 
mit Erwerbsarbeit zu ver
wechseln. 

Für die Praxis des Freiwilli
genmanagements gibt es 
 sicherlich noch Unterstüt
zungsbedarf, etwa bei pra
xistauglichen Kriterien zur 
 Unterscheidung von Erwerbs
arbeit und Engagement. Fort
bildungsangebote, Anerken
nung des Engagements und 
ein regelmäßiger fachlicher 
Austausch gehören dazu. 

Was können die Behörden  
für eine gute Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger tun? 

Für Verwaltung ist die Einbin
dung von Engagierten kein 
Selbstläufer. Erforderlich sind 
kommunale Anlaufstellen für 
Engagierte. Diese können in 
der Verwaltung selber einge
richtet werden, sind oft aber 
bei zivilgesellschaftlichen Or
ganisationen angesiedelt. Bis
herige Untersuchungen haben 
dabei deutlich gemacht: Es gibt 
eine größere Breite an Einrich
tungen, die eine solche Infra
strukturaufgabe bei der Beglei
tung von Engagement erfüllen. 
Zugleich können diese Einrich
tungen auch Aufgaben bei der 

Begleitung von politischer Bür
gerbeteiligung übernehmen.

Wir haben im Feld neben 
 kommunalen Anlaufstellen 
auch Freiwilligenagenturen 
und zentren, Seniorenbüros, 
Selbsthilfe kontaktstellen, Bür
gerstiftungen, Mehrgeneratio
nenhäuser oder auch sozio
kulturelle Zen tren, die solche 
Infrastruktur aufgaben über
nehmen. 

Die hier erforderlichen Kompe
tenzen sind von beachtlicher 
Breite. Hier einige Stichworte: 
Vermittlung von Freiwilligen, 
Beratung und Information, 
 Zugänge zu Zivilgesellschaft, 
zu Politik und Verwaltung, zu 
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Wirtschaft und Medien, Ver
netzung, digitale Kompeten
zen und auch engagement 
und demokratiepolitische 
Kompetenzen. 

Vor diesem Hintergrund wird 
im Bundesnetzwerk Bürger
schaftliches Engagement (BBE) 
auch ein integriertes Curricu
lum für das Hauptamt in sol
chen Infrastruktureinrichtun
gen der Zivilgesellschaft für 
sinnvoll gehalten. Das BBE 
schlägt vor, einen solchen 
 Curriculumsprozess mit der 
Bundeszentrale für politische 
Bildung zu organisieren, da  
der Geist der civic education 
ein solches Curriculum impräg
nieren müsste. Denn die Hand
lungsräume der Zivilgesell
schaft finden sich immer öfter 
besetzt von rechtspopulisti
schen und gewaltbereiten 
 Akteuren. Hier ist Zivilgesell
schaft gefordert, Spielregeln 
des Miteinanders zu verteidi
gen und durchzusetzen.

Welche Bedeutung hat die 
 öffentliche Verwaltung für das 
Vereinsleben in Deutschland?

Ich war damals an der Enquete
kommission des Deutschen 
Bundestages zur „Zukunft des 
Bürgerschaftlichen Engage
ments“, die 2002 ihren Ab
schlussbericht vorgestellt hat, 
als wissenschaftlicher Koordi
nator für eine Bundestagsfrak
tion beteiligt. In dieser Kom
mission wurde auch intensiv 
über Leitbilder von Staat und 
Kommune im Umgang mit 
 Zivilgesellschaft und Engage
ment diskutiert. Am Ende 
 waren es die Leitbilder eines 
„ermöglichenden Staates“ und 
einer „Bürgerkommune“, die 
für tragfähig erachtet wurden.

Der „ermöglichende Staat“ 
stellt geeignete Rahmenbe
dingungen und Infrastrukturen 
zur Verfügung, damit sich die 
Engagierten gut informiert und 
beraten einbringen können. 
Das kommunale Leitbild der 
„Bürgerkommune“ stand da
mals im Zentrum der Enquete
kommission, ist doch die Kom

mune der bedeutendste Ort 
allen Engagements. In den 
1990erJahren wurde dieses 
Leitbild, das auf enge Einbin
dung von Engagement und Par
tizipation in die kommunale 
Praxis auch der Verwaltungen 
zielt, zunächst entwickelt und 
dann rasch durch das „neue 
Steuerungsmodell“ verdrängt, 
das die Bürgerinnen und Bürger 
nur noch als „Kunden“ adres
sierte. Vor einigen Jahren hat 
dann die in Köln angesiedelte 
Kommunale Gemeinschafts
stelle für Verwaltungsmanage
ment (KGSt) das Leitbild der 
Bürgerkommune erneut in  
den Mittelpunkt gestellt.

Aus Sicht einer belastbaren 
und zukunftstauglichen Enga
gementförderung sind lokal 
angesiedelte Infrastrukturein
richtungen zur Begleitung von 
Engagement und Teilhabe von 
zentraler Bedeutung. Doch ist 
deren Absicherung derzeit 
 völlig prekär. Engagementför
derung zählt aktuell zu den 
 sogenannten „freiwilligen“ 
kommunalen Aufgaben. Für 
verschuldete Kommunen und 
Städte ist daher eine verlässli
che Entwicklung dieser Infra
strukturen gar nicht möglich.

Vor diesem Hintergrund hat 
sich das BBE an Kanzlerin Mer
kel und die Bundesregierung 
gewendet, um die Kompetenz 
des Bundes für die dauerhafte 
unterstützende Förderung 
 lokaler Infrastrukturen der 
 Zivilgesellschaft über eine Ver
fassungsänderung zu ermögli
chen. Das vom Bundesfamilien
ministerium vorgeschlagene 
Demokratiefördergesetz, das 
dieses Ziel verfolgt, soll nun 
laut Beschluss des Kabinetts

ausschusses zur Bekämpfung 
von Rechtsextremismus und 
Rassismus als ein Gesetz zur 
„Stärkung der wehrhaften 
 Demokratie“ vorgelegt werden. 
Innenminister Seehofer und 
 Familienministerin Giffey sind 
beauftragt, gemeinsam für die
ses Gesetz Eckpunkte vorzule
gen. Kommt ein solches Gesetz, 
wäre es ein echter Meilenstein 
für die Engagementförderung.

Welche Folgen hat die Corona-
Pandemie für bürgerschaft-
liches Engagement?

Die CoronaPandemie hat  
auch die Zivilgesellschaft hart 
getroffen. Das, was Öffentlich
keit ausmacht, ist reduziert auf 
die medialen und digitalen For
men von Kooperation und Aus
tausch. Besonderer Regelungs
bedarf in der CoronaKrise be
steht zudem in den Bereichen 
Zuwendungsrecht und Vereins
recht. Das Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engage
ment hat hierzu zentrale Hand
lungsempfehlungen gemacht. 
Diese betreffen insbesondere 
die zuwendungsrechtliche Un
schädlichkeit beim Wegfall ge
planter Vorhaben oder Veran
staltungen und die Möglichkeit, 

die so frei werdenden Mittel 
systematisch zur Schadens
kompensation, insbesondere 
aber auch zur  digitalen Moder
nisierung und Ausstattung der 
eigenen Arbeits und Kommu
nikationsformate, zu nutzen.

Im Vereinsrecht gibt es erfreu
licherweise im Rahmen der 
Maßnahmen der Bundesregie
rung eine – auf zwei Jahre be
schränkte – Ausnahmeregel, 
der zufolge digital beschlosse
ne Entscheidungen von Gremi
en gemeinnütziger Organisati
onen auch dann gelten, wenn 
dieser digitale Weg der Be
schlussfassung nicht explizit in 
den Vereins beziehungsweise 
Organisationssatzungen fixiert 
ist. Diese Regelung müssen die 
betroffenen Organisationen 
binnen zwei Jahren unbedingt 
nachholen!

Aktuell hat die Zivilgesellschaft 
dringende Überbrückungsbe
darfe für die Krise auch in den 
Wirtschaftsbereichen des Non
ProfitSektors. Tausende Verei
ne und zivilgesellschaftliche 
Einrichtungen sind konfrontiert 
mit fehlenden Einnahmen, ge
schlossenen Einrichtungen, 
dem Wegfall geplanter Veran
staltungen und Dienstleistun
gen bei laufenden Personal 
und Sachkosten. In den von der 
öffentlichen Hand in kurzer 
Zeit aufgebauten Unterstüt
zungsmaßnahmen für die Wirt
schaft sind Vereine mit wirt
schaftlichem Geschäftsbetrieb 
meist nicht mitberücksichtigt.

Die Fragen stellte  
Christian Moos.  

 < Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement …

… verknüpft bundesweit Träger und Förderer von mehr als 31 Milli
onen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Es zählt mehr als 266 
Mitgliedsorganisationen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat 
– darunter auch den dbb. Gegründet wurde das BBE 2002 auf Emp
fehlung der Enquetekommission zur Zukunft des Bürgerschaftli
chen Engagements des Deutschen Bundestages. Es versteht sich 
nach eigener Darstellung „als Wissens und Kompetenzplattform 
für bürgerschaftliches Engagement (…) mit einem einzigartigen 
Überblick über Akteure und Konzepte (…) in allen Bereichen der 
 Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie der Wissenschaft.“

Weitere Informationen: www.bbe.de

 < BBEGeschäftsführer Ansgar 
Klein ist zudem Privatdozent 
für Politikwissenschaften an 
der HumboldtUniversität zu 
Berlin und Publizist. Zu seinen 
Tätigkeitsschwerpunkten zäh
len unter anderem Engage
ment und Demokratiepolitik, 
Zivilgesellschaft und Bürger
schaftliches Engagement.
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Direkte Demokratie auf Landesebene

Mitbestimmung auch in Krisenzeiten
Am 26. September 2021 finden neben der Bundestagswahl in Berlin auch die Wahlen für das Abge
ordnetenhaus sowie die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen statt. Darüber hinaus könnten die 
2,8 Millionen Wahlberechtigten auch noch über mindestens ein Volksbegehren abstimmen. Das ist  
im Vorfeld eine große Herausforderung für die Berliner Innenverwaltung, vor allem hinsichtlich der 
 unvorhersehbaren Entwicklung des Pandemiegeschehens. 

Derzeit läuft in Berlin das 
Volksbegehren „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen“. Seit 
dem 26. Februar 2021 können 
die wahlberechtigten Berline
rinnen und Berliner die Initiati
ve für eine Vergesellschaftung 
von privaten Wohnungsunter
nehmen mit mehr als 3 000 
Wohnungen unterschreiben. 
Der angestrebte Volksent
scheid über einen Gesetzent
wurf findet statt, wenn inner
halb von vier Monaten etwa 
170 000 gültige Unterschriften 
zusammenkommen. Dieses 
Quorum ist nicht nur in der ak
tuellen Pandemie eine große 
Hürde. „170 000 handschriftli
che Unterschriften zu sammeln, 
ist unter normalen Umständen 
schon eine Herkulesaufgabe. 
Das beste Hygienekonzept für 
die Sammlung von Unterschrif
ten wäre, endlich die Online
Eintragung bei Volksbegehren 
zuzulassen“, sagt Oliver Wied
mann, Landesvorstandsspre

cher des Vereins „Mehr Demo
kratie Berlin/Brandenburg“. 
Zwar hat das Berliner Abgeord
netenhaus kürzlich das Landes
wahlgesetz aufgrund der Coro
naPandemie geändert, aber 
ohne die Regelungen für die 
Unterschriftensammlung von 
Volksbegehren zu erleichtern. 
Lediglich den Parteien ist es 
nun erlaubt, die Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl 
zum Berliner Abgeordneten
haus auf hybriden Parteitagen 
digital aufzustellen. Das war 
bisher rechtlich nicht möglich. 

 < Wahlgang unter allen 
Umständen

Für den Wahltag laufen die 
Vorbereitungen in der Berliner 
Innenverwaltung bereits auf 
Hochtouren, denn auch für  
die Wahlbüros müssen Hygie
nekonzepte vorliegen. „Die 
 aktuelle Pandemielage hat 
 erheblichen Einfluss auf die 

Durchführung und Verfah
rensplanung des anstehenden 
Volksbegehrens und der mögli
chen Abstimmung über einen 
Volksentscheid. Wie auch in 
allen anderen Bereichen der 
Berliner Verwaltung muss die 
jeweilige pandemiebedingte 
Situation hinsichtlich aller Ver
fahrensaspekte berücksichtigt 
werden“, sagt ein Sprecher der 
Innenverwaltung. Durch die 
jüngsten Änderungen im Wahl
recht besteht zwar sogar mitt
lerweile die Möglichkeit, das 
gesamte Abgeordnetenhaus 
per Briefwahl zu wählen. Das 
soll aber nur die allerletzte 
 Lösung sein.

 < Direkte Demokratie  
auf Länderebene

Das Volksbegehren „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen“ 
könnte nach erfolgreicher 
 Sammelphase zum 25. Volks
entscheid auf Länderebene 

seit 1945 führen. In allen 
 Bundesländern gibt es die 
Möglichkeit, in einem Volks
entscheid über einzelne Ge
genstände der Landespolitik 
abzustimmen. Das Verfahren 
wird von den Bürgerinnen und 
Bürgern per Unterschriften
sammlung eingeleitet und 
 verläuft in drei Stufen. In der 
ersten Stufe wird ab einer be
stimmten Anzahl von Unter
schriften zunächst der „Antrag 
auf Volksbegehren“ auf Zuläs
sigkeit geprüft. Unzulässig sind 
zum Beispiel Initiativen, die 
 gegen das Kopplungsverbot 
verstoßen, indem sie verschie
dene Themenbereiche behan
deln. Mit einem Volksbegehren 
darf immer nur ein Gesetz ge
ändert werden.

In der zweiten Stufe – dem ei
gentlichen „Volksbegehren“ – 
muss ebenfalls ein festgelegtes 
Quorum an Unterschriften von 
wahlberechtigten Personen 
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Direkte Demokratie auf Landesebene

Mitbestimmung auch in Krisenzeiten
Am 26. September 2021 finden neben der Bundestagswahl in Berlin auch die Wahlen für das Abge
ordnetenhaus sowie die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen statt. Darüber hinaus könnten die 
2,8 Millionen Wahlberechtigten auch noch über mindestens ein Volksbegehren abstimmen. Das ist  
im Vorfeld eine große Herausforderung für die Berliner Innenverwaltung, vor allem hinsichtlich der 
 unvorhersehbaren Entwicklung des Pandemiegeschehens. 

Derzeit läuft in Berlin das 
Volksbegehren „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen“. Seit 
dem 26. Februar 2021 können 
die wahlberechtigten Berline
rinnen und Berliner die Initiati
ve für eine Vergesellschaftung 
von privaten Wohnungsunter
nehmen mit mehr als 3 000 
Wohnungen unterschreiben. 
Der angestrebte Volksent
scheid über einen Gesetzent
wurf findet statt, wenn inner
halb von vier Monaten etwa 
170 000 gültige Unterschriften 
zusammenkommen. Dieses 
Quorum ist nicht nur in der ak
tuellen Pandemie eine große 
Hürde. „170 000 handschriftli
che Unterschriften zu sammeln, 
ist unter normalen Umständen 
schon eine Herkulesaufgabe. 
Das beste Hygienekonzept für 
die Sammlung von Unterschrif
ten wäre, endlich die Online
Eintragung bei Volksbegehren 
zuzulassen“, sagt Oliver Wied
mann, Landesvorstandsspre

cher des Vereins „Mehr Demo
kratie Berlin/Brandenburg“. 
Zwar hat das Berliner Abgeord
netenhaus kürzlich das Landes
wahlgesetz aufgrund der Coro
naPandemie geändert, aber 
ohne die Regelungen für die 
Unterschriftensammlung von 
Volksbegehren zu erleichtern. 
Lediglich den Parteien ist es 
nun erlaubt, die Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl 
zum Berliner Abgeordneten
haus auf hybriden Parteitagen 
digital aufzustellen. Das war 
bisher rechtlich nicht möglich. 

 < Wahlgang unter allen 
Umständen

Für den Wahltag laufen die 
Vorbereitungen in der Berliner 
Innenverwaltung bereits auf 
Hochtouren, denn auch für  
die Wahlbüros müssen Hygie
nekonzepte vorliegen. „Die 
 aktuelle Pandemielage hat 
 erheblichen Einfluss auf die 

Durchführung und Verfah
rensplanung des anstehenden 
Volksbegehrens und der mögli
chen Abstimmung über einen 
Volksentscheid. Wie auch in 
allen anderen Bereichen der 
Berliner Verwaltung muss die 
jeweilige pandemiebedingte 
Situation hinsichtlich aller Ver
fahrensaspekte berücksichtigt 
werden“, sagt ein Sprecher der 
Innenverwaltung. Durch die 
jüngsten Änderungen im Wahl
recht besteht zwar sogar mitt
lerweile die Möglichkeit, das 
gesamte Abgeordnetenhaus 
per Briefwahl zu wählen. Das 
soll aber nur die allerletzte 
 Lösung sein.

 < Direkte Demokratie  
auf Länderebene

Das Volksbegehren „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen“ 
könnte nach erfolgreicher 
 Sammelphase zum 25. Volks
entscheid auf Länderebene 

seit 1945 führen. In allen 
 Bundesländern gibt es die 
Möglichkeit, in einem Volks
entscheid über einzelne Ge
genstände der Landespolitik 
abzustimmen. Das Verfahren 
wird von den Bürgerinnen und 
Bürgern per Unterschriften
sammlung eingeleitet und 
 verläuft in drei Stufen. In der 
ersten Stufe wird ab einer be
stimmten Anzahl von Unter
schriften zunächst der „Antrag 
auf Volksbegehren“ auf Zuläs
sigkeit geprüft. Unzulässig sind 
zum Beispiel Initiativen, die 
 gegen das Kopplungsverbot 
verstoßen, indem sie verschie
dene Themenbereiche behan
deln. Mit einem Volksbegehren 
darf immer nur ein Gesetz ge
ändert werden.

In der zweiten Stufe – dem ei
gentlichen „Volksbegehren“ – 
muss ebenfalls ein festgelegtes 
Quorum an Unterschriften von 
wahlberechtigten Personen 
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vorliegen. Wenn diese Hürde 
genommen wurde und das 
Landesparlament das Volks
begehren inhaltlich ablehnt, 
kommt es zur dritten Stufe – 
dem „Volksentscheid“. Die Bür
gerinnen und Bürger stimmen 
dann über einen Gesetzent
wurf ab. Das Landesparlament 
kann in allen Bundesländern 
einen Gegenentwurf einbrin
gen. Aber die Entscheidung  
der Bürgerinnen und Bürger  
ist letztendlich für die Politik 
 verbindlich.

 < Erfolgsbeispiele  
und  Reformen

Die Anzahl der Volksbegehren 
ist in den letzten Jahren immer 
wieder gestiegen. Doch nur 
wenige Fälle enden wirklich 
mit einem Volksentscheid. Im 
Zeitraum von 1946 bis 2018 
wurden von den Bürgerinnen 
und Bürgern zwar 351 direkt
demokratische Verfahren an
gestoßen, aber nur 24 mit ei
nem Volksentscheid beendet. 

Eine Initiative muss auch nicht 
immer bis zur Abstimmung ge
hen, um erfolgreich zu sein. In 
Bayern wurde 2019 das Volks
begehren „Artenvielfalt – Ret
tet die Bienen!“ innerhalb von 
nur zwei Wochen von über 1,7 

Millionen Wahlberechtigten 
unterschrieben. Zum Volksent
scheid kam es nicht, da der 
Landtag den Gesetzestext des 
Volksbegehrens samt Begleit
gesetz und umfassendem 
Maßnahmenpaket annahm. 

Die Verwaltungsschritte und  
zu erfüllenden Quoren für 
Volksbegehren gestalten sich  
in den Bundesländern sehr 
 unterschiedlich. Besonders 
schwierig ist die Situation in 
Ländern wie Sachsen oder dem 
Saarland, wo hohe Unterschrif
tenhürden mit kurzen Sammel
fristen oder dem Verbot der 
freien Unterschriftensammlung 
auf der Straße kombiniert sind. 

Grundsätzlich werden bundes
weit die Hürden bei Verfahren 
der direkten Demokratie lang
sam, aber stetig reformiert. In 
Berlin wurde im Oktober 2020 
das Abstimmungsgesetz geän
dert, um den Ablauf von Volks
begehren für Initiativen und 
die Verwaltung zu erleichtern. 
Volksentscheide müssen nun in 
einem definierten zeitlichen 
Korridor auf Wahltermine ge
legt werden. Die Verwaltung 
muss sich an Fristen bei der 
Kostenschätzung und der Zu
lässigkeitsprüfung halten. Letz
teres war in Berlin stets ein 

 Pulverfass. Zuletzt hatte die 
Verwaltung im Schnitt 342 
Tage für die Prüfung der Zuläs
sigkeit gebraucht. Das Volksbe
gehren „Deutsche Wohnen & 
Co. enteignen“ musste sogar 
441 Tage warten, bis die recht
liche Prüfung durch die Senats
innenverwaltung abgeschlos
sen war. Jetzt gilt eine Frist von 
fünf Monaten. Im Gegenzug 
muss die Verwaltung die einge
reichten Unterschriften nicht 
mehr vollständig auf Gültigkeit 
prüfen, sondern lediglich bis 
zur Erreichung des Quorums.

Um die direkte Demokratie in 
Berlin noch zeitgemäßer aus
zugestalten, plädiert der Ver
ein „Mehr Demokratie Berlin/
Brandenburg“ – unabhängig 
von der CoronaPandemie – für 
eine OnlineMitzeichnung von 
Volksbegehren. Der elektroni
sche Personalausweis soll da

bei zur Authentifizierung 
 dienen, das würde auch die 
Prüfung in der Verwaltung 
 erleichtern.

Vor dem Superwahltag am 
26. September 2021 befasst 
sich die Berliner Innenverwal
tung jedoch mit anderen Fra
gen. Es gibt noch fünf weitere 
Volksbegehren, die in die nächs
te Sammelphase eintreten 
könnten. Außerdem steht alles 
im Schatten der Entwicklung 
des Pandemiegeschehens. „Zu 
weiteren Volksbegehren ist ge
genwärtig nicht absehbar, wie 
sich die Verfahren entwickeln 
werden. Es gilt vor allem, einen 
störungsfreien Verfahrensab
lauf zu sichern und gleichzeitig 
Schutzmaßnahmen für die Be
schäftigten und für die Bürge
rinnen und Bürger zu gewähr
leisten“, sagt ein Sprecher der 
Innenverwaltung.  mz

VOLKSBEGEHREN 

„Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“

Das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen!“ in 
Bayern wurde von einem Bündnis aus über 200 Organisa
tionen, Unternehmen, Verbänden und Parteien getragen. 
Insgesamt hatten 2019 über 1,7 Millionen Wahlberechtigte 
persönlich in den Rathäusern das Volksbegehren unterschrie
ben. Zum Volksentscheid kam es nicht, da die Bayerische 
Staatsregierung die Forderungen übernahm. Damit hat das 
Aktionsbündnis eine umfassende Änderung des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes und weitere Initiativen angestoßen. In 
NordrheinWestfalen, BadenWürttemberg, Brandenburg 
und Niedersachsen sind Volksinitiativen oder Volksbegehren 
zum Artenschutz angelaufen. Und auch auf EUEbene fordert 
eine Europäische Bürgerinitiative konkrete Maßnahmen zur 
Erholung der Artenvielfalt.

Mehr Informationen: www.volksbegehrenartenvielfalt.de

VOLKSBEGEHREN 
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“
Das Recht auf „angemessenen“ Wohnraum ist wesentlicher 
Bestandteil der öffentlichen Daseinsfürsorge (Art. 28 der 
Landesverfassung von Berlin). Als „angemessen“ gelten 
 Wohnungen, deren Bruttowarmmiete 30 Prozent des Ein
kommens nicht übersteigt. Die börsennotierte Wohnungs
gesellschaft „Deutsche Wohnen“ führt mit 116 000 Wohn
einheiten den Berliner Immobilienmarkt an. Da sie hohe 
Kredite für den Ankauf ihres Bestandes aufgenommen 
 haben und im Sinne der Aktionäre gewinnorientiert wirt
schaften, sind Mieterhöhungen der Regelfall. Die Initiative 
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ will durch einen Volks
entscheid den Berliner Senat auffordern, ein Gesetz zu erlas
sen, dass die Vergesellschaftung der Wohnungen von priva
ten Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3 000 Wohnungen 
regelt und sie in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt. 
Nur so lässt sich nach Auffassung der Initiative langfristig 
 bezahlbarer Wohnraum in der Hauptstadt sichern.

Mehr Informationen: www.dwenteignen.de

©
 G

eo
rg

 K
ur

z

dbb

> Polizeispiegel | dbb seiten | März 2021

33



Ti
te

l
be

am
te

Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte des Bundes

Deutliche Verbesserungen
Für Bundesbeamtinnen und beamte sind mit Be
ginn des Jahres 2021 deutliche Verbesserungen 
bei der Arbeitszeit in Kraft getreten. Der dbb hat 
seine Positionen im Rahmen der vom Bundesmi
nisterium des Innern, für Bau und Heimat durch
geführten Beteiligung der Spitzenorganisationen 
eingebracht. Erfolge wurden insbesondere bei 
den Regelungen zu Langzeitkonten und im Hin
blick auf den Personenkreis, der pflegebedürftige 
nahe Angehörige betreut, erzielt. 

> Arbeitzeit
Verstetigter Rechtsrahmen  
für Langzeitkonten 

Bislang konnten in der Bun
desverwaltung Langzeitkon
ten auf Grundlage einer Ex
perimentierklausel geführt 
werden, die das Ansparen von 
Zeit guthaben längstens bis 
zum 31. Dezember 2020 er
laubte. Mit der Neuregelung 
wird die Möglichkeit der Füh
rung von Langzeitkonten dau
erhaft festgeschrieben. In Be
zug auf die Langzeitkonten 
sind folgende Eckpunkte zu 
nennen: 

Dem Langzeitkonto kann  
ein Zeitguthaben bis zu einer 
Höhe von 1 400 Stunden gut
geschrieben werden. Die maxi
male Ansparsumme entspricht 
damit derjenigen aus der 
 Erprobungsphase. 

Ein Ansparen von Stunden ist 
künftig über eine Verlänge
rung der Wochenarbeitszeit  
im Umfang von bis zu drei 
Stunden auf Antrag möglich. 

Die Genehmigung der beantrag
ten Verlängerung der regelmäßi
gen wöchentlichen Arbeitszeit 
setzt voraus, dass die Beamtin 
oder der Beamte auf einem Ar
beitsplatz tätig ist, bei dem ein 

erhöhter, über das Normalmaß 
hinausgehender Arbeitsanfall 
besteht. Für die Erfüllung der 
dienstlichen Aufgaben muss 
ein tatsächlicher Bedarf an der 
verlängerten wöchentlichen 
Arbeitszeit bestehen. 

Grundsätzlich ist die Erhöhung 
der regelmäßigen wöchentli
chen Arbeitszeit für die Zukunft 
vorzunehmen. Eine Rückwir
kung von vier Wochen ist mög
lich, wenn erkennbar geworden 
ist, dass es sich um eine Arbeits
belastung von gewisser Dauer 
handelt. In Ausnahmefällen ist 
auch eine Rückwirkung von 
zwölf Wochen möglich, sofern 
der Vorgesetzte dies begründet 
und die Personalverwaltung 
zustimmt. 

Nach zwei Jahren oder bei ei
nem Wechsel der Organisations
einheit wird eine obligatorische 
Überprüfung vorgenommen. 

Über eine Verlängerung der 
 regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit hinaus können An
sprüche auf Dienstbefreiung für 
bis zu 40 Stunden dienstlich an
geordneter oder genehmigter 
Mehrarbeit pro Jahr auf dem 

Langzeitkonto gutgeschrieben 
werden. Der Übertrag von 
Mehrarbeitsstunden auf das 
Langzeitkonto ist innerhalb der 
Frist des § 88 Satz 2 des Bundes
beamtengesetzes möglich.

Anders als in der Erprobungs
phase können mit der Neure
gelung auch Beamtinnen und 
Beamte mit einem Langzeit
konto einen positiven Gleitzeit
saldo in den nächsten Abrech
nungszeitraum übertragen. 

Eine Freistellung ist für einen 
zusammenhängenden Zeit
raum von grundsätzlich höchs
tens drei Monaten möglich. 
Gleichzeitig wird die Möglich
keit einer darüber hinausge
henden Freistellung im Aus
nahmefall eröffnet. 

Unmittelbar vor Eintritt in den 
Ruhestand ist ein Zeitausgleich 
durch zusammenhängende 
Freistellung von bis zu drei 
 Monaten möglich.

Bei den Langzeitkonten handelt 
es sich um reine Zeitguthaben
konten. Ein Ausgleich für das 
Zeitguthaben kann nur durch 
Freistellung vom Dienst erfolgen.
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Grundsätzlich soll das Zeitgut
haben bei derjenigen Dienst
stelle ausgeglichen werden, bei 
der es erwirtschaftet wurde. 
Daraus folgt, dass im Falle ei
ner Versetzung oder Beendi
gung des Beamtenverhältnis
ses das Zeitguthaben vor dem 
Wechsel noch in der alten 
Dienststelle auszugleichen ist. 
Gegebenenfalls kann dies auch 
durch die Anordnung des 
Dienstherrn erfolgen. 

Es wurde eine Übergangsrege
lung für die Weiterführung der 
Ansparmöglichkeit der verlän
gerten Wochenarbeitszeit 
nach den bestehenden Dienst
vereinbarungen bis zum 31. Juli 
2021 geschaffen. 

Verbesserte Anrechnung von 
Reisezeiten bei Dienstreisen

Darüber hinaus können die Be
schäftigten künftig ihre Reise
zeiten bei Dienstreisen besser 
anrechnen lassen. Bislang war 
dies außerhalb der täglichen 
Arbeitszeit nur begrenzt mög
lich. Nicht anrechenbare Reise

zeiten wurden in der Vergan
genheit erst ab dem Beginn der 
16. Stunde im Kalendermonat 
auf Antrag zu einem Viertel 
auf die Arbeitszeit angerech
net. Wegen des Schwellenwer
tes von 15 Stunden im Monat 
und des Antragserfordernisses 
erfolgte bisher oft keine An
rechnung. 

Künftig wird bei Dienstreisen, 
die über die tägliche Arbeits
zeit hinausgehen, ein Freizeit
ausgleich in Höhe von einem 
Drittel der nicht anrechenba
ren Reisezeiten gewährt. Das 
Erfordernis eines Antrags auf 
Anrechnung der Reisezeiten 
entfällt. Um eine Erfassung  
zu ermöglichen, müssen die 
Beschäftigten die Reisezeiten 
jedoch anzeigen, zum Beispiel 
indem sie diese in ein Zeiter
fassungssystem eintragen. 

Erleichterungen für  
pflegende Angehörige 

Künftig können auch Beamtin
nen und Beamte ihre regelmä
ßige wöchentliche Arbeitszeit 

von 41 auf 40 Stunden ohne 
Auswirkungen auf die Besol
dung verkürzen, wenn sie pfle
gebedürftige nahe Angehörige 
in ihrem eigenen oder dem 
Haushalt der Angehörigen 
pflegen oder betreuen. 

Die bisher geltende Einschrän
kung, dass der/die pflegebe
dürftige Angehörige zum 
Haushalt des Beamten ge
hören musste, wurde auf
gehoben. Eine Verkürzung  
der Arbeitszeit wird hingegen 
nicht gewährt, wenn der nahe 
Angehörige etwa in einem 
Pflegeheim betreut wird. 

Wiedereinführung der  
„Opt-out“-Regelung 

Auch wurde die „Optout“ 
Regelung rückwirkend zum 
1. Januar 2020 wiedereinge
führt, damit die Arbeitszeit  
der Beamtinnen und Beamten 
in Bereichen mit Bereitschafts
dienst auf freiwilliger Basis in 
Zukunft auf bis zu 54 Wochen
stunden im Durchschnitt ver
längert werden kann. 

> Sonderurlaub
Anpassungen bei den Regelun-
gen für Familienheimfahrten 

Aufgrund der COVID19Pan
demie wurden die Regelungen 
zur Gewährung von Sonderur
laub unter Fortzahlung der Be
soldung zur Akutpflege von 
pflegebedürftigen Angehöri
gen und zur Betreuung er
krankter Kinder befristet 
 angepasst.  ka 

Die novellierten rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu den 
genannten und zu weiteren 
Themenfeldern im Zusam
menhang mit der Arbeits
zeit sind in der Verordnung 
zur Weiterentwicklung 
dienstrechtlicher Regelun
gen zu Arbeitszeit und Son
derurlaub enthalten, die im 
Bundesgesetzblatt vom 
23. Dezember 2020 veröf
fentlicht worden ist. 

Gemeinsame Aktion von dbb und Landesbünden

Appell an die Besoldungsgesetzgeber
Wegen der herausragenden 
und langfristigen Bedeutung 
in finanzieller und gesell
schaftlicher Hinsicht hat der 
dbb mit seinen Landesbünden 
die Besoldungsgesetzgeber im 
Bund und in den Ländern am 
8. Januar 2021 aufgefordert, 
die Verfassungsvorgaben für 
die Vergangenheit umgehend 
zu erfüllen und für die Zu
kunft die Unterstützung bei 
der zwingenden Neugestal
tung angeboten.

Ein Auslöser für diese kon
zertierte Aktion ist, dass un
sere Verfassung überall in 
Deutschland gilt und es nicht 
sein kann, dass bei Beamtin
nen und Beamten, die täglich 
ihren Dienst verrichten, der 

Abstand von den staatlichen 
Leistungen zur Grundsiche
rung nicht eingehalten wird. 
Ein weiterer der Wille, auf der 
Basis von einheitlichen Grund
lagen mit allen Ländern und 
dem Bund einheitliche, trag
fähige und zukunftsfähige 
 Regelungen zu erarbeiten. 

Zu beachten ist dabei, dass die 
Frage des Mindestmaßes und 
der Ausgestaltung der verfas
sungskonformen Besoldung 
äußerst komplex, schwierig 
und von vielen unterschiedli
chen Faktoren abhängig ist, 
weil seit dem Jahr 2006 die 
Besoldung im Bund und in den 
Ländern jeweils unterschied
lich gestaltet ist und es in den 
17 verschiedenen Rechtskrei

sen eine Vielzahl von unter
schiedlichsten Regelungen 
gibt. Dies wird unterschied
lichste Regelungen in Bund 
und Ländern für die Vergan
genheit zur Heilung der 
rechtswidrigen Unteralimen
tierung mit sich bringen.

Für die Zukunft sind Lösungen 
anzustreben, die ein Mindest
maß an Grundeinheitlichkeit 
in der Besoldung der Beamten 
sicherstellen.

 < Zur Ausgangslage

Auch die jüngsten Entschei
dungen des Bundesverfas
sungsgerichts zur sogenannten 
„Grundbesoldung“ in Berlin 
sowie zur Unteralimentierung 

„kinderreicher Beamtenfami
lien“ in NordrheinWestfalen 
(vgl. dazu dbb magazin, Ausga
be September 2020, Seite 16) 
zeigen, dass unabwendbare 
Handlungsnotwendigkeiten 
bestehen, weil die Besoldung 
für die mehr als 1,8 Millionen 
Beamtinnen und Beamten in 
der Bundesrepublik Deutsch
land im Bereich der Mindestali
mentation und im Bereich der 
Alimentation für Familien in 
weiten Teilen verfassungswid
rig zu niedrig ist. Für die Ver
gangenheit stehen deshalb 
Hunderttausenden von Beam
ten Nachzahlungsansprüche 
zu. Für die Zukunft müssen 
spätestens ab Mitte des Jahres 
2021 verfassungskonforme 
 Regelungen getroffen werden.
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Vor allem unterstützen die 
dbb frauen die Forderungen 
nach besseren Rahmenbedin
gungen für mobile und flexib
le Arbeitszeitgestaltung, die 
maßgeblich zur Gleichstellung 
in der Arbeitswelt beitragen. 
„Die  Digitalisierung hat vieles 
 verändert: unsere Arbeits
welt, unser Privatleben und 
selbst unsere politische Teil
habe. Das stellt uns vor neue 
Herausforderungen, bietet 
uns aber auch Chancen, um 
geschlechtsspezifische Un
gleichheiten anzupacken.  
Die Erkenntnisse der Sachver
ständigenkommission zum 
Dritten Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung sind 
hierfür wegweisend“, erklärte 
dbb frauen Chefin Milanie 
Kreutz am 28. Januar 2021. 

Das vorliegende Gutachten 
verdeutliche, dass es weiter
hin geschlechtsbezogene Bar
rieren gebe, die Frauen den 
Zugang zu digitalisierungs
bezogenen Kompetenzen er
schwere. „Um aber in der digi
talen Lebens und Arbeitswelt 

bestehen zu können, müssen 
Frauen eine aktivere Rolle in 
der digitalisierten Gesell
schaft einnehmen. Die dafür 
notwendigen Maßnahmen 
legt das Sachverständigengut
achten dar. Die Bundesregie
rung sollte diese sehr ernst 
nehmen“, so Kreutz.

Insbesondere unterstützen  
die dbb frauen die Empfeh
lung, einen Rechtsanspruch  
für mobiles Arbeiten zu schaf
fen und dafür zu sorgen, dass 
der Rechtsrahmen angemes
sene arbeitsschutzrechtliche 
und gesundheitliche Standards 
auch in den Verwaltungen re
gelt. „Die CoronaKrise hat ge
zeigt, dass auch der öffentliche 
Dienst flexible Arbeitsmodelle 
wie mobiles Arbeiten in vielen 
Bereichen anbieten kann. Jetzt 
ist die Zeit, um unsere Verwal
tungen fit für die Zukunft zu 
machen und gendergerecht 
aufzustellen. Die Beschäftig
ten haben vorgelebt, dass es 
geht. Jetzt sind Politik und 
Dienstherren in der Pflicht“, 
forderte Kreutz.

Der Bericht macht zudem dar
auf aufmerksam, dass Anfor
derungsprofile in bestimmten 
Tätigkeits oder Stellenbe
schreibungen des öffentlichen 
Dienstes oftmals veraltet sind 
oder keine digitalisierungsbe
zogenen Anforderungen ent
halten. Die dbb frauen stellen 
sich hinter die Forderung der 
Sachverständigenkommission, 
dass Tätigkeitsprofile ange
passt und Arbeitsbewertungs
verfahren auf ihre Eignung 
 hinsichtlich digitalisierungsbe
zogener Veränderungen über
prüft werden müssen. Kreutz: 
„Vor allem im öffentlichen 
Dienst brauchen wir eine 
 Neuorientierung bei der Tä
tigkeitsbeschreibung und bei 
der dienstlichen Beurteilung, 
um diskriminierungsfreie Auf
stiegs und Bezahlstrukturen 
zu ermöglichen.“

 < Das Gutachten der Sach-
verständigenkommission

Digitale Technologien haben 
unsere Gesellschaft nahezu 
revolutioniert, aber wie wir

ken sie sich auf die Gleich
stellung der Geschlechter  
aus und was müssen wir tun, 
um eine gleichberechtigte 
Teilhabe zwischen Männern 
und Frauen sicherzustellen? 
Diese Fragen hat die Sachver
ständigenkommission in ih
rem Gutachten „Digitalisie
rung geschlechtergerecht 
gestalten“ für den Dritten 
Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung untersucht. 
Das Gutachten formuliert  
101 Handlungsempfehlun 
gen mit dem Ziel, die Ver
wirklichungschancen im Zuge 
der Digitalisierung für alle zu 
stärken – unabhängig vom 
Geschlecht. Die Vorsitzende 
der Sachverständigenkommis
sion, Prof. Dr. Aysel YolluTok, 
hatte das Gutachten am 26. 
Januar 2021 an Bundesgleich
stellungsministerin Franziska 
Giffey übergeben. Das Gut
achten bildet zusammen mit 
der Stellungnahme der Bun
desregierung, die in den kom
menden Monaten erarbeitet 
wird, den Dritten Gleichstel
lungsbericht. 

Dritter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung

Digitalisierung nutzen:  
Gleichstellung gestalten
Die dbb bundesfrauenvertretung hat das Sachverstän
digengutachten zum Dritten Gleichstellungsbericht der 
 Bundesregierung zum Schwerpunkt „Digitalisierung 
 geschlechtergerecht gestalten“ begrüßt. 
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Unfallschutz für Kinder

Die Gefahren daheim 
nicht unterschätzen
Wenn Schulen und Kindergärten geschlossen sind, 
greift oft auch der gesetzliche Unfallschutz nicht. 
Eine private Unfallabsicherung für die eigenen  
Kinder ist daher jetzt wertvoller denn je.

Mit der Entscheidung für eine 
private Unfallversicherung si
chert man sich gegen die finan
ziellen Folgen von Unfällen ab, 
die zu Hause oder in der Frei
zeit passieren. Dass das auch 
für Kinder und Jugendliche 
sinnvoll ist, wird vielen gerade 
in diesen Tagen bewusst, wenn 
Arbeit und Schule sich weitge
hend nach Hause verlagern.

Eigentlich bietet die gesetzli
che Unfallversicherung Schutz, 
doch die Abgrenzung zu priva
ten Tätigkeiten ist schwierig. 
Wer will schon streiten, wie ein 
„Schulweg“ und die „Schul
zeit“ (nur diese sind gesetzlich 
abgesichert) während des 
Homeschoolings genau defi
niert sind? Und wer hat schon 
während der Homeoffice 
Tätigkeit ununterbrochen sei
ne Kinder im Blick, die wegen 
der geschlossenen Kita oder 
Schule den ganzen Tag in der 
Wohnung bleiben müssen? 
 Zudem stellt die gesetzliche 
Absicherung allenfalls eine 
Grundversorgung sicher. Des
halb ist die private Absicherung 
eine so wichtige Ergänzung. 

 < Kinder kennen die  
Gefahren noch nicht!

Unbedingt sollten Eltern in re
gelmäßigen Abständen über
prüfen, ob es in der Wohnung 
übersehene Gefahrenstellen 
gibt. Kindersicherheit beginnt 
bei Dingen, an die man sofort 
denkt – zum Beispiel Steckdo

sen und Herdplatten. Doch es 
gibt auch Stellen, die man als 
 Erwachsener nicht als Gefahren 
sieht, für Kinder aber problema
tisch sein können. Darunter fal
len zum Beispiel lose Teppiche, 
spitze Möbelkanten, der Putz
mittelschrank in Küche oder 
Bad und alles, was glitzert, 
strahlt und leuchtet. Auch tech
nisches Zubehör, wie Handy
ladekabel, ziehen die kindliche 
Neugier auf sich. Selbst im Kin
derzimmer lauern Risiken. Des
halb sollten Fensterriegel stets 
gesichert sein, keine Schlüssel 
innen in der Tür stecken, Spiel
zeug nicht in hohen Regalen 
oder Schränken gelagert, auf 
kippelige Stehlampen verzichtet 
und Medikamente nicht liegen 
gelassen werden.

 < Unfallschutz plus 
 Mitgliedsvorteil

Bei der DBV Deutsche Beam
tenversicherung, langjähriger 
Kooperationspartner des dbb 
vorsorgewerk, können dbb 
Mitglieder und ihre Angehöri
gen sich selbst und ihre Kinder 
vor den Folgen eines Unfalls  
im privaten Umfeld absichern. 
Beim Neuabschluss einer Risi
koUnfallversicherung profitie
ren sie von einer Ersparnis in 
Höhe von 23 Prozent!* 

Neben den finanziellen Leis
tungen, wie einer Kapitalzah
lung und lebenslanger monat
licher Rente bei Invalidität, 
leistet die DBVUnfallver

 < Neues vom dbb vorsorgewerk

Der Kooperationspartner des dbb vorsorgewerk rund ums Banking, 
die BBBank, wird in diesem Jahr 100! Das Jubiläum wird mit vielen 
Aktionen für die Kundinnen und Kunden gefeiert. Bis 31. März 
2021 gibt es für Beamtenanwärterinnen und anwärter sowie  
für junge Berufseinsteigerinnen und einsteiger im öffentlichen 
Dienst 100 Euro Jubiläumsbonus, wenn diese ein Girokonto bei  
der BBBank eröffnen! Übrigens zusätzlich zu den 50 Euro Startgut
haben, das weiterhin alle dbb Mitglieder und ihre Angehörigen 
 erhalten – insgesamt also 150 Euro für neue Kontokunden bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres!

Natürlich sollte die Entscheidung für ein Konto hauptsächlich vom 
Leistungsumfang abhängen und da bietet die BBBank einiges an 
überzeugenden Funktionen – besonders beim sicheren Online
Banking und mobilen Bezahlen. Bis zur Vollendung des 27. Lebens
jahres fallen zudem keine Kontoführungsgebühren an. Weitere 
Informationen, die genauen Konditionen und die Möglichkeit, die 
Kontoeröffnung zu beantragen, finden sich auf der Webseite des 
dbb vorsorgewerk: www.dbb-vorteilswelt.de/konto.

sicherung für Kinder zusätzlich 
unter anderem bei Vergiftun
gen und trägt die Kosten für 
den Aufenthalt einer Betreu
ungsperson im Krankenhaus 
bei Kindern bis zur Vollendung 
des zwölften Lebensjahres. 
Das Rehamanagement bietet 
nach Unfällen professionelle 
Hilfe, um schnellstmöglich in 
den Alltag zurückzufinden. 
Dieser Schutz ist nicht teuer – 
für ein sechsjähriges Kind be
ginnt beispielsweise die Tarif
variante „Unfall kompakt“  
bei monatlich 4,07 Euro. 

 < Lassen Sie sich beraten!

Sie haben noch Fragen?  
Die Kundenberater des  
dbb vorsorgewerk stehen 
 telefonisch montags bis 
 freitags von 10 bis 16 Uhr  
unter 030.40816444 bera
tend zur Seite und erstellen 
gerne ein individuelles 
 UnfallschutzAngebot.  
Auf Wunsch wird auch ein 
Berater vor Ort vermittelt. 
www.dbbvorteilswelt.de/ 
unfallversicherung 
 sb

* 3 Prozent Beitragsnachlass + 20 Prozent  Aktionsrabatt (bis 30. April 2021)
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Bei Fahrtzeiten sticht  
Tarifvertrag Betriebsvereinbarung
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat in einer Grundsatzentschei
dung klargestellt, dass Regelun
gen in einer Betriebsvereinba
rung, welche die vergütungs 
pflichtigen Fahrzeiten eines Au
ßendienstmitarbeiters verkür
zen, wegen Verstoßes gegen die 
Tarifsperre des § 77 Abs. 3 Satz 
1 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) unwirksam sind, wenn 
die betreffenden Zeiten nach 
den Bestimmungen des einschlä
gigen Tarifvertrags uneinge
schränkt der entgeltpflichtigen 
Arbeitszeit zuzurechnen sind 
(BAG, Urteil vom 18. März 2020, 
Az.: 5 AZR 36/19).

Der Kläger ist als Servicetech
niker im Außendienst bei dem 
beklagten Unternehmen be

schäftigt. Auf das Arbeitsver
hältnis der Parteien finden die 
Tarifverträge für den Groß und 
Außenhandel Niedersachsen 
Anwendung. Im Rahmen seiner 
Außendiensttätigkeit fährt der 
Kläger von seiner Wohnung zur 
ersten Kundschaft und kehrt 
von der letzten Kundschaft wie
der dorthin zurück. Nach einer 
bei der Beklagten geltenden 
 Betriebsvereinbarung zur fle
xiblen Arbeitszeit zählen die 
Anfahrtszeiten zur ersten und 
die Abfahrtszeiten von der 
 letzten Kundschaft nicht zur 
Arbeitszeit, wenn sie 20 Minu
ten nicht überschreiten. Aus
schließlich die 20 Minuten 
übersteigende Fahrtzeit zählt 
laut der Betriebsvereinbarung 
zur Arbeitszeit. Der Kläger ist 

jedoch der Auffassung, dass 
sämtliche Fahrten zu und von 
der Kundschaft Bestandteil 
 seiner vertraglichen Haupt
leistungspflicht und daher 
 uneingeschränkt vergütungs
pflichtig sind. 

Anders als die Vorinstanzen 
entschied das BAG zugunsten 
des Klägers. Bei den Fahrtzeiten 
des Klägers handele es sich um 
vergütungspflichtige Arbeits
zeit. Die Regelung der Betriebs
vereinbarung sei wegen Ver
stoßes gegen den Tarifvorrang 
nach § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
unwirksam, so das Gericht. Auf
grund des Tarifvorrangs können 
Arbeitsentgelte und sonstige 
Arbeitsbedingungen, die durch 
Tarifvertrag geregelt sind oder 

üblicherweise geregelt werden, 
nicht Gegenstand einer Be
triebsvereinbarung sein. Es sei 
denn, der einschlägige Tarifver
trag ist mit einer sogenannten 
Öffnungsklausel versehen, die 
den Abschluss ergänzender Be
triebsvereinbarungen ausdrück
lich zulässt. Durch die Sperrwir
kung des § 77 Abs. 3 Satz 1 
BetrVG solle verhindert werden, 
dass Gegenstände, derer sich 
die Tarifvertragsparteien ange
nommen haben, konkurrierend 
in Betriebsvereinbarungen ge
regelt werden. Im vorliegenden 
Fall stellte das Gericht fest, dass 
die Fahrtzeiten des Klägers von 
und zu der Kundschaft nach 
den Regelungen des einschlägi
gen Tarifvertrags ausnahmslos 
vergütungspflichtig sind.  
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Registermodernisierungsgesetz

Ein weiterer Fall für das 
Bundesverfassungsgericht?
Die Bundesrepublik soll endlich digitale Behörden
dienstleistungen bekommen. Was in anderen eu
ropäischen Ländern bereits seit Jahren Usus 
ist, scheiterte hierzulande bisher an dezen
tral gespeicherten Bürgerdaten, inkom
patiblen Infrastrukturen und fehlen
den Registrierungsmechanismen. 
Die Bundesregierung hatte den 
Gesetzentwurf zur Einführung 
und Verwendung einer Identifi
kationsnummer in der öffent
lichen Verwaltung und zur 
Änderung weiterer Gesetze 
(Registermodernisierungs
gesetz) am 23. September 
2020 beschlossen. Am 28. 
Januar 2021 wurde es ver
abschiedet und könnte 
prompt vor dem Bundes
verfassungsericht landen.

Im Kern soll das Gesetz die 
 bekannte Steueridentifikati
onsnummer als zentrales und 
übergreifendes Ordnungs
merkmal in die Verwaltungs
register einführen, in denen 
Verwaltungsleistungen nach 
dem Onlinezugangsgesetz wie 
zum Beispiel BAföG oder Eltern
geld bereitgestellt werden. Für 
Bundesinnenminister Horst 
Seehofer ist das ein wichtiger 
Schritt für die Verwaltungsmo
dernisierung: „Eine Verwaltung 
ist nicht schon deshalb digitali
siert, weil man den Termin on
line reservieren kann. Solange 
beim Elterngeldantrag Kopien 
von Personalausweis und Ge
burtsurkunde verlangt werden, 
leben wir noch im letzten Jahr
hundert. Die Zukunft heißt: 
Datencockpit statt Zettelwirt
schaft. Das Registermoderni
sierungsgesetz ist der Grund
stein, auf dem wir die digitale 

Ver
wal
tung 
bauen 
können“, 
sagte See
hofer zur Ge
setzesvorlage.

Mit der eindeutigen 
Steueridentifikations
nummer als zentrales Ord
nungsmerkmal sollen die Bür
gerinnen und Bürger entlastet 
werden, indem der Austausch 
notwendiger Informationen 
digital durch die Behörden 
selbst erfolgt und Verwechs
lungen ausgeschlossen wer
den. Über ein neues soge
nanntes Datencockpit sollen 
Bürgerinnen und Bürger den 
Datentransfer zudem kontrol
lieren können. Das Datencock
pit soll jeder Bürgerin und je
dem Bürger die Möglichkeit 

geben 
nachvollziehen 
zu können, welche Behörde zu 
welchem Zeitpunkt aus wel
chem Grund auf welche ihrer 
Daten zugegriffen hat. 

Entlastet werden sollen aber 
auch die Verwaltungen selbst. 
Der Normenkontrollrat (NKR) 
schätzt, dass Bürgerinnen und 
Bürger durch die Wirkung des 

 Gesetzes 
pro Jahr rund 47 Prozent an 
Zeit für Behördengänge ein
sparen könnten. Das ent
spricht rund 84 Millionen 
Stunden und dürfte im Ge
genzug auch Ämter und Be
hörden entlasten, wenn über 
die SteuerID rund 50 der in 
der Bundesrepublik vorhande
nen 220 Register, in denen 
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Personendaten gespeichert 
sind, gebündelt werden kön
nen.

 < Steuer-ID als Basis

Konkret müssen Bürgerinnen 
und Bürger beim Kontakt mit 
der Verwaltung nicht immer 
wieder die gleichen Daten an
geben, obwohl sie bei einer an
deren Stelle in der Verwaltung 
bereits bekannt sind. Eine we
sentliche Voraussetzung für 
die nutzerfreundliche Digitali

sierung von Verwaltungsleis
tungen in Deutschland 

fehlt jedoch bislang: Da
ten und Nachweise 

können bisher nicht 
elektronisch über

mittelt werden, 
weil Bürgerinnen 

und Bürger bei 
der Erbringung 
von Leistungen 
nach dem On
linezugangs
gesetz nicht 
eindeutig 
identifiziert 
werden kön
nen. Das soll 
jetzt durch 

eine verfas
sungs und da

tenschutzkon
forme Lösung 

realisiert werden, 
die auf bestehen

den Strukturen auf
setzt. Die Steueriden

tifikationsnummer wird 
bereits heute in einer 

Vielzahl von Registern ge
speichert, sodass sie sich als 

Identifikator besonders gut 
eignet. Die Steueridentifikati
onsnummer ist eine sogenann
te „nicht sprechende“ Identi
fikationsnummer. Sie wird 
zufällig erzeugt, enthält selbst 
keine Informationen über den 
Bürger und lässt aus sich her
aus auch keine Rückschlüsse 
auf diesen zu. Das Aufsetzen 
auf der Steueridentifikations
nummer bedeutet zudem kei
nen Zugriff auf Steuerdaten.

Künftig soll es durch diese 
Maßnahmen möglich sein, 
Nachweise wie Geburtsurkun

den oder einen Auszug aus 
dem Melderegister mit dem 
Einverständnis der betroffenen 
Person bei der Behörde anzu
fordern, die sie bereits hat. Das 
soll unter anderem Bearbei
tungszeiten deutlich verkürzen. 
Zudem sollen die Maßnahmen 
und Dienstleistungen des Re
gistermodernisierungsgesetzes 
die Bereitstellung von Verwal
tungsleistungen nach dem On
linezugangsgesetz deutlich ver
bessern. Europäische Vorgaben 
– insbesondere die „Single Digi
tal GatewayVerordnung“ – 
verpflichten die deutsche Ver
waltung zur Umsetzung dieses 
sogenannten „Once Only
Prinzips“, das besagt, dass Bür
gerdaten nur einmal angege
ben werden müssen. Zudem 
sieht das Gesetz Änderungen 
der Abgabenordnung sowie 
weiterer Fachgesetze zur Ver
arbeitung der Identifikations
nummer zur Erbringung von 
Verwaltungsleistungen nach 
dem Onlinezugangsgesetz vor.

 < Kritik von  
Datenschützern

Obwohl die Digitalisierung  
der Verwaltung und der damit 
verbundenen Dienstleistun
gen dringend nötig ist, regt 
sich Kritik am Registermoder
nisierungsgesetz in seiner 
jetzt beschlossenen Form. Der 
Bundesbeauftragte für Daten
schutz, Ulrich  Kelber, zum Bei
spiel hält das Gesetz für nicht 
mit dem Datenschutzgesetz 
vereinbar und für nicht verfas
sungsfest. Der Westdeutschen 
 Allgemeinen Zeitung (WAZ) 
sagte Kelber am 18. Januar 
2021, dass die geplanten Maß
nahmen zur technischen Absi
cherung keinen ausreichenden 
Schutz vor Missbrauch böten. 
Kelber sei sich nicht sicher, ob 
das Gesetz letztlich vor dem 
Bundes verfassungsgericht 
lande. 

Ebenso zweifelt der Wissen
schaftliche Dienst des Deut
schen Bundestages Recherchen 
der WAZ zufolge an der Verfas
sungskonformität. Dort sieht 
man zum Beispiel die Gefahr, 

dass über eine einheitliche Per
sonenkennziffer unbefugte 
Profilbildung möglich werde.

 Der Landesbeauftragte für 
 Datenschutz und Informati
onsfreiheit MecklenburgVor
pommern, Heinz Müller, sieht 
die Bundesrepublik gar auf 
dem Weg zum „Gläsernen 
 Bürger“, denn aussagekräf tige 
Informationen wie Gesund
heitsdaten, Daten aus dem 
Schuldnerverzeichnis, Daten zu 
HartzIVAnsprüchen, Informa
tionen über Vorstrafen sowie 
Informationen zu Verwandt
schaftsverhältnissen könnten 
auf diese Weise zu einem Profil 
zusammengefasst werden. 

Die Konferenz der Daten
schutzbehörden des Bundes 
und der Länder (DSK) habe 
wiederholt vor der Einführung 
eines solchen einheitlichen 
Personenkennzeichens ge
warnt, weil jene diesem Ge
setz zugrunde liegende Archi
tektur dem Grundrecht auf 
informationelle Selbstbestim
mung zuwiderlaufe. Stattdes
sen habe die DSK „sektorspe
zifische“ Personenkennziffern 
gefordert. Damit könnte eine 
natürliche Person eindeutig 
identifiziert, der einseitige 
und umfassende staatliche 
Abgleich jedoch deutlich er
schwert werden.

Wenig Verständnis für die 
 Kritik der Datenschützer hat 
dagegen der NKRVorsitzende 
Johannes Ludewig. Für ihn 
steht und fällt die Umsetzung 
des On linezu gangsgesetzes 
mit dem Erfolg des Register
modernisierungsgesetzes. 

Auch Gerd Landsberg, Haupt
geschäftsführer des Deutschen 
Städte und Gemeindebundes, 
hält die Bedenken für „schwer 
nachvollziehbar“, wie er gegen
über der WAZ zu Protokoll gab. 
Zur Beschleunigung von Pro
zessen und Bearbeitungszeiten 
gehöre eine klare IDStrategie. 
Daher sei das Gesetz „ein wich
tiger Baustein für eine erfolg
reiche Digitalisierung in 
Deutschland“. br

 < Kommentar

Ohne Daten  
kein Service
Sobald es in Deutschland 
um Datenschutz geht, 
scheint die Vernunft auszu
setzen. Auf der einen Seite 
beschweren sich Bürgerin
nen und Bürger zu Recht, 
dass es trotz Internet 2.0  
so gut wie keine digitalen 
Bürgerservices gibt. Das 
 Herunterladen von Formu
laren ist hier zumeist der 
Gipfel der Modernisierung. 
Dabei liegen mit der Bürger
ID in Kombination mit den 
digitalen Möglichkeiten  
des Personalausweises die 
Ins trumente vor, um unser 
Bürokratieleben angeneh
mer zu machen und um 
überlastete Ämter endlich 
zu entlasten. 

Trotzdem schwingt bei 
 vielen Bundesbürgern eine 
latente Angst mit, der Staat 
könnte zu viele sensible 
 Daten über sie sammeln.  
Es geht dabei um Daten, die 
dem Staat ohnehin bekannt 
sind. Sie müssen nur gebün
delt und behördenübergrei
fend nutzbar gemacht wer
den. Für viele scheint das 
der Knackpunkt zu sein. 
Dass auf der anderen Seite 
aber bereitwillig weitaus 
mehr Daten an Konzerne 
wie Amazon, Facebook, 
 Microsoft, Google und 
Apple weitergereicht wer
den, mit denen alles andere 
als zimperlich umgegangen 
wird, was deren Auswer
tung und Verknüpfung an
geht, scheint viel weniger 
beunruhigend zu sein. Ver
kehrte Welt. Ohne ein digi
tales Register wird es keine 
OnlineBehördendienstleis
tungen geben. Jetzt gilt es, 
das Registermodernisie
rungsgesetz zu überprüfen, 
um es rechtssicher auszuge
stalten und um das Vertrau
en der Bevölkerung zu ge
winnen. Nur dann können 
wie geplant bis 2022 mehr 
als 500 Behördendienstleis
tungen online gehen.  br
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 < dbb saar 

Weiter in die Digitalisierung 
investieren

Bei dem digitalen „Home
officeGipfel“ auf Einladung 
der saarländischen Wirt
schaftsministerin Anke Reh
linger am 21. Januar 2021 ver
wies dbb Landeschef Ewald 
Linn darauf, dass gerade der 
Staat als Arbeitgeber beim 
Thema Home office eine 
 Vorbildfunktion habe.

„Nach einer Studie des dbb 
und der Hertie School of Go
vernance arbeiteten im ersten 
Lockdown in den Bundesbe
hörden schon 67 Prozent der 
Beschäftigten im Homeoffice. 
Bei den Beschäftigten auf Län
derebene waren es nur 55 Pro
zent und bei den Kommunen 
sogar nur 37 Prozent. Das hat 
sich in der jetzigen Corona
Phase insbesondere in den 
saarländischen Landes und 
Kommunalverwaltungen posi
tiv weiterentwickelt. Das ist 
ein notwendiger Beitrag zur 
Kontaktvermeidung und Be
kämpfung der CoronaPande
mie. Trotzdem ist noch Luft 
nach oben“, erklärte Linn. Bei 
der Umsetzung erweise sich 
insbesondere die teilweise 
schlechte digitale Ausstat 
tung im öffentlichen Dienst  
als Nachteil: „Das ist die Kon
sequenz einer jahrzehntelan
gen Sparpolitik. So lange die 
ITAusstattung, die Leitungs
kapazitäten, die Digitalisierung 
von Abläufen, Sicherheits und 
Identifizierungsstandards in 
den Ver waltungen und Schu

len nicht mit der Privatwirt
schaft mithalten können, wird 
es auch das mobile Arbeiten 
erschweren“, machte der dbb 
Landeschef deutlich. 

Der dbb saar fordert vorrangig 
weitere Investitionen in die Di
gitalisierung der öffentlichen 
Verwaltungen. Mobiles Arbei
ten solle auch außerhalb von 
Krisenzeiten möglich sein, da
her strebt der dbb saar mit der 
Landesregierung eine Digitali
sierungsvereinbarung für neue 
Arbeitsformen an. Hierzu hat es 
schon erste Gespräche mit der 
Landesregierung gegeben. 

 < dbb berlin

Keine Migrationsquote 
 notwendig

Der dbb berlin hat die Forde
rung der Senatorin für Inte
gration, Arbeit und Soziales, 
Elke Breitenbach, nach einer 
Migrationsquote für die Ein
stellungen in den öffentlichen 
Dienst am 17. Januar 2021 zu
rückgewiesen.

„Einstellungen in den öffent
lichen Dienst folgen strengen 
gesetzlichen und verfassungs
rechtlichen Vorschriften und 
sind deswegen auch diskrimi
nierungsfrei. Für Menschen 
mit Migrationshintergrund gilt 
– wie für alle anderen auch – 
das Gleichstellungsgebot und 
Diskriminierungsverbot. Einer 
gesonderten Gesetzgebung, 
wie von Senatorin Breitenbach 
gefordert, bedarf es nicht. 
Breitenbachs Vorstoß ist allen

falls geeignet, unberechtigtes 
Misstrauen und Vorurteile 
 gegenüber dem öffentlichen 
Dienst zu schüren“, sagte dbb 
Landeschef Frank Becker.

Nach Auffassung des dbb ber
lin finden die rechtlichen Vor
gaben bei Einstellungen in den 
öffentlichen Dienst von Berlin 
uneingeschränkt Anwendung. 
„Andernfalls würde längst eine 
Vielzahl von Klageverfahren 
etwaige Missstände aufge
zeigt haben“, zeigte sich Be
cker überzeugt. Auch der dbb 
berlin und seine Mitglieder in 
den Personalräten hätten ein 
Auge darauf, dass Einstellun
gen rechtssicher und diskri
minierungsfrei durchgeführt 
 werden. Den indirekten Vor
wurf der Diskriminierung bei 
Einstellungen weisen wir des
halb zurück“, so Becker.  

 < dbb Hessen

Positionspapier zum 
 Homeoffice vorgestellt

Der dbb Hessen hat am 19. Ja
nuar 2021 ein Positionspapier 
zum Homeoffice veröffentlicht. 
Damit gibt der Landesbund 
Entscheidungsträgern und Per
sonalvertretungen eine Orien
tierung sowie Empfehlungen 
für die Rahmenbedingungen 
an die Hand.

„Das Thema Homeoffice ist 
nicht nur während der Pande

mie wichtig“, sagte der Lan
desvorsitzende Heini Schmitt. 
„Eine flexiblere Regelung ist 
auch ein wesentlicher Baustein 
für die zukünftige Arbeitswelt, 
der gegenüber sich auch der 
öffentliche Dienst auf gar kei
nen Fall mehr verschließen 
darf.“

Es zeige sich, dass Homeoffice 
in größerem Umfang auch im 
öffentlichen Dienst funktionie
re und für Arbeitgeber und 
 Beschäftigte häufig eine Win
winSituation darstelle. 

Im vergangenen Jahr habe das 
Arbeiten von zu Hause im Zuge 
der Pandemie einen enormen 
Schub erfahren. „Diese Ent
wicklung wollen wir beibehal
ten, diesen Schwung wollen 
wir mitnehmen und neben den 
herkömmlichen Arbeitsformen 
vor allem das Homeoffice als 
eine Form des flexiblen Arbei
tens weiter gefördert wissen“, 
so Schmitt. 

 < Kurz notiert

Im Jahr 2020 erreichten den Verband der Beamten und Beschäf-
tigten der Bundeswehr (VBB) vermehrt Informationen, dass orga
nisatorische Veränderungen im Bereich der Bundeswehrfeuer
wehr geplant seien. Dies werde nun Gewissheit, teilte der Verband 
am 15. Januar 2021 mit. Die Projektgruppe zur Neubetrachtung 
der zivilen Brandschutzorganisation der Bundeswehr sei zu dem 
Ergebnis gelangt, dass das Zentrum für Brandschutz der Bundes
wehr (ZBrdSchBw) aufgelöst werden soll. So weit dem VBB be
kannt ist, soll von den geplanten Veränderungen hauptsächlich  
die Direktion in Sonthofen betroffen sein. Die bisher im Zentrum 
geleistete Arbeit soll in die übergeordnete Behörde, das BAIUDBw 
in Bonn beziehungsweise auf die vier regionalen und eine neue 
Koordinierungsstelle (RegKoordSt) verteilt werden. Der VBB for
dert eine frühzeitige Beteiligung der Personalvertretungen in 
 diesem Transformationsprozess.

> Ewald Linn,  
Vorsitzender des dbb saar > Heini Schmitt,  

Vorsitzender des dbb Hessen

> Frank Becker, 
Vorsitzender des dbb berlin
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 < dbb hamburg

Mehr als 22 000 Widersprü-
che gegen Bezügemitteilung

Seit Ende 2011 streiten sich 
der dbb hamburg und die 
Stadt Hamburg aufgrund ei
ner früheren Kürzung bezie
hungsweise Streichung des 
sogenannten Weihnachtgel
des mittels einer Musterklage. 
Wie der dbb hamburg am 
25. Januar 2021 mitteilte, 
 haben in diesem Zeitraum 
mehr als 22 000 Beamtinnen 
und Beamte Widerspruch 
 gegen die Bezügemitteilung 
eingelegt.

Nach jahrelanger Prozessfüh
rung hatte das Verwaltungs
gericht Hamburg (VG Ham
burg) in der mündlichen 
Verhandlung am 29. Septem
ber 2020 entschieden, dem 
Bundesverfassungsgericht die 
Musterklagen des dbb ham
burg (und weitere drei Einzel
klagen) zur endgültigen Ent
scheidung zu überweisen.

Daraufhin verkündete der 
 Senat, dass die Beamtinnen 
und Beamten keinen Wider
spruch einzulegen bräuchten, 
weil das entsprechende Urteil 
auf alle verbeamteten Kolle
ginnen und Kollegen anzu
wenden wäre. Mittlerweile 
wurde jedoch klargestellt, 
dass sich diese Gleichbehand
lungszusage nur auf die Jahre 
2011 und 2012 bezogen hätte. 
Folglich hat das Personalamt 
der Stadt Hamburg in die Be
zügemitteilungen für Dezem
ber 2020 den Hinweis aufge

nommen und die Ansprüche 
der Beamtinnen und Beamten 
ab dem Haushaltsjahr 2013 
negiert.

„Das ist zum einen ein ekla
tanter politischer Wortbruch; 
das Vertrauensverhältnis zum 
Senat ist – gelinde gesagt – 
gestört. Zum anderen gibt der 
Senat damit quasi zu, dass die 
Bezahlung der Beamtinnen 
und Beamten zumindest in 
2011 und 2012 verfassungs
widrig war und auch noch im
mer ist, denn das VG Hamburg 
sieht alle entsprechenden 
 Besoldungsgesetze seit 2011 
als verfassungswidrig an“, 
stellte dbb Landeschef Rudolf 
Klüver klar.

Der dbb hamburg hatte dar
aufhin die gesamte verbeam
tete Kollegenschaft noch im 
Dezember 2020 aufgefordert, 
entsprechend Widerspruch 
gegen eben diese Bezügemit
teilung einzulegen, um die 
möglichen Ansprüche ab dem 
Jahre 2013 beziehungsweise 
ab dem Jahre 2020 zu wahren.

Nach Angaben des Senats lie
gen derzeit zumindest 22 500 
Widersprüche der Beamtin
nen und Beamten vor. „Das 
beweist eine hohe Unzufrie
denheit von gut 50 Prozent 
der verbeamteten Kolleginnen 
und Kollegen, die sich in die
sen Widersprüchen widerspie
gelt. Wenn der Senat nicht 
einlenkt, steht dem VG Ham
burg eine wahre Flut von Ein
zelklagen ins Haus. Auch der 
Deutsche Richterbund hat 
 seiner Kollegenschaft im De
zember 2020 nahegelegt, ent
sprechend Widerspruch ein
zulegen. Diese Zahlen dürften 
in der Gesamtzahl der Wider
sprüche eingegangen sein“,  
so Klüver. 

Der dbb hamburg hat den Ers
ten Bürgermeister der Hanse
stadt schriftlich aufgefordert, 
unverzüglich Gespräche zur 
Befriedung der ohnehin schon 
schwierigen Situation aufzu
nehmen. Eine Rückantwort 
steht noch aus. 

 < DPolG 

Rainer Wendt erneut zum Bundesvorsitzenden gewählt

Die 331 Delegierten des Bundeskongresses der Deutschen 
 Polizeigewerkschaft (DPolG) wählten am 19. Januar 2021 
 Rainer Wendt mit einer Mehrheit von 188 Stimmen erneut 
zum Bundesvorsitzenden. Die stellvertretende dbb Bundes
vorsitzende und Bundestagabgeordnete Kirsten Lühmann 
(Niedersachsen), die ihrerseits für den Bundesvorsitz kandi
diert hatte, erhielt 116 Stimmen. 

Zum Ersten Stellvertreter Wendts wurde der langjährige 
DPolGLandesvorsitzende von Hamburg und ehemalige 
 Ab geordnete der Bürgerschaft, Joachim Lenders, gewählt.  
Zu weiteren Stellvertretern wurden Thorsten Grimm (Bayern), 
Ralf Kusterer (BadenWürttemberg), Sabine Schumann (Berlin) 
sowie Heiko Teggatz (Bundespolizeigewerkschaft) gewählt.

Wendt forderte unmittelbar nach der Wahl, dass CoronaEr
krankungen bei der Polizei als Dienstunfall anerkannt werden. 
„Es kann nicht sein, dass erkrankte Kolleginnen und Kollegen 
sowie ihre Angehörigen mit dieser schlimmen Krankheit und 
ihren Folgen alleingelassen werden. Hier ist eindeutig der 
Dienstherr gefragt. Die Beweislast für die Ansteckung darf 
nicht auf die Einsatzkräfte abgewälzt werden. So lässt sich 
zum Beispiel für die Bundespolizei kurzfristig eine verbindliche 
Rechtsverordnung auf den Weg bringen, die Corona als Dienst
unfall abdeckt. Aber auch jedes einzelne Bundesland muss 
jetzt zügig diese Regelung treffen.“

Der DPolGBundesvorsitzende skizzierte überdies die Schwer
punkte der künftigen Gewerkschaftsarbeit und stimmte die 
Organisation auf die Herausforderungen in den kommenden 
Jahren ein. Ein Kernpunkt der nächsten Monate werde die 
 Herausforderung und Bewältigung der CoronaKrise sein.  
Der Polizei komme hier eine zentrale Aufgabe zu, nicht zuletzt 
aufgrund der Kontrolle der geltenden Maßnahmen. Weitere 
Schwerpunkte der nächsten Jahre bildeten die Personalsitua
tion der Polizei in Bund und Ländern, die technische Ausstat
tung, Vorschläge zur Verbesserung der Kriminalitäts und 
 Terrorbekämpfung sowie die Verkehrssicherheitsarbeit. 

Der ursprünglich für den Mai 2020 in Berlin geplante DPolG 
Bundeskongress war wegen der CoronaPandemie zunächst 
 verschoben worden und fand am 19. Januar 2021 in digitaler 
Form statt. 

 < Heiko Teggatz, Joachim Lenders, DPolGBundesvorsitzender Rainer 
Wendt und Sabine Schumann

> Rudolf Klüver, Vorsitzender  
des dbb hamburg
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„Unsere Lebensmittel müssen sicher sein –
dafür stehe ich.“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Dana im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Dana Rostin
Lebensmittelkontrolleurin

 < DBB NRW

Kaum Verbesserungen für 
Arbeit im Homeoffice

Die Arbeitsbedingungen der 
Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst haben sich seit Beginn 
der CoronaPandemie kaum 
verbessert. „Die Zeit wurde  
in vielen Bereichen nicht ge
nutzt“, kritisierte Roland 
 Staude, Vorsitzender des DBB 
NRW, am 22. Januar 2021. 

Bei der ersten Welle wurden 
die Beschäftigten schnell und 
unbürokratisch ins Homeoffice 
geschickt, jedoch war eine 
zweite Welle absehbar und es 
hätten nach Auffassung des 
DBB NRW entsprechend Vorbe
reitungen getroffen werden 
können. Statt klarer Regelun
gen zum Arbeits und Daten
schutz würde beim mobilen 
 Arbeiten die Verantwortung 
komplett auf die Beschäftigten 
abgewälzt werden. „Viele Be
schäftigte arbeiten nun schon 
seit Monaten mit Laptop am 
Küchentisch, betreuen neben
bei ihre Kinder und begleiten 
sie oft zusätzlich beim Home
schooling“, erklärte der Landes
vorsitzende. „Mit gesundem 
Arbeiten hat das nicht viel zu 
tun, weder körperlich noch psy
chisch. Auch wichtige Aspekte 
des Datenschutzes, des Unfall 
und Arbeitsschutzes sind beim 
mobilen Arbeiten schlicht nicht 
abschließend geregelt.“

Aus diesem Grund fordert der 
DBB NRW ein ganzheitliches 
Konzept für die Arbeit von zu 
Hause. Es muss ein gesetzlicher 

Überbau geschaffen werden 
und darauf aufbauend spezifi
sche Regelungen für die einzel
nen Ressorts. „Denn es muss 
jedem klar sein, dass auch nach 
Corona hybride Arbeitsformen 
weiter gefragt sein werden“, so 
Staude. 

 < GdS

Homeoffice noch stärker 
nutzen

Der Bundesvorsitzende der 
 Gewerkschaft der Sozialversi
cherung (GdS), Maik Wagner, 
hat die Beschäftigten und 
 Arbeitgeber in der gesetzlichen 
Sozialversicherung zur ver
stärkten Nutzung des Home
office aufgerufen.

„Die Kontakte müssen noch 
weiter reduziert werden, damit 
wir gut durch die nächsten Wo
chen kommen“, machte Wag
ner, der auch stellvertretender 
dbb Bundesvorsitzender ist, 
am 21. Januar 2021 deutlich. 
„Dazu kann die Arbeit aus dem 
Homeoffice einen entscheiden
den Beitrag in dieser Pandemie 

leisten. Überall dort, wo es 
möglich ist, sollten die Arbeit
geber in der gesetzlichen Sozi
alversicherung die Arbeit von 
zu Hause anbieten.“

Einen Zwang zum Homeoffice 
für alle Beschäftigten sollte es 
aus Sicht der GdS nicht geben. 
„Natürlich kann nicht alles im 
Homeoffice bearbeitet werden 
und nicht alle Beschäftigten 
haben die gleichen Vorausset

zungen dazu. Die Bürgerinnen 
und Bürger sind zwingend dar
auf angewiesen, dass ihre An
liegen zur Rente, zur Kranken, 
Pflege und Arbeitslosenver
sicherung und zum Unfallver
sicherungsschutz bearbeitet 
werden. Die gesetzliche Sozial
versicherung ist systemrelevant 
und hat ihre Leistungs fähigkeit 
während der anhaltenden Pan
demie eindrucksvoll unter 
 Beweis gestellt.“ 

 < VDStra.

Der Winterdienst ist nicht 
im „Homeoffice“!

Gegen unsachgemäße Medien
berichte über den Straßenbe
triebsdienst hat sich der Bun
desvorsitzende der VDStra.,  
Fachgewerkschaft der Straßen 
und Verkehrsbeschäftigten, 
HermannJosef Siebigteroth, 
 gewandt und für mehr Rück
sichtnahme unter den Verkehrs
teilnehmenden geworben.

„Man kann alljährlich die Uhr 
danach stellen, dass der Win
terdienst in verschiedenen Me
dien kritisiert wird, sobald es 
glatt wird und sich die Unfälle 
häufen“, kritisierte Siebigte
roth. Oft stehe dabei die 
schnelle Schlagzeile im Vorder
grund, während die näheren 
Hintergründe der Arbeit des 
Straßenbetriebsdienstes unter 
den Tisch fielen. Unter ande
rem hatte die „Bild“ am 24. Ja
nuar 2021 über das „Schnee
chaos“ auf den Autobahnen  
in NRW berichtet und gefragt: 
„War der Winterdienst auch  
im Homeoffice?“

Siebigteroth wies in diesem 
 Zusammenhang auf die 
Arbeits situation der Kollegin
nen und Kollegen im Straßen
betriebsdienst hin: „Der Win
terdienst ist natürlich nicht im 
Homeoffice. Aber seine Arbeits
bedingungen haben sich in den 
vergangenen Jahren nicht gera
de verbessert. Oft bleibt den 
Beschäftigten zum Beispiel gar 
keine andere Wahl, als gegen 
Arbeitszeitgesetze zu versto

ßen, um den Winterdienst 
überhaupt gewährleisten zu 
können“. Grund dafür sei der 
seit Jahren betriebene Perso
nalabbau und die daraus resul
tierende angespannte Perso
nalsituation. „Weiter lassen 
teilweise auch die technische 
Ausstattung der Fahrzeuge und 
der Geräte zu wünschen übrig.“ 

„Die Beschäftigten der Straßen 
und Autobahnmeistereien leis
teten den Winterdienst allen 
widrigen Umständen zum Trotz 
hervorragend“, unterstrich der 
Bundesvorsitzende der Stra
ßen und Verkehrsbeschäftig
ten und warb bei den Verkehrs
teilnehmern um Unterstützung. 
„Jede und jeder kann etwas da
für tun, den Verkehrsfluss auch 
bei schlechter Witterung auf
rechtzuerhalten, von der Wahl 
der richtigen Bereifung bis hin 
zur angepassten Fahrweise und 
Zeitplanung bei Schnee und 
Eis.“ Ein großes Problem seien 
auch Lkw, die bei schwierigen 
Straßenverhältnissen mit teil
weise falscher Bereifung ver
suchten, „auf Teufel komm 
raus“ ans Ziel zu kommen.  
„Mit etwas Verständnis für
einander und mehr Rücksicht
nahme im Verkehr ist allen ge
holfen und das nicht nur bei 
winterlicher Wetterlage – un
sere Kolleginnen und Kollegen 
sind die Ersten, die über unge
räumte und ungestreute Stra
ßen fahren müssen und teil
weise selbst verunfallen“, 
appellierte Siebigteroth. Die 
VDStra.Fachgewerkschaft ste
he den Medienredaktionen da
rüber hinaus gern mit fachkun
digen Auskünften zur Seite. 

> HermannJosef Siebigte roth,  
Bundesvorsitzender des VDStra. 

> Maik Wagner,  
Bundesvorsitzender der GdS

> Roland Staude, 
Vorsitzender des DBB NRW
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„Unsere Lebensmittel müssen sicher sein –
dafür stehe ich.“

Weitere 150 Berufsprofi le im Öff entlichen Dienst und Dana im 

Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de

Dana Rostin
Lebensmittelkontrolleurin

Eine Kampagne des 
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